
fllpiniften ber öfterreidJlrchen Bunbes-
genbarmerie im BergrettungseinratJ 

mann unb mo immer menfd)en in unferer lteimat
iid!en Bergmelt in not ·finll ober oon {amlnen Oer
ldJüttete auf Rettung ltarren. [inb es b1e unetlclltodle
nen ffiönner aus llen Reilten ller öltecrelcllifcllen 
fllpingenbatmen, llie oltne Rüdl[id)t auf lltt eigenes 
{eben u. otine Oec1ug, ltelfenb u. cettenb eingreifen. 

P�oto: 6enb.-Obetleutnont Ur. BoOno 

,r ,';,'31tuftlierfiltffuuJ.scliau , . . 
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Alles Wissenswerte ist klar und knapp zux1mmengefaßt. 
Neben einem kurzen geschichtlichen Ueberblick und 
leicht verständlichen Erläuteru.ngen enthält das Buch den 
Text der Bundesverfassung rowie anderer ei,nschlägiger 
G�setze und das vollständige Wahlgesetz. 

I n  al l e n  Bu c h handl u n g e n  z u  hab e n

� 
HI PPO LYT-VE R LAG 
ST. POLTEN, LINZER STRASSE 5 - 7 

' 

--,, 

9. JAHRGANG FEBRUAR 1956 FOLGE2 

AUS DEM INHALT, 

Seite 3: Dr. E. Neumaier: Die Genfer Verkehrsabko,nmen der UNO -
Seite 6: R. Pucher: Dichtung und Wahrheit - Recht und Gerechtigkeit -
Seite 8: Dr. W. Hepner: Ein Geheimfach für Diebsgut in einer Drosch• 
maschine - Seite 11: DDr. Th. C. GössweineraSaiko: Urteilsveröffentlichung 
in Kridasachen - Seite 12: J. Wurmhöringer: Das Einfühlungsvermögen 
- Seite 13: A. Liebmann: Neues Gendarmeriegebäude in Weiz. - Seite 14: 
Oberstgerichtliche Entscheidungen - Seite 15: R. Gusenbauer: Gendarmerie
ball 1956 - Seite 16: Eine beachtenswerte Beurteilung über die Abrich
tung von Lawinensuchhunden der Oesterreichischen Bundesgendarmerie -
Seite 17: Dr. F. Desort, Zeitlose Staatsgedanken - Seite 20: E. Wayda, 

Gendarmerieball in Tirol 

Dr. EDUARD NEUMAIER j 

Die Genfer Verkehrsabkommen der UN 0 

Di•e wirtschaftliche Entwicklung Oesterreichs hatte in den 
letzten Jahren im Verkehrssekto: einen Aufstieg zu verzeichnen, 
wi•e i'hn kaum jemand vorausahnen konnte. Damit aber wurden 
Gesetzgebung und Verwaltung in eine Lage gebracht, di,e sie 

,. in den letzten Jahr-en nur zu -Provisorien veranlassen konnte, 
• um so Zeit für eine umfassende Regelung aller damit in Zusam

menhang stehenden Fragen zu gewinnen. Der Fortschritt der 
Technik, der wirtschaftliche Zusammenschluß Europas und der 
verstärkte Fremdenverkehr in allen freien Ländern haben aber 
auch „ußerhalb Oesterreichs die gleiche Situati,on geschaffen. 
Der Straßenverkehr ist nach dem zweiten W,eltkrieg •einfach 
zu einem internationalen Problem geworden! 

• 

"Das Kraftfahrzeug bietet heute die Möglichkeit, _den Verkehr 
auf der Straße mit höherer Geschwindigkeit und über größere 
Entfernungen abzuwickeln als mit anderen Verkehrsmitteln. Nichts 
war darum näher gelegen, als auf internationaler Ebene eine 
Regelung der Verkehrsprobleme zu suchen. Eine Vereinheitli
chung der wesentlichen einschlägig-en Vorschriften für di.e sanze 
W�dt ;erwi-es sich als dringend geboten. Die Schnell:igkeit und 
die zunehmende Dichte des Verkehrs machten aber auch eine 
Vermehrung und Verfeinerung der gesetzlichen Bestimmungen 
notwendig" - so begründete das Bundesministerium für Handel 
und Wied-era,ufbau die Einleitung der Ra:ifizierung du Genfer 
Abkommen über den Straßenverkehr im Ministerrat. 

)ie ersten Schritte zu einer internationalen Regelung 
Schon v o r  d e m  z w e i t e n W ,e I t k r i e g wurden zur 

Reg-elung des V,erkehrs i nte r.n ati o n a l e  A b k o m m e n  a b 
g·e s c h I o s s •e n. Oesterre:ch war schon damals Mitgliedstaat 
der Pariser Verkehrsübereinkommen vom Jahre 1926 und des 
Genfer Uebereinkommens vom Jahre 1931 über die Vereinheitli
chung der Verkehrszeichen. Die Entwicklung ist aber über diese 
Verträge hinweggegangen, so daß am 28. August 1948 der. 
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen di,e E i n  -
b e r u f ung e i n e r  W e ltk o n f e r -e n z  über den S:raßen
und Kraftfahrzeugverkehr für 1949 in Genf beschlossen hat. 
Ihr Ergebnis war ein Vertragswerk, das auch von einem Ver
treter Oesterreichs auf der Konferenz in Genf unterzeichnet 
wurde. 

Der Beitritt Oesterreichs zu den vi,er Genfer Abkommen 
vom Jahre 1949 bedurfte nun noch der R a  .t i f i z i e r  u n g 1 
durch den Bundespräsidenten. Da diese Abkommen di•e öster
reichischen Rechtsvorschriften abändern, mußte auch di,e Geneh: 
migung des Nationalrates eing,eholt werden. Sie wurde im Juni 
1<;;55 erteilt, so daß am 17. Oktober 1955 der Bundespräsident 
di,ese Abkommen ratifizieren konnte (si,zhe BGBI. Nr. ,222/1955). 
Di•ese Abkommen sind damit Bestandteil der österreichischen 
Rechtsordnung geworden und haben den Rang von :ei,nfachen 
Gesetzen. 

Der A •u f b a u d:eser verlautbarten S t a a t s  v e r  t r ä g e 
unterscheidet sich abe, vom Aufbau der sonstigen österreichischen 
Gesetze und Ver-ordnu,ngen sehr wesentlich. Die scheinbare 
Unübersichtlichkeit solcher Verträge wegen ihrer gleichzeit:gen 
Verlautba•ung in verschiedenen Sprachen macht das Studium 
solcher Gesetzbestimmungen schwer. 

Es sollen da,rum in kurzer u-nd knapper Form jene für den 

1 Siehe Dr. Neumaier "Das völkerrechtlid1e Vertragsrecht", G-,nd.-Rund
schau, F. 6/1953. 

Di,enstgebrauch bei der Bundesgendarmerie w i c h t i g ,e n Te i I e 
der Verkehrsabkommen, 2 u.nd s herausgegriffen und ü b e  ·r
s i c h t s m ä ß i g d a  r g e s  t e 11 t werden. 

DIE VIER GENFER VERKEHRSABKOMMEN 

1. Schlußakte der Konf,erenz der Vereinten Nationen über den
Straßen- ,und Kraltfahrz,eugverkehr 

Das erste der vi•er Vertragsinstrumenre, die "S c h I u ß a k t  e", 
hat r e i ,n d ·e k I a r a t i v e n C h a r a k t  e r. Bemerkenswert je
doch ist, daß für Oesterreich ausnahmsweise die Straßenver
kehrsz-eichen nicht rechteckig sei.n müssen, sondern ,,,uch rund 
sein können. Damit konnte di,e geltende ö s t e r  r ,e i c h i s c h e 
Regelung über di•e Nummerntafeln zur B e z  e i c h  n u -n g d e r
S t  r a ß ,e ,n •e r  h a I t e n werden. Di,e Form ·und Farbe dieser 
Nummerntafeln wird nun anzeigen, ob es sich •um eine Vor.r.3ng
straße oder ,ei,ne Straße ohne Vorra.ng handelt. Hi,erdurch kön-
nen vi•elfach Vorrangtaf.eln •erspart werden. 

2. Abkommen über den Straßenv,erkehr
Das Genfer Abkommen über den Straßenverkehr, das bereits 

von zahlreichen europäischen und außereuropäischen Staaten 
r<1tifizi-ert wurde, bri.ngt neu·e B e g•r i f föe s t i m m u,n g e n  für 
"Str<lße Fahrbahn'· •und "Fahrstreifen" 4 und bezüglich letzterem 
auch n�ue straßenpolizeiliche Vorschriften 5. 

A·ußer d:es,en Begriffsbestimmungen wurden g,ewisse G r u n d  -
s ä  t z ,e ü b e r  S t  r a ß e n v e r  k e h  r s z e i c h e n aufg,estellt. 

e Es handelt sich um folgende Genfer Abkommen über den Straßen-
verkehr: 

1. Schlußakte der Konferenz de,r Vereinten Nationen über Straßen
Kraftfahrzeugverkehr vom 19. September 1949. 

2. Abkommen über den Straßenverkehr vom 19. September 1949. 
3. Protokoll über Straßenverkehrszeichen (die Straßensignalisation) 

19. September 1949. 

und 

vom 

4. Europäische Zusatzvereinbarung zum Abkommen über den Straßen
verkehr und zum Protokoll über Straßenverkehrszeichen (die Straßensignali
sation), die am 19. September 1949 in Genf unterzeichnet wurden, vom 
16. September 1950. 

3 Die österr.eichische Delegation hat während der Beratungen der Welt-. 
konferenz die Initiative zur Herstellung eines deutschen Textes für die ärei 
deutschsprachige� Staaten ergriffen, um ·so neben den authentischen eng
lischen und fran�ösischin Texten für den Gebrauch der deutschspra--chigen 
Staaten eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für die Zukunft zu haben.' Au-F 
Grund dieser Anregung wurden im Jahre 1952 in Salzburg und in Bad 
Godesberg Besprechungen der Vertreter der Republik Oesterreich, der 
Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft ab
gehalten. Es wurde der deutsche Textteil redigiert und vereinbart, daß im 
Bedarfsfalle die englische und franzöSische Fassung zur Auslegung heran
zuz:ehen sind. 

• Vgl. Artikel 4 des Abkommens über den Straßenverkehr: Diese Unter
scheidung ist für die Aufteilung des Verkehres auf der Straße oder der 
Fahrbahn in einzelne Fdihrstreifen notwendig. 

5 Vgl. Artikel 9 des Abkommens über den Straßenverkehr: Allgemein 
muß jeder Führer sein Fahrzeug 
a) auf Fa.hrbahnen mit je einem Fahrstreifen in jeder RiU1tung auf dem 

für seine Fahrtrichtung bezeichneten Fahrstreiten, 
b) auf Fahrbahnen mit mehr als zwei Fahrstreifen auf dem seiner Fahrt

richtung randniichsten Fahrstreifen halten. 

3 



Di,es-e siind der l•etzte Rest des ursprünglichen Bemühens, a ·uch 
�:ll,e Frage der Straßenverkehrszeichen durch -ei,n Weltabkommen 
eilnheitlich z,u regeln. Eine solche umfassende V,erei,nheitllichu.ng 
war aber i,nfolge des Widerstandes der Verei,nigten Staaten von 
Amerika ·und des Ver-einigten Königreiches von Großbritanni·en 
·und Nordirland, di•e von ihren eigenen Verk,ehrsz,eichensystemen 
nicht abgehen wollten, nicht möglich. 

Di,e B e s t  i m m •u ,n g e n  f ü r K ·r a· f t f a h r z e 'LI s e u ,n d 
A,n h ä n g ,e r im internationalen Verkehr brachten für die 
österreichische Gesetzgebung n i c h  t s N ,e u ,e s. Es kommt ledig• 
lich a:uf di-e Anregung der Österreichischen Deleg,ati,on der 
z w i s c h e n s t a a tli c h e  Z u l a s s u n g ssc h e i n  i n  W e g 
f a 11. Die Zof!ldokumente enthalten nämlich die gleichen An
gaben wi·e der zwischenstaatliche Zulassungsschei.n, so daß auf 
diesen leicht verzichtet werden konnte. 

Im Kapitel V dieses Abkommens wurde der n e •u e E i  ,n -
h e i t s f ü h r-e r s c h e i n geschaffen, der den zwischenstaao
lichen Führ•erschein nunmehr überflüssig macht. Im Ei.nheitsführer
schein sind fünf Klassen vorges·ehen, näJillich 

A: Krafträder mit oder ohrn: Seitenwagen, lnvalidenfahrzeuge und drei
rädrige Kraftfahrzeuge, deren Leergewicht 400 kg nicht übersteigt; 

B: Kraftfahrzeuge zur Per�onenbeförderung mit höchstens acht Sitzen 
außer dem Führersitz oder Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit nicht 
mehr als 3500 kg zulässigem Gesamtgewicht. Solche F-0hrzeuge dürfen einen 
leichten Anhänger mitführen, das heißt, einen Anhänger, dessen zulässi.ge,s 
Gesamtgewicht 150 kg ,nicnt übersteigt; 

C: Kraftfahrzeuge zur Gü,terbeförderung mi.t mehr ols 3500 kg zuläs
sigem Gesamtgewicht. Solche Fahrzeuge dürfen einen leichten Anhänger mit
führen; 

D: Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr <'!ls acht Sitzen 
außer dem Führersitz. Solche Fahrzeuge dürfen einen leichten Anhänger mit
führen; 

E: andere als leichte Anhänger mitführende Kr<'lftf.>hrzeuge nach B, C 
oder D, für di.e der Führer den Führerschein besitzt. 

Der ,neu•e Führ-erschein wird nur d ,u r  c h A u f d r u ck 
e ine s S i  •e g e I s oder Stempels der Behörde a•uf ;den hi-erfür 
vorgesehenen Platz für die bezügliche Klasse g ü I t i g. Es wird 
daher atich für Organe, welche die Sprache des Füh:r,erscheines 
nicht verstehen, möglich sein, festzustellen, welche Berechtigungen 
der Füh-rerschei,ninhdber hat. Der zwischenstaatliche Führ-erschein, 
welcher für jene Staaten, die· den Einhei.tsführ.erschei,n nicht 
einführen, beibehalcen wird, stellt ja nichts anderes a-l's eine: 
Uebersetz,u,ng der wesentlichen Teile: des lnhahes eines Führer
scheines in die Sprachen der Vertragspartner dar. Di,e: E i n· 
f ü h r u 1n g des neu,en Einheitsführerscheines wird in Oesterreich 
die Behörden nicht belasten, da er ,n i c h  t z w i 111 g ,e n d
v o r  g ,e s c h,r i e b e111 wurde. 

Besonders hervorzaheben sei, daß die Aemderung in der 
G e wic h t s gre,n z -e b e i  M o t o·r rä d,e 1r.n von 350 auf 
4 0 0 k g  hinatifgesetzt wurde, wodurch nu,nmehr auch die 
sch·.,ersten Beiwagenmaschinen in diese Gruppe fallen 6• 

A·Jch die A b g r ein z ,u n g z w i s c h e ,n P e ·r s o  n ein -
k r a f t w a g e ,n •u·n d  O m n i b u s s e n  hat sich verschoben, 
da, erst mehr als acht Sitzplätze außer dem Führersitz d<1s Merk
mal für ei,nen Omnibus ist. Diese Aenderung war notwendig, 
weil große <1me:rika,nische P,ers,onenwagen oder a·uch europäische: 

Im übrigen wurde schon seinerzeit im Güterbeförderungsgesetz, 

;ßGBI Nr. 63/1952, im Hir.blick auf diese Bestimmung eine Gewichtsgrenze 
von 400 kg festgesetzt. 
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soger,a,..,te Kleinbusse, wie der Volksw<1gentransporter, für neun 
Personen geba,ut si,nd. 

Letztlich wurden bisher nicht bekannte i n  t .e r n <1 t i o n a I e 
B e s t i m m ·u n g e n über die A u s r ü s t u n g v o n F a  h r · 
r ä d e r n  (z·um Bejspiel Ausrüstung von Fahrrädern mit Bremse, 
War•nvorrichtung lind Beleuchtung) erlassen 7• 

Dem Abkommen über den Straßenverkehr sind 1 0 An·

h ä ,n g e angeschlossen, die zwar einen wesentlichen Bestandteil 
des Abkommens bilden, aber nicht unbedingt ratifizi·ert zu wer• 
den bra•uchen 8• 

Von Bedeutung mag hi•er sein, daß einig·e: U n t ,e r s c h e i · 
d ,u n g s z e i c h e n der Fahrzeuge i m i n t e r n a t i o ,n a I e n 
V e r  k e h  r g ·e ä ,n d e r  t wurden. Die Liste ist im übrigen nicht 
vollständis. 

Im Anhang 6 werden di,e: k r a f t f a h rt e c h n i s c h e n
ß' e s t i m m u ,n g e n einige Aenderungen der öst,err-eichisch•en 
Gesetzgebung notwendig machen. Beispielsweise darf der Schei
benwischer nach diesem Abkommen keine Bedienung durch den 
Führer mehr erfordern - Scheibenwischerm,otor wurde vorge
schrieben. An mehrspurigen Kraftf„hrzeugen werden hinten statt 
eines Rückstrahlers zwei Rückstrahler <1nzubri,ngen sein. Emp
fohlen wird, daß Anhänger dr-ei•eckige: Rückstr„hler haben soll-ein, 
im Geg,ensatz z·u den Kraftfahrzeugen selbst. · 

Eine inter,essante Neuerung ist im Anhctng 7 öie S k a I a f ü r 
F<1h r z e ,u g g e w i c h t,e. Diese S.kala wurde „merikanischen 
Vorschriften entnommen. Sie findet ihre technische Begründung 
darin, daß Brück-en in ihrer Konstruktion i,n einz-elne: Brücken
f,elder ,untergeteilt sind und daß jedes Brückenreld eine bes�!mmbe 

'1/j'\ Tragfähigkeit hat. Je größer die Anzahl der belasteten Brucken- .. /J 
Felder weg,en der größer,en Z„hl der Ach-sen ,und des größer,en 
A!bstaindes zwischen der •ersten und der letzten Achse. ist, 
desto größer k,mn das z,ulässige Gesamt,g,ewicht ei,nes Einzel
fahrzeuges sei•n. 

Laut .Anhang 8 gilt nach wie vor als M i n  d •e s  t a I t e r  
für di,e Führung eines Kraftf„hrze:uges die Grenze von 1 8 J <1 h • 
r ,e ,n, doch können Führerschei,ne: anerkannt werden, die andere 
Stadten an ,noch nicht 18jährige Führer v,on Kräde,rn oder ln
validenf„hrzeusen ausgestellt haben. Im Anhang 9 und .10 sind 
Mus t e ,r der ,n eu en F ü h re ir s c h e i n e  enthalten. 

3. Prot,okoll über die Straßenverk-ehrsz,eichen
Allgemei•n ist zu diesem Vertragswerk zu s.agen·, daß eine: 

A e ,n d e  r u ,n ,g des Systems, da,s sich in den Formen ,l ind Farben 
der Verkehrsz,eichen ausdrückt, n i c h t e i ,n g e t 1r e t  e n ist. 
Das Protokoll hält sich im großen und ga,nzen i,n seinen Grund
ged.,,nken ain das Genfer Ueber,eiinkommen über die Vereinheitli
chu.ng der Verkehrszeichen vom Jahr.e 1931. Diese: T<1tsache 
bri,ngt es a,uch mit sich, d„ß die Annahme: di,eses Protokolls 
mit keinen besonderen fina:nzie:llen Belastungen für di,e Straßen
verwaltu,ngen v,erbllnden ist. 

Die Vertragspartner haben sich verpflichtet, sofort nach ln
kr„fttreten dieses Protokolls .,,!le Zeichen zu ersetzen, die: trotz 
gleicher Merkmale eine <1nder,e: Bedeutung haben als eiin im 
Protokoll vorg.esehenes Zeichen. Solche: Zeichen gibt es in ,. 
Oeste:rreich ,nicht. Etwa abg,eänder-te: Zeichen sollen durch .neue 
ersetzt werden, wenn di-e alten ·emeu.erungsbediirftig sind. Der 
A u s tau s c h  d 1 1 ,e r  a b  g e ä ,n d e r  t e n Z ,e i c h  e ,n muß in 
1 ä n g s t ,e n s z e hn Joh ,r e ,n erf,olgt sein. 

Besonderer Wert wurde da,rauf ge:l,egt, daß jede: Gruppe von 
Zeichen ihr-e: bestimmte form haben muß. Es sollen auch b e • 
s o  ,n d e r  e S y m b ,o l ,e auf den Verkehrsz,eichen, die ,n„ch 
fo,nlichkeit •unver<'indert aus dem Protokoll in die .nationale G,e-
setzgebung übernommen werden sollen, e i n  h e i t I i c h  �in -
g e f ü h r t werden. Dies bedeutet für Oe:sterreich eine: wert
volle Neuerung. Zu-r besseren Verständlichkeit de,r Zeichen 
werden •unter diesen ganz allgemein zusätzliche Angaben auf 
einem r,echteckigen Schild a,ng,ebracht werden. 

Zus ä t zl i c h e  V e r k ,e h r s z e i c h e ,n, etwa für Wild
wechsel oder Gefahr für den Kreisverkehr, sind e r  1., •u b t .  

Ueberdies wurden besondere V o r s c h r i f t e n  f ü r  Fa,r bie:n 

7 Bisher ist dieses Abkomm""' das jeweils 30 Tage nach Hinterlegung 
der Ratifizierungsurkunden in Kraft tritt, in folgenden Staa.ten schon in Gel
tung: di.e Vereinigten Staaten von Amerika., Frankreich, die Tschechoslowakei, 
Monako, Schweden, di,: Südafrikanische Union einschließlich Südwe,tafrikas, 
Griechenland, die Philippinen, c:lie Niederlande, Kuba, Marokko, Tunis, 
alle fran-zösischen überseeischen Territorien, Togola.nd, Kamerun, Italien, 
Luxemburg und Andorra. 

8 Oesterreicli hat vor> der Möglichkeit Anhang 1 (Bestimmungen über 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder) und Anhang 2 (Vorrang) von der Unte_r
zeic;hnung auszunehmen, nicht Gebrauch gemacht. 

un d Z e i c h e n  sowie auch für die A .r t d e r  A 'LI f s t e 11 u n g 
von Verkehrszeichen erlassen. Glasrückstr„hlvorrichtungen und 
Leuchtfolien sind zugelassen worden. ·. 

Von den im Protokoll vorgesehenen G e  f a h r,e ,n _z e Ic h e n 
sind der österreichischen Gesetzg,ebung b i s h e r n_ r c h t ,? e · 
k a ,n n t gewesen: vier Varianten zum Gefahr•enze1chen „ Ge
fährliche Kurve" und zwar "Rechtskurve", "Unkskurve", Dop
pelkurve ,nach r�cht� begi,n_�e�?", .:•D�ppelkurv�. n��h„links b�
gi,nnend", ferner Ze1ch.en fur Gefahrl1che:s Gefalle , Engpaß , 
"Bewegliche Brücke", "Baustelle", "Schleudergefahr", "Fußgäng��
überg<1ng", "Kinder" und "Kreuzung mit Str„ße ohne:. Vorrang_ . 

Zu den V e r b o t s  z e i c h  ,e n die in Oesterr-e1ch be:re1tf 
eingeführt sind, kommen nach dem

1 

Prot?,koll .n e u  hi:nzu: "A�
bi•egen nach links (rechts) verboten", Ueberholen verb�ten , 
"Ei,nfahrt verboten für Fahrz.euge mit über ... t .Achsdruck und 
"H a I t v o r d e  r K r e u z u  n g"; das letztgenannte Zeichen ist 
nach österreichischer Gesetzgebung ein Gefahrenzeichen, ge• 
bi•etet ein Abstoppen, das Protokoll reiht es jedoch unter die: 
Verbotszeichen ein. 

Unter den H i ,n w ,e i s z e i c h ,e ,n sind für Oester,r-eich n eu 
die Zeichen für "Heilstätte", "Pannenhilfe", "Telephon" u�d 
"Ta,nkstelle:". Bei "Radweg"zeichen werden di,e Radfahrer rn 
Hi,nkunft verpflichtet sein, den Radweg zu benützen. 

Von den Bestimmung-en über F a, h r b a h ,n m a r k i e 1r u n S 7 n 
ist zu erwähnen, daß Rückstrahler an F„hrbahnrändern versch1e
denf„rbig sein können, wodurch die Flucht der Str<1ße dem_ F„h_rer 
klar-er zum Bewußtsein kommen s-oll. Eine Einrichtung, die sich 

• 
bei pra-ktischen Versuchen i,n Oesterreich als sehr ,gut -erwiesen 

� hat. 
Di,e VorschrHten über die H d .n d z e i c h e:-.n d e,,. V e ,r -

k•e h r s p o s t e,n, di•e bi�her nicht i ,n t e r n a t i oin a, l 'g eire
g e I t waren, werden in Oesterre:ich kaum Anlaß zu Neuerung-en 
geben. Das gleiche gilt für Leuchtzeichen zur .Verkehrsrege
lung 9• 

4. Eur,opäische Zusatzv.ereinbarung 

Bei den Beratung·en über die verschiedenen Verkehrsabkom
men haben di,e eur-opäischen Staaten eine E r g  ä n z u _ _  n g d�s 
Abkommens über den Straßenverkehr und das Protokoll 1uber d1.e 
Straßenverkehrszeichen ge-:Vünscht. Di•eser Wunsch h�t seinen 
Niederschlag in ,ei,ner besonder•en Zusatzver-einbarnng gdundein. 
Es wurden besondere: Vorschriften über di •e U m f a h r u n g .v on 
V e r  k e h  -r s i ,n s e I n  erlass,en. Fern-er wurde v,erei,nbart, daß 
eine E i  n s c h r ä ,n k u n g d -e: s n e u e  ,n E i  n h e i t s f ü h ,r e r
s c h e i •n •e s  ,n i c h t  m ö g l i c h ist u,nd ein allfälliger Sonder
führerschein, der nicht iin einem Feld der fünf Gruppen des 
,neuen Führ,erschei,nes eingetragen ist, international nich.t anerkannt 
werden würde. Auf österreichischen Vorschlag gelang es jedoch, 
für In v a I i d e  eine Aenderung dieses Grundsatz,es Z·u er
reichen. Mit -einem durch einen r,oten Aufdruck, der unter an
derem das P,oliz·eikennzeichen des Fahrz.euges angibt, kennt
lich gemachten ,eing•eschränkten Führe:rschei,n da,rf audi im Ausland 
ein für den Invaliden besonders umg-ebaute:s Spezialf„hrzeug se-

A 
führt werden. Ueberd.ies wurden di•e Merkmale _des Fahrrades 

- mit Hilfsmo�r kla.rgesteHt. . . 
Zum Protokoll über Straßenv,erkehrsz-eichen wurde eine: bis

her weder der i,nternationalen noch de.r österreichischen Reg,e
lung bekannte Vorsch,rift über di-e K e: n n z e i c h -� u n g v? in 
B a u s t e l l-e:•n a u f  d,e n  S t r a ß e n  neu eingef[!hrt. Weite.� 

' wurde v,er-eiinbart, daß im Zeichen "A 11 g e m ·e i ,n e G e  f a h ,r 
d,l,S vorgesehene S y m b ,o I nicht fehlen da.rf. 

Im Si1nne der V,er,e:i,nhe:itlichung haben die europäischen 
Staaten auf di•e Verwendung eines W„mdrei,eckes, das ,aus ei.nem 
roten Ra·hmen allei,n besteht, verzichtet. Um das "H d I t e"
z e i c h e: n be:ss,e:r verständli'ch zu machen, haben sich pie 
europäischen Staaten auf das i,n nahezu „llen ,eu!opäisch,en 
Sprachen bekannte Wort "S t o p" g,eeinigt. 

Am 16. September 1955 haben di,ese Staaten .1,n Genf 
a,uch •ei,ne D -e k 1 <1 r a t i o  n üb ,e .r d ,e ,n B a  ·LI v o n  i n  t e r
n a t i o n a I e n H a 1u p t v e r k e h r s w e g e 111 abgesch los�e.n. 
Di,es,e Deklaration, di-e auch, v,on Oesterr,eich unterzeichnet wurde, 
ist, da sie: nicht g-esetz.esändernde:r Na,tur ist, 1,ediglidi als Re
g i e r  u ,n g s ab k o m m  ,e ,n unterschrieben worden. Unter an
derem wurden in di-eser Dekl•a•rati,on für einige vvenige große 
Straßenzüge, di-e den Kontinent über mehrene Staaten hinweg 
durch,,ziehen, b -e s o n d',e r e  N •u m m ,e r,n vorg:es,e�en. Die�e: 
Nummenn, welche <1uf dunkelgrünem Grunde in weißer Sch1nft 
dein Buch-st<1ben "E" und ei-ne Ziffer enthalten ,werden, si•nd 

o Das Protokoll über Straßenverkehrszeichen tritt 15 Monate nach Hin
terlegung der Ratifikationsurkunden in Kr„ft. Derzeit sind dem · Abkommen 

beigetreten: die Tschechosl.owakei, Schweden, Griechenland, die Niederl-0nde, 
diese jedoch -nur für ihr europäisches Gebiet, und Kuba. 

olivetti 

Lettera22 

Eine Kleinschrelbmaschlne für Ihr Haus, 
für Ihre Korrespondenz, 

für Ihre persönliche Arbeit, 
für die Pllege Ihrer 

gesellschaflllchen Beziehungen. 
Eine überaus leichte 

Klein schreib m asch I ne, 
die Ihnen auf der Reise dienen kann, 

· die in Jedem Winkel, 
In Jeder Schublade Ihres H�uses 

Platz findet. 

Studio 44 

FUr den pers6nllchen Gebrauch 
des Rechtsanwalts und des Ar�tes, 

des Schriftstellers und des Gelehtren, 
des Ingenieurs und des Geschäftsmannes. 

Gediegenheit und Leistungsfähigkeit 
der Büromaschine 

verbinden sich mit der Leichtigkeit 
und Eleganz der Kleinschreibmaschine 

Ausnahmebedingungen für Angehörige: der Gendarmerie:! 

Um nähere Auskünfte: wenden Sie: sich bitte: an: 

Austro Olivetti Büromaschinen A. Ci. 

Wien 1, Kärntner Straße 33, T,elephon R �4 5 60 Serie 
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Dichtung und Wahrheit - Recht und Gerechtigkeit 
1 Von RICHARD PUCHER, Gend.-Patrouillenleiter, Gendarmeriepostenkcmmar.do Döl�ach, Tirol 1 

Ein ganz besonderer Fall, welcher an und für sich belangbs 
wäre, würde er n;cht durch die ihm anhaftende Tenden·z bis 
ans Fundament der Gerechtigkeit re:chen und daher über die ihm 
ursächl(ch innewohnende Bedeutung hinauswachsen, soll aufzu
ze:gen versuchen, wie sehr s:ch Dichtung und Wahrheit,· Recht 
und Gerechtigkeit, voneinander zu unterschziden vermög,en. Vor
erst aber gestatten S:e mir noch den Versuch, die mit dem gan
zen Komplex zusammenhängenden psychologischen Momente, 
wo·über verhä'.tnismäßig sel�en und wenig gesprochen wird, ob
wohl der Gendarmeriebeamte ständig und immer wieder von
ihnen umgeben ist, einer näheren Betrachtung zu unterz'iehen. 

Ka11m jema,nd dürfte sosehr die Gelegenheit haben, mit 
allen Schichten der Bevölkerung in immerwährendem und ständi
gem Kontakt zu stehen, w:e die Gendarmerie im Exekutivdienst. 
Schon allein bei den obligatorischen Patroul'.lengängen, mehr aber 
noch bei den Erhebu,ngen und bei der Erled:gung der mannig
faltigsten Angeleg,enheiten, wie si,e an den Gendarmeri-eposten 
herangetr.ag-en werden und über die Behörden zu di,esem her
unterreichen, kommt der ·Gendarm sowohl mit dem Bauer ·und 
seinem Gefolge und dem Arbeiter, wie auch mit dem lntellek
tu-ellen - man denke dabei nur an <;len immer mehr zunehmen
den Reiseverkehr - in Berührung. Ihm ist ,daher ,weh die 
Aufgabe, und man kann ruhig sagen, die lohnende Auf
gabe gestellt, die persönlichen Verhältnisse einzelner Personen 
wie auch ga•nzer Personengruppen und Verei,nigungen zu ergrün
den •und zu erfahren und sich mit ihren Fähigkeiten und charak
terlichen Eig-enschaften auseinanderzusetzen, ganz abg-es,ehen da
von, daß die Erwerbung der Personalkenntnisse auch zu seinen 
Di•enstobliegenheiten sehört. So kommt es dann gar nicht selten 
v,or, daß der Gendarm im Zuge di-eser Dienstverrichtungen in 
die i•ntimsten Verhältnisse und Beziehung•en hineinblicken kann 
oder daß di.e privatesten Sphären und Details persönlicher Ver
hältnisse förmlich an ih:i herangetrag.en .werden. Dann ze_igt 
sich ihm oftmals ei-n trostloses und trauriges Bild menschli,chen 
Versagens in abgründiger Tide, a.ls auch unvermutet unge;hnte 
erhabene G•öße. 

Allein aber auch solche Bilder zu sehen, das heißt, sie i,n 
ihrem wahr-en Umfang·e zu überblicken •und in ihrem Inhalt zu 
ermessen, setzt einiges Einfühlungsvermög-en und psychologische 
Fähigkeiten v-oraus und verlangt Uebun.g. Soll aber ,nicht gerade 
der Gendarmeri-ebeamte als Repräsentant der Staatsgewalt und .als 
äußerstes Gli-ed des vollziehenden Arm-es ein Mensch sein mit 
offenen Augen und mit offenem Herz? Nicht ,ein gedanken
loser Automat und ein willenl10S,er Roboter soJII der Exekutiv
beamte sei•n, sondern ein lebendiges, denkendes und seinen 
Willen gebra-uch.endes Wesen. Bei einem solchen Beamten kann 
dann auch die Redewendung: "Da kann man nichts machen!" 
oder "die sollen tun, wa-s die woHen, •mi·r ist es egal!" oder 
"was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!" ke·inen A,nklang 
mehr finden, denn zu sehr stehen solche Argumente zu seiner 

hiermit i•nternational verankert worden und werden, sof.ern sie 
auf öst-err,eichischem Gebi·ete Bundesstraßen betr-effen, in das 
Bundesstraßengesetz - bezüglich der Numeri'erung - und 
- bezüglich der Formgebung - in das Str.aßenpolizeigesetz auf
genommen werden. 

Letztlich soll dara,uf hingewiesen werden, daß zur Klarstellung 
über die einzelnen Lichter von V ,e r k e h r s I i c h t s i g n a I e n· 
zu-einander besonder,e Vorschriften erlassen wurden - das rote 
Licht wird immer oben, das grüne Licht ;u,nten sein! Außer
dem wurde vo•g•esehen, daß für Farbblinde durch ,ei.nen schwar
zen Querbalken das rote Licht kenntlich gemacht wird. Diese 
Vorschrift ist i,n Oesterreich noch unbeka.nnt g.ewesen. 

Schlußwort 
Der zur Verfügung stehende Raum hat eine ausführliche Dar

stellung der wichtigen i,nternationalen Verkehrsabk,ommen nicht 
erlaubt. Es sollte aber im Interesse der 1-aufenden Schulung jedem' 
Genda,rmeriebeamten das mühsame Zusammenstellen und Ver
gleichen der einzelnen internationalen Vorschriften mit den be
stehenden österreichischen Gesetzen erleichtert werden. Das Be
streben, diese wichtigen Verkehrsabkommen (Staatsverträge) 
(edem ,einzelnen Gendarmeriebeamten i,n einer leicht faßlich-en 
und verständlichen Form n.aheg,ebracht und die Grundgedanken 
dieser Abkommen aufgez-eigt zu haben, war Aufg,abe di,eser 
Darstellung. 
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i-nneren Einstellung und zu seinem Wesen im Widerspruch. Daß 
sich dann in weiterer Folge in manchen dieser Menschen, dieser 
Beamten, ganz still und unbemerkt etwas ausbildet tund formt, 
d;e Persönlichkeit nämlich, versteht sich von selbst. 

Wie D'chtung und Wahrheit, wenn auch oft voneinander 
versch:eden, noch immerhi·n in einer Art Verhältnis zue:nander 
ble:ben, da di-e beiden den Sinn dzs Wortes zum Inhalt ha
ben, so kann es auch zwischen Recht und Gerechtigkeit ge
schehen. 

D:,e Wahrheit ist der feststehende, unverrüc kbare, immer gültigP 
Pol; di-e Dichtung soll nach ihr forschen, soll sie suchen und 
soll ihr di-enen. Tatsächlich aber lebt die Dichtung vom Wahren 
wi·e vom Unwahren. Si,e ist nicht immer makellos und rein. 

Und das Recht und die Gerechtigkeit? 
Das Recht ist irn objektiven Sinne Inbegriff der allgemein 

verbindlichen erzwingbaren Vorschriften, wodurch die Verhält
nisse der Menschen zueinander geregelt werden; im subjektiven 
Si-nne di-e Befugnisse der einzelnen Personen. 

Die Ger,echtigkeit aber - ist sie nicht jener Begriff, der mit 
der Wahrheit auf eine Ebene gestellt werden könnte? Ist sie 
nicht etwas Feststehendes, etwas Unteilbares

'. 
etwas Heiliges? IJ'\ Und di,ent das Recht n1ch-t der Gerecht1gke1t -als Mittel zum �:.J 

Zweck, sei es nun als Sühne, Vergeltung ,oder Lohn? Wi,e aber 
eben alles von Menschenhand Geschaffe.ne und vom Menschen 
Getragene von Mäng-eln behaftet und in seiner Vollziehung teils 
vom Subjekt beei,nflußt wird, so geschieht es auch in der Er
füllung der Gerechtigkeit, in der Ha,ndhabung des Rechtes. 

Beispi-elsweise der Umstand, daß der Richter dauernd er
nannt, unabsetzbar und in seinen Entscheidungen unabhängig 
ist, bürgt einerseits vielleicht wohl ein Höchstmaß von Gewähr 
i,n sich, der Gerechtigkeit zu dienen; and2rseits ,ab.er liegt in 
di-es-em Pri.nzip aber auch eine Gefahr, di•e ihm v,om Individuum 
her dr-oht. Der Gesetzgeber und mit ihm .die Gesellschaft wa•r 
sich dessen wohl bewußt, daher bemühten sie sich auch gleich
zeitig, dieser Gefahr durch ethische und teils auch ästhetische 
Momente entgegenzuwirken. Das will heißen, daß Personen, 
denen Vollziehung des Rechtes in endgülti,ger Form anvertraut 
ist, ein Höchstmaß von moralischen Qualitäten besitzen müssen. 
Denn wenn si-e, wi•e es sich beim Richter verhält, auch niemandem 
geg,enüber v-erantwortlich sind, ihrem eigenen Gewissen gegen
über bleiben sie es immer. Nur gelange•n wir hi•er vom K:rnkreten 
im Abstrakte; denn die Gewissensbildung und Gewissen$· 
mei·nung ist ei•ne rein subjektive Angelegenheit und kann daher 
unter dens,elben Voraussetzungen •eine ganz verschiedene sein. 

Zur Erhärtung a-ller bisherigen Ueberlegungen ,gestatten Sie 
mir .nun die Darstellung des eingangs erwähnten speziellen 
Falles, welcher uns auch wieder auf etwas ,realen Boden zurück- i#J
führen wird. '

-
Ein Gendarmeri,ebeamter schreitet gegen mehrere Gesetz

übertr-eter ei,n. Ein a,n der Sache vollkommen unbeteiligter Dritter 
mischt sich in die Amtshandlung ein. Dabei legt er e'n uberaus 
provokatorisches Verhalten an den Tag, und es scheint ihm ein 
besonderes Vergnügen zu bereiten, di,e Amtshandlung des Be
amten zu stören und sich vor seinen von ihm verteidigten Ver
wa,ndten als der Mann .zu erweisen, _ger sich vor einem Gen
darmen nicht fürchiet und der einen Gendarm - selbstverständlich 
zum Wohle sei·ner Verwandten - "fertig" machen kann. Als 
der Genda,rmeriebeamte .ihn abmahnt, beginnt er ·laut zu lachen, 
und <1'Llf die Frage des Beamten, ob er ihn denn auslachen wolle, 
meint er: "Ich werde Si-e a,uslachen, soviel ich wiH ! Das Lachen 
können Sie mir ja nicht ver-bieten! Sie wollen wohl wieder 
etwas da drauf kri·egen ?" Dabei zeigte er auf die Distinkt:onen. 

Der Beamte versucht ·nochmals, den rechtlichen Standpunkt 
seines Einschreitens durch das Zitieren des übertretenen Ge
setz-es zu -erhärten. Das alles aber fruchtet n·ichts, er mischt sich 
weiterhin in die Amtsha,ndlung ei,n. 1)ie Drohung, die Bean
stande:-en nach einem anderen brte zu bringen bzw. zu bestel
len, ,um dort ungestört die Amtsha,ndlung voflführen zu können, 
übergeht er und redet sie in m2hr oder mhnder beleid·ig,ender 
Weise mit einem ununterbrochenen Redeschwall nieder. Schließ
lich sagt er dann: "Man kann ja im Bahnhof unten x-beliebig 
einen hinstellen und ihm einen Tschako aufsetzen, um fünf 
Schilling zu kassieren!" 

Als der Einmenger mit seinen Aeußerungen immer noch nicht 
abläßt, beginnt der Gendarmeriebeamte sich diese zu · noti,eren, 
um sie später in der zu ersliattenden Anzieige und bei einer 

eventuellen Zeugenaussage wörtlich w.iedergeben zu können. A_ls 
der unbefugte Einmeng,er nun bemerkt, d<1ß der Gendarm die 
Aeußerung aufzuzeichnen beginnt, meint er zu den ander,7n: 
"Ihr seid ja Zeugen, damit ,er nicht ,etwas aufschreiben kann! 

Was geschieht aber nun weiter - - -? . 
Der "Einmenger", wir wollen ihn weiterhin so nennen, wird 

außer wegen Uebertretung nach- Art. VIII EGVG wegen un
befugter Einmengung dem Gerichte angezeigt. Wohl auch durch 
di -e Anzeige, mehr aber durch die später vom Beamten abge
gebene Zeugenaussa.ge ,erhält das Gericht vom ganze� V,?rfall, 
der teils wohl über eine "unbefug�e Einmengung hinaus-
gereicht haben dürfte, Kenntnis. . . 

Der unbefugte Einmenger hat sich zu seiner V,erteidi-gung 
einen Rechtsanwalt genommen. W,ohl um für di-e V,erte1d1gung 
eine bessere Ausgangsbasis zu finden, bringt nun der unbefu�te 
Einmenger bzw. dessen Rechtsanwalt geg,en den_ Gendarmerie
beamten die Ehrenbeleidigungsklage ein, da dieser 1m Zuge 
der Amtshandlung geäußert haben soll: "Machen Sie mir keine 
Vorschriften, Sie sind mir zu dumm!" 

Und das beinahe Unglaubliche geschieht 
, Der wegen unbefugter Einmengung Angeklag�e - dem G

,
e

richt blieb nichts verschwiegen, was zur Beurteilung des Fatles 
di·enen konnte - wurde f r e i  g e s  p r o c h e n. Der Auslegung 
des Angeklagten und seiner Verteidigung, nämlich: �er A�ge
klagte woll'.e lediglich seine Schwägerinnen vo_r dem_ E11nschre1ten 
bzw. Zugriff des Gendarmen schützen, da diese sich selbst _ zu 
wehr-en, infolge ihrer Erregung nicht imstande_ gewesen seien, 
wurde stattgegeben. Solche Fälle sind, Gott sei Dank, nur Aus-

a.• nahmen. 

� Aber noch □icht genug - - -
Bei der Verhandlung der gegen den Gendarmeri.ebeam_ten 

<,erichteten Ehrenbeleidigungsklage - es war dasselbe Gericht 
und derselbe Richter - kam das Gericht zur Ansicht, daß 

1. die i,nkrimi,nieren�e Aeußerung tatsächlich so gefallen _sein
mußte wie sie unter Anklage stand, wird sie doch v-om Priv<1t
kläger' (unbefugten Eionmenger), als auch -:on den _ _  Zeugen, also 
seinen Schwägerinnen, gegen die sich die ·ursprungl1che Amts-
handlung g-erichtet hatte, bestätigt. . 

(Der Richter müßte nach jahrelanger Erfahrung wissen, daß 
in ei,nem solchen Falle alle · wie Pech 1und Schwefel z�samm�n
halten, um dem Gendarmen, in diesem Falle ihrem Feind,, ein
mütig zu begegnen. 

2. Di·ese Aeußerung den Tatbestand der Ehrenbeleidigung 
nach § 491 StG begründet. .. . 

Obwohl der Verteidiger des -Gendarmeriebeamten fur einen 
Freispruch plädierte, wobei er unter Berücksichtigung der se
gebenen Vorauss·etzung·en spezi·ell auf die Bestimm_ung-en des 
§ 496 Abs. 2 StG hi,nwies, wonach der Beamte fre1:;usprech�n 
gewesen wär•e, wurde dieser im Sinne der Anklage fur schuld1·g 
befunden und zu einer unbedingten Strafe, zur Tragung der 
Kosten des Strafverfahrens und zum Ersatz der Kosten an den 
Privatkläger v-erurteilt. 

Di·e Ouint•essenz der Sache ist nun die: . 
Dem Gendarmen wird im Zuge einer Amtshandlung_ von e1�em 

an der Sache vollkommen Unbeteiligten im Zuge einer unoe-

• fugten Einm0ngung -erklärt: 

_ "Ich werde Si,e auslachen, s·oviel ich will! Das
1 

Lach
d

en 
können Si-e mir ja nicht verbieten! Sie w-ollen woh wie er 
etwa-s da drauf kri,egen ?" . . 

Und: "Man ka,nn ja im Bahnhof unten x-beliebig einen h1n
stell,en und ihm •ei,nen Tschako aufsetzen, um fünf Schilling zu 
kassi·eren !" . . 

Und: "Ihr seid l<1 Zeugen, damit er ,nicht einfach etwas 
schreiben kaAn !" 

Und dieses Verhalten wird mit allen Aeußerunge,n v'?m 
Gericht mit einem Fr,eispruch sanktioniert. Der Gendarmen�
beamte aber, dem di,e Aeußerung unterst-eilt wird: :•Machen S_1•e 
mir keine Vorschriften, Si·e si,nd mi·r zu dumm!" �11rd verurt�ilt 
und erleidet neben dem ideellen Unrecht dadurch •einen materiel-
len Schaden von über 2000 S. 

Wi-e bereits ,eingangs erwähnt, könnte ·ein solch.er Fall an 
und für sich als belanglos betrachtet werden, würde e,r nicht 
mit aller Deutlichkeit die Mängel aufzeigen, die allem mensch-
lichen Tun a,nzuhaften vermögen. . . 

Nicht allein aber deshalb, was leicht afs Wi:Llie zur Kr1k1k 
um jeden Pr,eis ,und a,Js Wille zu,r P.otemik aufgefaßt werd_en 
könnte wollen wir uns Genda-•meriebeamten mit den verschie
denste� •und a-us dem grauen Alltag erwachsenden Pro_blemen 
befassen, sondenn und vor allem, um unserem Das_e1n da� 
abzugewinnen, was es an Erstrebenswertem 1n sich b1r§t una 
um· unser Denken und Wollen endgültigen Formen n�herz_u
bringen. Mag dies auch manchmal von der Umwel� nicht 1m 
vollen Umfange verstanden werden, so ist es doch seiner selbst 
Willen alle Mühe wert. 

.... 
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Dr. WALTER HEPNER 

Ein Geheimfac� für Diebsgut in einer Dreschmaschine
1. SACHVERHALT 

�ine eigenartige, meiines _Wissens bisher .noch -nicht be
schriebe�e Methode, sich am Gut seiner Arbeitgeber unredlich 
z·u bere1c:her-n, erfand und tätigte der Lohndrescher H. i.n der 
UmgebUJng von Graz: Er baute iin seine Dreschmaschi.ne mit 

_welch_er er gegen Entgelt bei La1ndwirten Dr<1.1schaibeiten an deren 
-Getreide ':l'urchführte, ein Geheimfach ein, i1n welches er von 
:d�m von ihm gedro_schenen Getr-�ide seiner Aufrra.ggeber, von 
-d1•esen unbemerkt, bis zu 85 kg dbzweigen konnte. Jeweils nach 

_Be,endigung seiner Arbeit enüeert-e er dieses Geheimfach, schaffte 
dessen Inhalt z-ur Seite u.nd verwendete ihn 'für sei.nen eigenen 
Bedarf. A-uf di,ese Weise schädigte er durch rnac:hweisbar fünf 

:Jahr,e s-ei1ne Auftraggeber ·um eine genau überhaupt rnic:ht f.est>
stellbare Menge Getreides bzw. Geldeswerts. 

II. ENTDECKUNG UND ANZEIGE

"Reinlichkeit bringt es a,n den Tog", könnte man di,esen 
Abschnitt ebensogut im vollsten Si•nne -des Wortes bezeichnen. 
Nachdem H. wi-eder einmal bei einem Landwi.rt Druschorbeiten 
durchgeführt hatt-e, mac:h.te .nämlich dessen Sohn, der - offen-' 
ba-r dusn<1hmsweis-e (sonst müßte es schon vi-el früher oufgefaHen 
sein) :- die gegenständliche Dreschmaschine rei•nigte, di·e Wahr
nehmun,g, daß au-s lder-en Unterteil Getreidekörner her,rnsries-eln. 

Abb.1 
Hinterer Teil der Dreschmaschine mit dem angebauten Geheimfach (strlchlleN). 

B�i -näherer Na91sc:hau 1entdeckte er unter der Putzvorric:htun.9 
einen nach oben offenen Kasten, der mit ger-ei1nigtem Getr-ei,d:e 
gefüllt wa,r. Er -mochte hi,ervon seinem Vater Mitteilu.ng, der den 
Kasten einfach -entleerte, H. geg-enüber aber nichts d<1von er
wähnte. Di,e Sache sprach sich j-edoch im Ort herum. Als 
wieder -einmal i-m Ort durch H. gedroschen wurde wobei dem 
betreff.enden La,ndwirt <1uc:h Strafhäftlinge zur Arbeitsleistung zu
gewiesen waren, erfuhr ouc:h der diese be<1ufsic:hti,ge,nde Justiz
impektor dovon. H. wurde nun i1nsof.er-n eine F.alle g·estellt als 
er nach Beendigu1ng des Weizendr·usches aufg,efordert w�rde 
,u,nmittelbar anschli-eßend Raps z,u dreschen. Es war .nämlich 
in Erfahrung gebracht worden, daß H. f.ast n<1c:h j,edem Drusch 
mit sei,ner Ma·schi,ne 111ach Hause fuhr, offenbar um das Geheim
fach zu entl'.:eren ·und wi,eder o·ulnahmefähig ,zu machen. 
H. 1-ehnte tatsachlich !den Rapsdrusch vorerst ab mit dem Be
merken, vorher nach House fahren zu müssen. Beim W-egf<1hren 
wurde rnu-n a.uf !das Geheimfach hing•ewi-esen, wobei H. erklärte 
daß es sich ,nur um eini3e Könner _handeln könne. Es Wlfrde� 
jedoch 85 kg geputzbeln '_Weiz,ens vorgefu,nden worauf der 
geschädi,gte Landwirt dem 1H. die Bezahlung u,�ter dem Hiin
weis verweigerte, daß H. ihn und <l>ndene wohl anläßlich jedes 
Dr_usches geschä':1igt �dbe . . "Wenn du ,!'Aut hast, klage mich, und 
s-e1 froh, wenn 1c:h dich ,nicht a.nz;e1ge , mei-nbe er abschl,ießend. 
Der dabei anwesend e  Poliz-eiiins-pektior machte abe� z•um<1I sich 
die ebenfalls anwesenden Häftlinge äußerten daß bei einem 
o>rmen Teufel die Anzeige_ wegen ein paar g,�stohlener Aepf.el 
·erstattet würde, wogegen :hi,er bei so großen Diebstählen nichts 
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unternommen würde, eine Meldung d-n seine vorgesetzte Di,enst
stelle, von welcher rc!i-e Polizei verständigt wurde. 

Da die Tat nunme'.hr aber schon zurücklag und H. von ,der 
Entdeckung des Ge,'heimfaches auch schon Kenntnis hatte -:Var 
Gefa:hr im Verz,uge -nicht mehr geg,eben u-nd _somit ein un:riittel
bares polizeiliches Einschreiten strafpr,ozessual ,nicht gerecht
�rtigt. Es wurde daher bei der Staatsanwal-tschaft ei,n Hafb
bde'hl gegen H. beantrast •und ein solcher sei.tens · des �u
ständigen Gerichtes ,weh ausgestellt. H. wird dari,n des Ver
brechens des Dienstdi,ebstahls verdächtigt und di•e Haft mit 
Flucht-, Verobr,edungs-, Verdunklungs- und Wiederholungsgefahr 
begründet. 

Als H. verhaftet und ihm dabei, Gelegenhei-t zum Kleider
wechsel geboten wurde, schrieb er einen Zettel folgen-den 
Wortloutes an s-eine Frau: "400 Kilogramm gebe a,n und sage 
nur von diesen Bauern, di·e am me'isten beim Za'hlen gedrückt 
'haben. Seit vier Jahren habe ich- das Ge·heimfach. Du sagst, ich 
habe das Getr-eide gekauft, du weißt dav,on nichts." · Dioeser 
Kassiber konnte j,edoch abgefangen werden. 

Zugleich mit der Verhaftung H.'s wurden bei ihm zwölf 
Säcke mit z•usammen 412 kg W-eizen besc'hl<1gnahmt ·und die� 
D;esc1hmaschine sichergestellt. Wi-e die dabei angefertigte Ab-v 
bddu.ng 1 zeigt, ist das Geheimfach von außen selbst von einem 
Fachm,mn, geschweise denn von einem Laien, .kaum als s-olches 
zu erkennen. 

Da ang,enommen werden mußte, daß H. ,nicht rnur im ,m
gezei,gten F<1lle, sonc:fer,n schon durch Ja'hre hi1ndurch auch vi-ele 
a-ndere Auftra.ggeber in derselben Weise schädigte, wurde ein 
entsprechender Pr-essebericht a·usgeg,eben, worin alle etwa Ge
schädigten aufgefordert wurden, bei der -nächsten Sicherheits
dienststelle 'hi•erüber Anzeige z,u ersta-tten. 

III. DIE TAT

a) Im vor,erst aufgegriffenen Falle

Di,eser ist bereits zum Teil unter II beschrieben anderseits 
bildet er ja. -nur ei,n Gli-elc:Jl in der Kette gleic'hg,�a,rteter Tat-
handlungen, wi•e sie ir III b beschrieben wenden-: 

Bemerkenswert ist die Einstellu,ng vieler Gesc'hädigter. So
wohl im auf Umweg-en zur Anz,eige .9el<1ngten Fall,e als auch i.n 
vielen dnder,en, von welchen im folg-enden -noch die Rede sein 
wird, w.ir es den Auftraggebern entweder unmittelbar bekannt 
daß H. nicht alles gedroschene Getreide zurückgab teil� 
mußten sie -es mittelbar auf Grund seiner Ver'haltensweis� mehr 
oder w�nig-er v-ermuten. Kei,neJm ist es jedoch ei,ngefallen von 
sich dUS eine Anz-eig,e zu erstatten. Erst auf Grund der' Auf
forderung in der Tagespresse li-efen Anzeigen ei-n, die aber zum 
Teil a ,uch nur ouf Grund besonder,er Berragung clurc:h Gendar
meriebeamte z,usta,ndekamen, wobei sich ,nachweislich Geschädigte 

Abb. 2 
Die zur Er1lchtlldimachung des über der Hinterachse angebauten Geheimfaches 

(hier aulgebrochen) 1eltllch gehobone Dreschmaachlne. 

zum Teil selbst nicht geschädigt erklärten. Wie vielieic:ht 9uch 
aus dem schon erwähnten Kassiber en'.nommen werden kann, 
mag für d:eses an sich befremdende Verhalten das gegenseitige 
schlechte Gewissen maßgebend gewesen sein: einerseits drückten 

Abb. 3 
Aufnahme dzs Geheimlaches von hlnt,n unhn mit d2r Bodznöllnung, 

durch wzlchz das abgezwzigtz Di2bsgut entnommzn wurdo. 

die Auftroggeber offenbar den Druschpreis und fanden es dann 
sozusagen in Ordnung, wenn der Lohndrescher seinen ent
ga,ng,enen Lo'hn stillschweig-end mit Naturalien aufwog, ander
seits verzicn\ete _dieser auf Bezahlung, wenn ihm jemand <1uf 
seine unsauber,e "Selbstbedienung" daraufkam. Auch 1m oben 
erwä:hnten Falle, i,n welchem ihn der Geschädigte bezüglich 
�-es verwei·gerten _Drusc·hlohnes zur Anzeige aufforder�e, unter-
11eß er d1,es (womit_ er den Diebs::ahl gewissermaßen ei-ngestand), 
ebenso aber auch Jener d:e Anzeige betreffend das ges�o.hlene 
Getre:de, olso -eine Art Tausc'hhandel mit Bauernschläue w�bei 
jeweils derjenige besser abschnitt, der sich besser aufs' Hinei-n-
legen des anderen verstand. 

b) In den auf Grund der Erhebungen aufg.eklärten gleichartigen
Fällen 

lnsgesdmt wurden nach und nach 54 Fälle angezeigt, i.n, denen 
H. bei Lohndruscharbeiten von dem ihm zum Dreschen über
g�benen Getreide offenbar Teile in sein Geheimfach abzweigbe. 

.-,In. Wirklichkeit dürfte dies aber noch viel öfter du Fall ge
�wesen sein, da, wi,e gesagt, die Anzeigen trotz entsprechen-
- den Aufrufes nur sehr schleppend eingi-ng-en. Es kann daher 

angenommen werden, doß viele Geschädigte gar keine Anzeigen 
ersta'.teten, teils weil sie dies aus irgendwelc'hen Gründen nicht 
wollten, teils weil sie überhaupt weder wahrnahmen noch 
erfuhren, ddß sie geschädigt wurden. 

Von den 54 auf,seklärten Fälleri scheinen 14 durch Ge
ständnis d'es H. erwiesen, 8 wurden im Zuge von durch
geführten Erhebungen aufgeklärt, und 32 kamen auf Grund des 
Presseaufrufes i·n einem Zeitraum von 12 Monaten in FQrm 
von Nachtragsarizeigen zur Kenntnis der Behörde. 

Die Lohndruscharbeiten wurden v-on H. seit dem Jahre 
1946 - die Anzeige erfolgte 1954 - durch_geführt, und zwar 
bei den meisten Gesc'hädig�en <1lljährlich, da sie selbst keine 
Dreschmaschine besaßen, 1,md H. der einzige Lohndrescher in 
der Umgebung war. Mehreren der Geschädigten war das Ge
\ieimfach des H. ausdrücklich bekannt ( 1), einem angeblich seit 
1948 (wä'hrend H. behauptet, es erst 1949 eingebaut zu haben). 
Aus den sehr ungenauen Angaben - 'feste Aufzeichnungen 
waren nur in wenigen Fällen vorhanden - ergibt sich im 
Miuel, daß H. bei den Gesc;hädigten im angeführten Zeit
raum ungefä'hr je fünfmal drusch, woraus sich (5 X 54 X -rund 
80 kg) ei,ne Menge von -etwd 20.000 kg zurückbehaltenen Ge
treides ergeben würde, was gegenwärtig einen Wert von an
nähernd 50.000 S entspräche. Dabei berechnete H. pro Stunde 
dreschen insgesamt (Zu- und Abfuhr, Treibs�off usw.) 50 S, 
wobei die Druschzeit -oft mehr als einen Tag betrug. Die
jenigen, denen das Geheimfach bekannt war, räumten es ,nach 
jedem Dr,usch selbst aus, erwähnten H. gegenüb.er nichts und 

bestellten ihn wieder! H. schwieg dazu, kam wieder und 
ließ sei,n Fach· wieder vollaufen. Einer von diesen war der 
Schmied, bei dem H. seine landwirtschaftlichen Geräte füS· 
bessern li•eß. Jener wollte sich offz.nbar die Kundschaft :nich,t 
verderben. Auf Vor'halt erklärte er den erhebenden Gendarmen, 
bei i'hm wäre das Geheimf<lch zumeist "nicht in Betrieb" ge
wesen! Andere erklärten, daß sie sich an nichts erinnern 
könnten, keine Beobachtungen gemacht hätten, daß man einen 
Abgang bei den großen gedroschenen Mengen nicht feststellen 
könnte usw. Einfg-e fü'hlten sich, obwohl das Fach bei ihnen 
nachweislich "in Betrieb" war, trotzdem .nicht geschädigt. D:e 
übrigen sc'hloss-en sich dem Verfahren ge�n H. als Privat
beteiligte mit zumeist nicht genau feststehenden Schade.nssummen 
an. Aber auch bei diesen mutet es merkwürdig an, daß sie 
ihre Anz-eig,en erst auf Vorhalt machten, obwohl ihnen das 'Be
stehen des Geheimfaches, oder zumindest das Vorliegen unred
lic'her Arbeitsweis-e, schon 'lä:igst bekannt hätte sein müssen, 
was ·unter anderem aus folge:iden AusS<1gen wohl ei-ndeutig her
vorge'ht: 

" ... Ich fragt-e H., mit welcher Getreideart beim Dreschen 
begonnen werden �oll, worauf er sagte, daß vorerst der W ,e, i
z e n gedroschen werden muß, we'I die M a s c h i n e  s c h o n  
d a  n a c 'h ie i n g -e s  t e 11 t ist. Da die erste Vi-ertelstunde ü b e r
h a u p t ·k e i •n W e i z ,e n· i n d i e A b f ü 1 1 s ä c k e g e-
1 a n  g t e, fragte ich H., worauf das zurückzuführen sei, worauf 
er mir erklärte, doß das nich'. so schnell geht, w e i I s i c h
d i e  M a s c 'h i,n e e r s t  f ü 11.e n müsse. Spä'.er, nach- dem 
Umstellen auf Haf,er, gelangte dann die Frucht glieich zu · Be
ginn .des Dreschens normal i,n di-e Säcke ... " 

_" ... Beim Rei·nigen der Maschine öffnete ich irgendwo eine 
Kldppe oder ,etwas Aehnliches, <Und es kam dann ei.ne größere 
Meng-e Getreide hera·us, wenigstens 5'.) kg. Wir dochten -uns 
cam<1ls, daß sich diese Meng-e wohl in der Maschine verlaufen 
haben .müsse. Erst <1ls ,ich in der Zeitung von den Machen· 

Abb.4 
A'llfnahme du G•h•lmlachas van vorne unten mit dzm verschiebbaren 
Brettchen (Pfeil) zum Verschluß d•r Bodenöffnung· �nd . dem zur gleich• 
mäOlgen Verteilung des abgezweigten Getreidos b•lassenen Spalt (strichliert) 

schaften des H. las, ""'.ar mir sofort bewußt, daß ich damdls 
dds Geheimfach unbewußt entleerte ••• " 

" ... Beim Drusch fid mit der geringe Ertrag ,auf, und ich 
glaube, ,um mindestens 50 kg Weizen . g-esc'hädigt zu sein .•. " 

" ... Ich war wegen des geringen Ertrages arg ·enttäuscht 
und bin überzeugt, daß H. mit Hilfe seine's Geheimfaches einen 
Teil des Ertrages an sich brachte .•. " 

" ... Als ich auf dem Hof des H. zum Dresc'hen eintraf, 
war _gerade ein anderer Besitzer mit dem Dreschen seines Ge
treides fertig. H. ließ mich <1ber unter dem Vorwand, daß 
er seine Dreschmaschine erst durchschmieren müsse, nicht so
gleich mit der Arbeit beginnen, sondern schickte mich mit 
meinen Leuten Ln die Küche, wo wir eine halbe S:unde warten 
mußten. D:es,e Zeit dürfte H. zum ungestörten Entleeren des 
Geheimf<1ches benützt haben. Weiter sah ich an jenem Tag, 
als ich ei-nen Abort suchte, i•n · einem Raum in der Nähie der 
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breschmaschi,ne zwei mit Kornfrucht gefüilte Futterkraxen stehen. 
Es dürfte sich um 80 kg Getreide geha.ndelt haben ... " 

" ... Als mei,ne Frau di,e Dreschmaschine reinigen wollte, 
hatte H. gesagt, daß si,e ,nichts daran zu tun hätte. Audi eine 
Einl<1dung zum E�sen hatte H. unter dem Vorwand abgelehnt, 
zuerst die Maschine nach Hause bringen zu müssen. Dies hat 
e:r sicher nur zur Entleerung des vollen Ge'heimfaches getan ... " 

" . . .  Zufällig entdeckte ich das Fach, in dem ich auch eine 
kleine Men.ge Getreide fand. Als ich H. diesbezüglich um Auf
klärung ersuchte, gab er mi-r zu•r Antwort, das· sei sein 
D epu t<lt f a c'h, .. " 

" ... Ich erführ von meiner Nachbari,n, daß H., ,nachdem er 
nach 'beendetem Dreschen von mir weggefahr,en war, vor 

Aufnahme des Geheimfad,r,s von innen mit verschiebbarem Verschluß• 
brettd,en (Pfeil) und restlichen Getreidekörnern 

ihrem Ha,u�e Weizen aus der Maschine geputzt und bei ihr 
ei!ng,estellt hatte ... " 

" ... Ndch dem Dreschen fuhr H. zu einem anderen L3nd
wirt1 von dort brachte er zwei Säcke Weizen mit ... " 

" ... Nach beendetem Drusch hi,nterblieben b�i der - Dresch
maschine zwei Säcke mit Körnerfrucht. Auf meine Fra,ge , ob 
di,ese auch mir gehören, erklärte H., daß diese sein mitge
brachtes Eigentum seien •.• " 

" ... Nad, dem Drusch bei ,einem Nachbarn kam • H .. zu· 
mir dreschen. Er k.,1m aber verspätet, da er ,angeblich seine 
Maschine habe reparieren müssen •.. " 

" .. ,. H. kann a-uch während des Dr,eschens gestohlenes Ge
treide ,na,ch Hause g,eführt haben,· weil di,e Druscharbeiten in 
einer Mulde unterhalb sei.ner L11ndwlrtschaft ausgeführt wurden 
und H. oft bis in di,e Nacht noch an seiiner Dresc·hmaschine 
hantierte ·und schließlich mit einem Traktor nach Hause fuhr ... " 

" ... Der Lohndrescher H. blieb einmal ,mit seiner Maschine 
u.nweit .meines Anwesens auf der Straßz stehen. Der Neugi•erde 
halber ging ich zu ihm hin und sah dabei, wie er unter der 
Dreschmaschine einen Sack llnklemmte und diesen mit Weizen 
vollriesdn 'lkß. Auch einen zweiten Sack füllte er auf diese 
Weise noch teilweise an. Dann ersuchte er mich, ,ob er diese 
Säcke bei mir ei,nstellen könne, was ich .fhm gest<1ttete .. .'' 

Im Einklang mit diesen AusSllgen stehen auch die Ang<lben 
a,nderer Landwl'rte, wonach H. ab und zu sogar unter dem 
Dreschen mit der Maschine nach Hause fuhr, wobei er er
klärte daß er eine Reparatur durchzuführen habe. Sk ver
muten', daß er dies nur deshalb tat, um den vollen Kasten 
entleeren zu können. Weiter gaben si,e an, daß H. nicht 
geneigt war, nach Abschluß der Druscharbeiten bei ,einem 
Besitzer,, sogleich zum -nächsten, oft .nur wenige hundert Meter 
entfernten Landwirt zu fahren, um dort weiterzudreschen, �on
dern stets erklärte, er müsse vorher nach Hause fahren, um 
Reparaturen an der Maschine durchzuführen. Uebereinstimmend 
wird angegeben, daß H. ,nach dem Dreschen täglich abends 
nach Hause fuhr. Auch nahm er als Entlohnung nur zur Hälfte 
Geld, zur anderen Hälfte Lebensmittel, wie Getreide, Erdäpfel 
und anderes. So hatte H. immer volle Säcke mitzunehmen und 
war es ihm daher auch möglich, ohne aufzufallen, .Sicke mit 
g�tohlenem Getreide mitzunehmen. 
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c) MiUSterschaft seitens der Frau des Tätus

Auf Grund des Inhaltes des bereits erwähnten Kassibers 
war mit Gewißheit anzunehmen, daß die Frau des H. von 
den Taten ihres Mannes zumindest wußte. Frau H., 39 Jahre 
alt, Mutter von drei Kindern (eines gestorbw), besitzt einen 
gute,n Ruf, wird als arbeitsam, bescheiden und allgemein be
li,ebt beschrieben und ist nicht vorbestraft. Sie ist geständig, 
daß si•e seit 1949 von den Diebstählen ihres Mannes Kennt
nis ·hatte und ihm diesbezüglich - angeblich - Vorwürfe 
machte. Sie gab zu, das gestohlene Gut zum Großteil im 
Haushalt und zur Viehfütterung verwendet zu haben. 

Im ,einzelnen gibt sie unter a-nderem folgendes an: " ... Ver
mutlich im Jahre 1949 oder 1950. habe ich die Wahrneh
mung gemacht, daß mein Gatte aus der Dreschmaschine eine 
größere Mengen Weizen entfern'.e, und ich konnte dabei sehen, 
daß er diese Menge einem Fach entn<Jhm. Mir war sofort kla,r, 
daß mein Mann auf diese Art den Landwirten .Getreide stiehlt 
und habe deshalb meinen G<Jtten zur ·Rede gestellt und habe 
ihm ,erklärt, -er möge dies -nicht tun, denn "ein unrechter Kreuzer 
frißt· 99 gerechte Kreuzer", Mein Mann -erwiderte, daß mich 
di,es -nichts angi,nge und __ich "ein saudummes Weib" sei.· Seit 
di,es,er Zeit w<'l•r mir voll�ommen klar, daß die Getreidemengen, 
di,e mein Mann nach Hause brachre, aus di-esen Diebstählen her
rühr,en. Er ha.t in den folgenden Jahren stets größere Mengen 
Weizen und gemi·sc·ht,e Getreidesorten nach. Hause gebr<Jcht. 
Wenn ich befra.gt werde, um welche Meng.en es si·ch dabei 
gehandelt hat, so gebe ich an, daß es sich um etwa 400 bis 
5'.)Q kg ge·h<J-ndelt hat. Diese Getreidemeng,en habe ich zum�'\
Tei l uns,er,en Hühnern und unseren Schweinen verfüttert. Das 1(./ 
daraus gewonnene Mehl haben wir in unserem Haushalt ver
br<lucht. Es ist richtig, daß d<Jdurch • die Diebstähle meines Mann� 
der g<1-nzen Famili·e zugute _kamen. Ich konnte jedoch meinem 
Ma,nn keine weiteren Vorwürfe machen, weil ich schließ-
lich seine Fr<Ju bin und ich konnte auch ,dagegen nichts unter
nehmen. Erst heuer ist uns ein Schwein hingeworden und ich 
machte meinem Mann wieder Vorwürfe, weil ich der Mei,nung 
w<J,r, daß die Handlungsweise meines Mannes uns eben kein 
Glück bri,ngt und wi·r dadurch solche Verluste. zu tragen 
hätten ..• " 

Auf Grund ihres Leumundes ist a:nzunehmen, daß di,ese An
gaben gr-oßteils der Wahrheit entsprechen. Die Mengenangaben 
si,nd natürlich viel zu ,niedrig gehalten. 

Durch die. Verwertung des Diebsgutes im Haushalt hat sich 
Frau H. jedenfalls mitstrafbar gemacht. Ob ihre Tat als Dieb
stahls t ,e i In a h m e oder - t e i I n e h m u n g zu werten ist, 
muß der richterlichen Auslegung überlassen werden, je nachdem, 
ob angenommen wird, daß si,e bei der Verwertung des Di,ebs
gutes schon v,orher von dessen unrechtmäßiger Herkunft wußte -
oder ,ob sie iin jedem Einzelfalle •erst ,Mchher davon Kenntni9 
erhielt. 1. 

IV. DAS GERÄT

Die Dreschmaschine, In der sich das Geheimfach befand, ist ,I"· 
,eine sogenainnte Breitdreschmaschine, ein Erzeugnis der Firma '{._) 
L a  u r e & Co., und befindet sich seit 1941 im Besitze des H. --' 
Nach seiner Angabe hat er sich das Geheimfach im Jahr-e 1949 
selbst eingebaut. Wie er dabei vorgegangen ist, ist seinem i,n V b 
wiedergeg-ebenen Geständnis zu entnehmen. Das Geheimfach 
hat ein Ausmaß von 150 X 38 X 10.5 cm und ist zwischen den 
beiden Hinterrädern der Dreschmdschine oberhalb der Träg,er der 
Hinterachse unter dem Holzr<Jhmen der Maschine eing,ebaut 
(vgl. Abb. 1). 

l §§ 5. und 6 des österreichischen Strafgesetzes untersd,eiden "Mit• 
sch�ldige und Teilnehmer am Verbrechen" (Teilnahme) und "Hilfelelstun9 
nach verübtem Verbrechen" (Tei lnehmung). 

§ 5 StG: "Nicht der unmittelbare Täter allein wird des Verbrediens 
�chuldi9, sondern auch· jeder, der durch Befehl, Anr•ten, Unterridit, Loq, 
die Uebelt•t eingeleitet, vorsätzlidi verdnlaßt, zu ihrer Ausübung durdi •b
sichtliche Herbeischaffung der Mittel, Hintdnhaltung der Hindernisse, oder 
duf was immer für eine Art, Vorschub gegeben, Hilfe 9eleistet, zu ihrer 
sicheren Vollstreckung beigetragen, auch wer nur vorläufig sich mit dem Täter 
über die nach vollbrachter T<>t ihm zu leistende Hilfe und Beistand, oder 
.über einen Anteil an Gewinn und Vorteil einverstanden hat .. .'' 

§ 6 StG: "Wer ohne vorläufiges Einverständnis, nur erst n a c h 6e-
9an9enem Verbrecnen dem Täter mit Hilfe und Beistand beförderlich ist, 
oder, von dem ihm bekanntgewordenen Verbrechen Gewinn und Vorteil 
zieht, madit sich zwar nicht eben des.s„lben, wohl aber eines besonderen 
Verbrechens sd,uldig, wie sold,es in der Folge dieses Gesetzbuches be.-
stimmt werden wird." 

·· 

(Fortsetzung d'Uf Seite 18) 

Urteilsveröffentlichung in Kridasachen 
1 Von Landesgerichtsrat Dipl.-Volkswirt DDr. TH. C. GOSSWEINER-SAIKO 1 

In Kridastrafsachen (§§ 486 Z. 1 bis 3, 486 a bis c StG) 
erscheint dem Verfasser die Publizierung des Urteiles <Jls Ne
benstrafe aus folgenden Gründen zweck- und sachdienlich: 

Obwohl diese Wirtschaftsdelikte überwiegend jener krimi
nellen Intensität entraten, wie sie etwa den Eigentumsdelikten 
eigen ist, wirken sie doch i-n der Regel, wegen ihres bes-onderen 
wirtschaftlichen Charakters1, volkswirtschaftlich um ein Vie!
faches schädlicher, als die soeben beispielhaft angeführten Eigen
tumsdelikte. 

In der Regel stehen einem Gemeinschuldner Dutzende und 
oft Hunderte von Gläubigern gegenüber, deren selbständige wirt
schaftliche Existenzen durch di-e eingetretene Zahlungsunfähig• 
keit des Kridatars und durch die damit ver'bundene Unmög
lichkeit, in der erwarteten Weise -befriedigt zu werden, auf 
das schwerste erschüttert werden. Daß jede solche Erschüt
terung auf die Nachbarexistenzen weiter wirkt, versteht sich 
von selbst. Ein solches Delikt hat daher eine unvergleichlich 
größere Breitenwirkung, als beispielsweise ei.n kle:ner Diebstahl, 
dem nur ein e_inziger Bestohlener gegenübersteht. 

In einigen Staaten, darunter auch in Deutschland, Ist es 
üblich geworden, zum Schutze der Kaufleute sogenannt,e "rote 
Listen" zu führen. In di-esen werden die zahlungsunfähig ge

(.wordenen Gemeinschuldner aufgen;:,mmen. In Oesterreich, wo 
.eine solche gemeinnützige Selbstschutzeinrichtung nicht besteht, 

müssen sich die Kaufleute, die sich über di-e Bonität ihrer 
Partner verläßlich informi•eren woll,en, an Kredit<Juskunfteien wen
den. 

Durch die Verlautbarung der Urteile in Kridasachen würde 
die Wirtschaft aber auf eine billige Weise vor Zahlungsunfähigen 
gewarnt werden. Es kommt nämlich öfters vor, als man an
nehmen möchte, daß insolvent gewordene Kaufleute, durch eine 
Reihe von Ausgleichen und anderen üblen Geschäftsmethoden 
auf Kosten ihrer Geschäftspartner ein weiteres bequemes Fort
kommen finden wollen. Oft begeben sich diese "Kaufleute" 
nachdem sie an ei.nem Orte fallit und daher nicht mehr tra; 
bar geworden sind, <J,n einen anderen Ort und treiben dorf 
dieses Spiel von neuem. 

Weil die kriminelle Intensität bei der Großzahl dieser Wirt
schaftsdelikte nicht besonders erheblich erscheint, sind die Straf
gerichte, wie dies schon im Jahre 1915 vom Nestor des 
Kridastrafrechtes Ludwig Altmann beklagt. wurde 2, geneigt, über 
diese Angekl<Jgten nur eine kleine bedingte Strafe zu verhängen, 
die "natürlich" in keinem Verhältnis zu dem von ihnen v,olks
wirtschaftlich angerichteten Schaden steht und auch gar nicht 
stehen kann. Anderseits erschien es strafrechtspolitisch wieder 
unbillig, diese Wirtschaftsvergehen mit derselben Strenge zu ahn
den, wie gemeine Eigentumsdelikte. Den notwendigen Ausgleich 
brächte ddher die Nebenstrafe der Urteilsveröffentlichung. Diese 

1.
.

könnte analog dem § 15 des Gesetzes vom 24. Oktober 1945, 
� BGB!. Nr. 44/1946, in der Fassung vom 8, Juli 1948, BGBI. 
· -� Nr. 148/1948 (lt. -�ed<Jrfdeckungsstrafgesetznovelle), als "K.rnn

bestimmu_ng" eingefuhrt werden, um auch becücksichtigungswür
digen Fällen Rechnung tragen zu können. 

Diese "Nebenstrafe" würde in Wdhrheit ei.ne größere, in der 
Regel "die Strafe" sein, als die bisherigen bedingten, kleinen 
Freiheitsstrafen, von denen das interessierte Publikum keine 
Kenntnis erhält. 

Es ist einleuchtend, daß nur durch die Publizierung dies•er 
Urteile die soziale Reabon denselben notwendigen Breiten
effekt erzielen kann, als diese Spezies von Delikten ihrer Eisen
art wegen, also von sich aus besorgen. 

Daß sich diese Nebenstrafe auch in den Wirtschaftsstrdf
sachen ndch §§ 296/1 und 2 AG, § 123 GmbH-Ges., 
§ 89 Gen.-Ges. 3 als nützlich erwiese, erscheint nach äiesen 
Ausführungen ebenso evident. Man muß sich nämlich vor Augen 
halten, daß erfahrungsgemäß die erste Ursache der Insolvenz, 
die Unsduberkeit Im kaufmännischen Rechnungswesen, also die 
den Grundsätzen eines orden�lichen Rechnungswesens wider
sprechende Buchhaltung ist. Der Kaufmann, der seine Büch.:r 

1 Deshalb begründeten auch die bezüglichen Bestimmungen eine zu. 
sammengefaßte Herausstellung unter ein selbständiges Kapitel: "Oesterreichi
sches Wirtschaftsstrafrecht". 

2 Dr. Ludwig Altmann: "Die Krida und die ähnlichen Delikte", 
Seite 3, 4; Wien, Man, 1915. 

s Unter Einschluß des § 46 SEBG machen die oben aufgezählten 
wirtschaltlicnen Strafbestimmungen das geltende österreichisdie: Bilanzstraf. 
recht aus. 

nicht zu führen versteht, verliert am ehesten di•e Uebersicht über., 
seine Vermögenslage. Da-gegen kämpfen aber die vorhin zitierten 
Bestimmungen des Bila-nzstrafrechtes an. In diesem Zusammen
hange erscheint es erwähnenswert, daß zufolge der § § 21, 22 
des deutschen Wirtschaftsstrafgesetzes ex 1952 4 i.n Westdeutsch
land die Unterlassung von Buchführung bzw. die Falschbuchung, 
und sogar die Unterlassung der Ausstellung von im Geschäftsver
kehr üblichen Rechnungen, unabhängig davon, ob ein st3tus 
cridae anzunehmen ist oder nicht und davon, ob der Betroff,ene 
die Vollkaufmannseigenschaft besitzt, mit empfindlichen Strafen 
geahndet werden. H:-eraus ist zu ersehen, daß das Wirt
schaftsstrafrecht durchaus entwicklungsfähig ist. 

Der gesetzestechnischen Durchführu-ng di •eser a•ng<eregten Ver
öffentlichung von Urteilen i-n Kridasachen dürften sich kei,ri,e 
unüberwindlichen Hindernisse entgegenstellen, da einerseits di,e 
Uebernahme des Wortlautes des bereits erwähnten § 15 
BDStG dn eine zentrale Stelle, des "Oesterreichischen Wi1rt,. 
schaftsstrafrechtes" vollauf genügte und anderseits die modenne 
Wirtschaft ei,ne solche "Publizität im Wirtsch<Jftsstrafrecht" ver
langt. 

In Kridosachen erschiene es weiter zweckmäßig und daher 
volkswirtschaftlich, daß bei diesen bedingt ausgesprochenen 
Strafen, die Möglichkeiten, wie si,e das Gesetz über di-e be� 
dingte Verurteilung im •ersten Absatz des §' 2 beispi-elsweise 
angeführt bietet, mehr ausgeschöpft werden und gegebenen
falls der Widerruf der bedingten Verurteilung davon abhängil;l 
gemacht wird, daß innerhalb der Probezeit der <'lng•ericht.:t!e 
Schade wenigstens zu einem Gr-oßteil nach Kräften und Mög
lichkeit gutgemacht werde. Allerdi•ngs müßten die Str<lfgerichte 
die Einhaltung dieser Bedingungen in Evidenz halten. 

Eine solche wirtschaftlich ver<Jntwortliche Einstellung der 
Strafg-erich�e •und eine solche .Behandlung der Wirtschaftsdelikte 
müßten sowohl der Sache wie auch dem österreichischen Wie• 
deraufbau zu großem Segen gereichen. 

• Gesetz zur Vereinfachung des Wirtschaftsstr,ifrechtes (Wirtschaftsstraf
gesetz vom 26. Juli 1949 in der Passung der Bekanntm.,diung vom 25. März 
1952, BGBI. 1 S. 190, 

r[);p_ g,p/lr.qte. :XL,,id.lllttJ. ,,,;.,l,i /ii.,. du. f'f),__,_I.D-lfll.J,__ 

luiJ. e.ÜtrJ .Jlln,u/,.,,_ f/lu.,. ,;,,_, Laub,_,,,_ c/ld.j,uJü_. 

,unfJ. lmtJJu dw (µp.//uJ.wht. &dwlt_e u. &lk/.LL wul. 

wt Xmup.J/u�la.11.di,ü dl.t' (/,h,i_/t,-,-,,,_ und. gdtMut

th.lt :xhutupuilm, du. aaot (J.t/Udzt UÜt UJOllu,./ 

Unnu,. u/tiJn, 9epuhh 
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Das Einfühlungsvermögen 
Von Gend.-Revierinspektor JOSEF WURMHORINGER, Gendarmeriepostenkommando Sch:edlberg, Oberösterreich 

Der Dienst des Gend.;irmen ist sehr vielseitig. Gegenstand sei
ner Amtshandlung können beispielsweise sein: Erhebungen über 
Auftrag der Gerich:s- µnd Verwaltungsbehörden, Hilfeleist.ingen 
bei Unfällen, bei Elementarereignissen und bei Bergunglücken, 
Ueberwachung des Straßenverkehrs, Verwaltungsübertretungen, 
g-eringe·e Gerichtsdelik:e und schwere, aufsehenerregende Krimi
nalfälle. Dabei ist besonders zu beach:en, daß der Gendarm bei 
selner Di-enstverrich�ung zu jeder Toges- ,und Nachtzeit mit 
Menschen aus allen Bevölkerungsschichten in Berührung kommt, 
ohne sich in der Reg-el auf d:e Amtshandlung speziell vorb.:
reiten zu können. In der Proxis trifft es nämlich oft zu, 
daß der Gendarm im Außendienst, fern von Kanzleien 
mit dicken Lehrbüchern und Vorschriften, plötzlich vor 
eine ernste Situat:-on gestellt wird, die rasche, schwerwiegende 
Entschlüsse und besonnenes Handeln erfordert, um die richtige 
Durchführung der Amtshandlung von vornherein zu gewährleisten 

. und einen positiven Erfolg zuguns:en des Staates zu sichern. 
Der Gendarm wendet in solchen en:scheidenden Augen

blicken die Gesetze und Vorschriften an, ohne vorher in i•rgend
einem „Kodex" nachblättern zu können. Er handelt aus dem 
Stegreif und muß trotzdem das Richtige treffen! 

Es wird aber überall unumstritten anerkannt, daß d;e öster
reichische Gendarmerie ihre schweren Pflichten bestens erfüllt. 
Wie ist das immer möglich? Wori·n liegt das „Berufsgeheimnis"? 

Der Verfasser hat nicht die Absicht, mit diesem Artikel 
diese Fragen erschöpfend zu bea•ntwor�en. Es soll nur eines fest
gestellt und erörtert werden: Das Einfühlungsvermögen des Gen
darmen beim Einschreiten trägt neben vielen anderen, wichti
geren Faktoren auch dazu bei, daß die Gendarmerie ihre AufL 
gaben ste:s erfüllt und sich immer wleder die Zu,neigung der 
Bevölkerung erwirbt. 

Wenn wir vom E i  ,n s c h r e i t e n sprechen, s,o meinen wi•r 
damit alle Tä:igke:ten des im Exekutivdienst stehenden Gendar
meriebeamten, zum Beispiel: die Abmahnung, die Festnehmu,ng, 
die Anzeige, die Verhaftung und die Hausdurchsuchung, die 
Beschlagnahme usw. Schreitet der Gendarm ein, so führt er 
eine (Amts-) Handlung durch, die er belm Vorliegen eines be
stimmten Ereignisses auf Grund seiner Dienstvorschriften duszu
üben hat. 

W a n n  der Gendcrm einschreiten muß, sagen uns die mate
riellen Voraussetzungen für das Einschreiten, die wir in den ver
sch:edenen Gesetzen und Vorschriften lernen (Strafgesetz, straf
rechtliche Nebengesetze, Bundes- und Landesgesetze, Verord
nungen usw.). 

W i e einzuschreiten ist, bestimmen di•e formellen Voraus
setzungen für das Einschreiten, di,e in den Gendarmeri-evorschrif
ten, hauptsächlich in der Gendarmeri•edienstinstruktion, bindend 
vorgeschrieben und keinesfalls veraltet sind. Das Benehmen des 
Gendarmen wird beispi,elsweise immer ernst, anständig und höf-
lich sein müssen. 

Der Genda•meriedienst ist aber so vielseitig, daß immer 
wieder viele Möglichkeiten offen bleiben -müssen, wie der Gen
darm im einzelnen Falle vorzugehen hat. Kein Fall gleicht dem 
anderen. Es läßt sich keine scharf umrissene Richtlinie geben, 
die für jede gleichartige Dienstverrichtung - etwa für die 
Durchfüh•ung jedes Waffengebrauches im Notwehrfalle - gelten 
könnte. Die Vorsch•iften über die formellen Voraussetzungen für 
das Einschreiten weisen daher - für jeden speziellen Fall rein 
menschlich betrachtet - immer eine gewisse Lücke auf. Diese 
theore:isch unausfüllbare Lücke hat der Gendarm im Augenbllck 
des Einschreitens mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Berufs
erfahrung dadurch auszufüllen, daß er sich rasch und sicher jeder 
Situation anpaßt, das he:ßt, sich einfühlt. Das I Einfühlungsver
mögen des Gendarmen ist eine der ungeschriebenen formellen 
Voraussetzungen für das Einschreiten und bewi·rkt in der Praxis, 
daß sich der Gendarm auch das volle Vertrauen der Bevölke
ru�g, erwirbt. 
. Unter Einfühlungsvermögen versteht man die psychologis"che 
Fäliigkeit, sich seelisch in die Umwelt und in die Verhältn;sse 
des Mitmenschen so einzuleben, daß man dessen Gefühle ,er
kennen und erwidern oder wenigstens richtig darauf reagieren 
kann. Die Psychologie, die sich mit dem Seelenleben des Men
schen befaßt, lehrt uns, daß ma.n im allgemeinen ,unter „Gefühl" 
seelische Erlebnisse versteht, die von den Einwirkungen der 
Außenwelt und vom eigenen Körper beeinflußt werden. Ein
fühlen bedeutet daher, sich mit den psychischen Erlebnissen eines 
Menschen, · mit seinem "ich"-betonten Innenleben vertraut zu 
mac hen. 
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Die Gefühle, von denen ein Mensch bei einem gewissen 
Ereignis bewegt wird, sind nach außen hin manchmal schwer 
zu erkennen. Man muß sich entweder mit verstandesmäß:ger 
Ueberlegung schrittweise dem Fühlen des anderen nähern oder 
mit dem von der Natur mitgegebenen Menschlichkeitsgefühl die 
Psyche des Mitmenschen berühren. Wer beides vereint, das 
he:ßt, mit geschultem Verstand und mit den Gefühlen ,zdler 
Menschlichkeit seinem Nächsten begegnet, wird über ein ent-
sprechendes Einfühlungsvermögen verfügen. • 

Der Gendarmeriebeamte soll daher, um die angedeuteten 
Voraussetzungen mitzubringen, über e:n umfangreiches Allgem,;:in
wissen verfügen. Er muß alle Gelegenheiten ausnützen, um sein 
erworberies Wissen in jeder H:nsicht zu festigen und zu er
weitern. Dies bedeu:et in der Praxis, daß der Gendarm seine 
oft spärlich bemessene Freizeit für solche Zwecke opfert. Nur 
5-efestigter Fortbildungswille und andauernder Fleiß führen zum 
Ziel, das in guter Menschenkenn:nis und im gewandten Umgang 
mit Menschen zu suchen ist. Der Gendarm muß ein Menschen
kenner sein, um sich in jeder Situation, sei sie noch so nuancen-· 
reich, einfühlen 'zu können. D:e im § 23 der Gendarmeriedienst
instruktion vorgeschriebene Lokal- und Personalkenntnis ist hier
für eine selbstve•s:iindliche Voraussetzung, Eine dauernde Uebung 
im Einfühlen erhöht die Fähigkeit, das Innenleben eines anderen."i� 
Menschen zu ergründen. Dem Gendarmen sind die Gelegenheiten,�· 
sich diesbezüglich zu „trainieren", in mannigfacher Art ge
geben. Bei jedem Dienstgang kommt er mit Menschen in Berüh
rung, in ein Gespräch. H:er kann das „Training" schon be
ginnen. Der Gendarm soll an den Anliegen der Bewohner seines 
Ueberwachungsrayones, an ihren Freuden und Sorgen, r�g-.:n 
Anteil nehmen. Dies hat mit vertrauenserweckender Aufrichtigkeit 
und vollkommen unaufdringlich zu geschehen. Man soll sich 
dcbei in di,e Lage des anderen versetzen und sich vors�ellen, 
wi·e m<ln in der gleichen Lebenslage selbst handeln und fühlen 
würde. 

Besonders wichtig ist das Einfühlungsvermögen bei der Ein
vernahme von Zeugen und Beschuldigten. Für eine erfolgreiche 
Einvernahme ist gegenseitiges Vertrauen erforderlich. Wie 'lft 
erlebt cber der Gendarm, daß der zu Vernehmende schon w:iller 
Hemmungen und Mißtrauen ist, bevor die Einvernahme beginnt. 
Wenn man eine Wohnung oder sonst einen Raum betritt, in dem 
sich Menschen aufhalten, fühlt man bereits die seelischen Wirkun
gen, di-e von diesen Menschen ausströmen; man gewahrt das 
diesen Raum beherrschende Fluidum. Es ist meistens gleich zu 
erkennen, welche Harmonie herrscht, ob Gutes oder Böses, 
Aufrichtigkeit oder Hinterlist zu erwarten ist. Di-e jeweil;ge 
Situation soll gleich richtig erfaßt und unauffällig ausgenützt 
werden. Einmal wird der Gendarm nach einem freundlichen 
Gruß zunächst zwanglos plaudern - der Angesprochene wird 
in vielen Fällen erleichtert aufatmen. Ein anderes Mal wird sach-

4 licher Ernst, der frei von ir,onischer Ueberlegenheit ist, den (. richtigen Weg weisen. Die Möglichkeiten, mit dem Gesprächs- ' 
partner auch innerlich „anzuknüpfen", sind in jedem Falle cnders 
und für jeden Menschen besonders geartet. Dies gilt auch für 
die Vernehmung, der von seiten des Gendarmen immer das 
,,Einfühlen" vorausgehen soll. 

Es würde gewiß zu weit führen, im Rahmen dies-es Artikels 
zu betrach:en, wie der Gendarm bei jeder einze,lnen Dienst
verrichtung (Einschreitungsart) das Einfühlungsvermögen anwenden 
könnte. Das Einfühlen ist zudem e:ne individuell verschi.edene 
Fähiskeit. Eines sei aber noch besonders be:ont: Der Di-enst des 
Gendarmen ist schwer und gefährlich! Das „Einfühlen" darf 
daher nie in träumerische Sentimentalität ausarten. Der Gen
darmeriebeamte, der die demokra:ischen Einrichtungen unse
res Staa:es und die freiheitlichen Rechte jedes Menschen bis 
ins kleinste De�ail zu würdigen weiß, muß schnell und hart 
zugreifen, wenn es notwendig ist. Der ständige Kampf geg,m 
das Verbrechertum ist wahrlich keine spielerische Theorie, son
dern bitte•er Ernst im Alltag des Gendarmeriedienstes. 

Der Gendarm erfüllt seine Pflicht und spricht, wenn er viel 
geleistet hat, nicht gern davon. Er prahlt nicht, spricht nicht vom 
Einfühlungsvermögen, sondern widmet als diesbezüglicher Laie 
den Wissenschaftlern, den ·Psychologen, ein offenes Ohr. Ein 
treuer Diener des österreichischen Volkes will der Gendarm sein. 
Aber es ist viel unbelohnte Kleinarbeit, große Mühe und 
dauernde Einsatzbereitschaft, von der der Außenstehende nichts 
weiß, notwendig, um den Dienst, der aud1 das Privat- und 
Familienleben des Gendarmen urnschattet, reibun.9slos zu ver
richten. 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 8--1_s_s_s __ 

WIE WO WED WAS.
1. Wie heißt d1e Hauptstadt vo:i

Abessinien 7 
2. Welcher ist der wichtigste Stnnt

der Pv:-cniienhalbinsel 7 
3. ·wie heißt der höchst.e Berg Siid

amerikas 7 
4. Wie beißt die Hauptstadt von

� Dänemark? 
�9 5. Wie heißt der Erfinder des Auto

- mobilmotors?
6. ,ver war Admiral Freiherr von

T_egetthoff? 
7. Wodurch wurde die holländische

Stadt Edam berühmt? 
8. Welche ist die Hauptkirche

Roms? 
9. Au's welchem Erz wird Zinn g&

wonnon 7 
10. Wie lautete der Wa:hlsprnoh

Kaiser Franz Josef I. 7 
11. Welcher ist der größte deutsche

Strom? 
12. Zwh:ben welchen Tiroler Tälern

srellt der Fernpaß die Verbindung hct'? 
13. Wo liegt Joseph Haydn be

graben? 
14. Von welchem Schriftsteller stammt

der Roman „Krieg und Friedc.n"7 
15. Was ist ein Katarakt? 
16. Welche amerikanische lns�l

gruppe stellt geologi ·ch eine Südfort
setzung der Anden dar?

17. Was ist ein Dessin 7
18. Wie heißt der oberst!l Gott der

•- germanischen Göttersage 7 
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II lf/er "'""das?
In Wien wurde am 1. September 1858 

dner FamiHe als jüngstes von vie11 Kin
dern ein östern!i.chisohes Genie, das der 
Welt viele bahnbrechende Erfindunqen 
schenkte, geboren. Seine Erfindungen 
haben alle vom Laboratorium aus ihren 
Sic,g,eszug in die Welt an°etreten. 

Schon früh hatte er sich mit dem 
Studium eines bisher v�rnachliissigt;!ID 
Kapitels der Chemie, mit der Untet'
suchung der sogenannten „seltenen 
Erden" beschäftigt. Die Arbeit über 
„Die Zerlegung des Didyms in se.i.ne 
Elemente" brachtie ihm den ersten gro
ßen wis,eoschaftlichen Erfolg; es war 
ihm gelungen, die Zerlegung des Di
dyms, das bis dahin für einen ein
heitl:chen chemischen Grundstoff gehal
ten worden wnr, in zwei neua Ele
mente durcbzu[fihren. 

Bei soinen Arbeiren mit den sel
tenen Erden machte er die Beobach
tung, daß gewisse ihrer VerÖindungen 
in der Flamme leicht in \Vl!füglut 
geraten und ein helles Licht ausstrdh
len. Das bringt ihn auf den ·Gedan
ken, auf diesem Weg eine Verbesserung_ 
des Gasliehtes zu v,e.rsuohen. Er tränkt 
Baumwo'.]gewebe mit derartigen Salren 
- es wurde vor allem Banthanoxyd
und Yttriumoxyd verwendet - und er
zielt eine übe.rn-asi:iliend gute Liobt
ausbeute .. Durch Erhitreo auf entspre
chende Temperaturen wiird die Baum
wolle des Glühstrumpfes verbrannt. Als 
Träger der wirksamen chemischen Be
standtei!.e bleibt nur das Aschensk�fott 
übrig. Nun entwickelt er eine ein
fache AufhiingevorriohtWJg und mel
det sie ebenso wie die Zusammen
setzunl! der Trü.nklösnng · zum Patent 
an. 

Die er:rengten Glühstrümpfe erwi,e
sen sich jedoch als zuwenig haltbu. 
Sie zerfielen schon bei gerin,'�en Er
schütterungen. Unter dem Druck die
ses Fehlschlages geht er nun von neu-em 
an die Arbeit. In langen Versuchsr�hen 
erprobte er Glühstrümpfe mit Thor
ZcT-Tränkung, .die sieb sehließli,ch als 
die Lösung des Problems erwiesen. Ihre 
Lebensdauer und Festi1;keit war durch 
Verwendung einer besonder-e, Faser für 
die Herstellung der Grundkörper der
art gesteigert worden, daß den Erfor
dernissen des allgemeinen Gebrauc�s 
Genüge geleistet werden 'konnte. Dar
über hinaus zeigte sich die neue Be
leuchtungsart im Betrieb überaus spnr
sam. Damit war der Gnsbeleuchtune: 
dn neuer, ungeahnter Auftrieb v-erl.ii
hen. 

Mit dieser Erfindung hatte er e�n 
vollen Sieg über das damals noch in 
den Kinderschuhen steckend,e eloektri
sche Licht errungen. Und doch ließ 
dieses neue Gebiet der Technik dem 
nniversellen Geist dieses Forsc,hers keine 
Ruhe. Mit aller Energiie warf er sich 
auf das Problem, den spröden Koh
lenfaden det' Edisonschen Glühlamp3 
durch einen wiclerstandsfähigen Mel a'.1-
fad'Cn zu ersetzen und die Lichtaus
beute zu erhöhen. Vorerst experimen
tierte er mit Driihten aus Platin und 
Thoroxyd. 1897 konnte die Aufgabe 
als gelöst angesehen werd,en. Durch 
dne sinnreiche Bearbeitung des srmst 
so spröden Osmiums, eines Metalls der 
Platingruppe, war es gelungen, be:de 
Forderungen gleichzeitig zu erfüllm. 
Diese Erfindung zauberte binnen kur
zem eine neur Weltindustrie hervor. 
Zur Ausbeutung und wirtschaftlichen 
Einführung wurde eine ganre Reihe 
von Fabriken gegr.üodet. 

Auch in diesem Falle wat' ,as g!>
lungen, lleben der moohanisohen Ver-

besserung und der Erhöhung der � 
bensdauer eine we'SC'Otliche Steigeru!)g 
der Lichtnusheute zu erziel.eo. Bci e:nem 
Stromverbrauch von 50 W'att lieferre 
ei,nc Kohlenfade.nlampe 16 Hafoerker
:ren Beleuohtungsstiirke, eine Osmium
Lampe dagegen 34 Hafnerkerzcn ! 

Nach diesen um türnenden Erfindu"'l.
gen zog sich der Erfincler 111un auf sein 
Schwß in Kärnten zurück und widmde 
sich :reim Jahre h.i.ndurdh rein wiss.en
schaftLichen Arbeiten. 

In dieser Zeit machte er durch 
Zufall eine Entdeckung, di.e ein drit
tes Mal den Anstoß zur Gründung einc:r 
die ganze \Velt umspannenden Indu- ' 
strie gab. Bei Schmelzversuchen auf 
eiincm Sondergebi.et der )ielte.neo Erden 
war ein Tropfen des Metalls Zer an 
l'liocm Eisenstab hängengebtiebcn. Be.im 
AhfeiLen stellte er ei.nc reiche Funken
hildun/! fest; der Anstoß zur Funkzün
dung war gcge�11, der Siegeszug dler 
Feuerzeuge begann! Ei:n d,·ittes Mal 
·hatte der gottbegnadete Wissenschaftlier
und Erfinder der Welt mit dieser Ent
deckung eine kulturfördemde Errun
genschaft he,chert. 

Reiche Ehrungen wurden dem welt
berühmten Gelehrten zuteil. Er wurdi� 
Mitglied der Akademie der Wissen
schaften in Wien sowie einer Reihe 
aus:ändischer wi.;serischaftlicher Körp,er
schafteo; er war Ehrendoktor vider 
Unhersitiiten und der Technischen 
Hochschule in Wien. Als bcsondera 
Würdigung der deutschen Tecbniku
S<lhaft wurde ihm der Si.emens-Ring ver
liehen. 

Naoh einem Leben des Erfolges 
schloß dieser Mann, dem die Licht
technik der Welt so viel zu danken 
hat, am 4. August 1929 auf seinem 
Schloß für immer die Augen. 

Die Heimat ehrte das Andenken des 
großen Oesterreichers an vielen Orten 
damit, daß Straßen, Plätze und Gär
ten seinen Namen tragen. In Wien er
richtete das Forschungsinstitut für 
Technikgesohichte im Jahre 1935 über
dies in der Wäbi;inger Straße ein wür
diges Denkmal. 

Seine Erfindungen und der Erfolg 
seiner wissenschaftlichen Arbeiten abir 
üben ihren Segen weiter in der Hei
mat wie draußen in der Welt. 

Wer w a r  d a s? 

Man beze:cbnet (nach dem· mesopo
tamischen König, der nnch der Sage 
den T1,1rm von Babel baute und auf 
eiucm Adler zum Himmd fliegen wollte) 
- e.ioen Jagd.begeisterten als ieinCJI

.. 

'' . . . . .  . 

) 



DENitSPO� 
,,Sein erster Prozeß" 

Ein griechischer füchtslchrer schloß mit e inem seiner Schüler nachst�hcndien Vertrag ab, der sich auf die Zahlung des Stud,:engeldes bezog: ,,Der S .hüler sei nur dann verpflichtet, das Studii,,mgeld  zu bezahlen, wenn er dP,n <1rst-t'--i Prozeß, . d,en er selbständig führeiD werde, gewinnen würde." Nach Beendigung der Stud'ien:reit erklärte d�T Schü1er, daß er das Honorar nun auf keinen Fall bezahlen müs5e, da der Wort!.aut des Vertrags,, ihn hiervon entbinde. Es kommt zum Prnzeß, der für den Schü1er wohl der erste war. Der Scbü'.er stell be fest : Gewinn� ich d•en Prozeß, ilann spricht mich der Richter von der Zahlung frei ; verliere , ich ihn, so branche ich auf Grund der mit dem Lehrer getroHenen Abmachung erst recht nicht bezahl,en. Der  Lehl"l!r' stellte fe.st, daß er auch das Honorar a\lf a!le Fälle erhalten müsse. \Ve= er nämlich den Proreß gewinne, so müss-e er das Geld auf Grund d,es richterlichen Spruches erhalten; verlief'!! er aber d,en Prniieß, so hat du Schüler seinen ersten Prozeß gewonnen �nd mü e daher auf Grund d,er Abmachung zahlen. Wer ist im Recht? 

Begrabene Schätze 

1935 hat der Amerikaner HalJ in ·wisby auf Gotland systematisthe Ausgrabungen veranstaltet. Er folgte demBeispiel, das durch den Versuch zurHebung der Inkaschät:re gegeben worden war. Auf dieser In;,el befand sichnäm'.ich von 1250 bis , 1299 ein M.itt-clpunkt  der Hanse. In Wisbys Haf':n liefen unzählige Schätze aus all en Te-Ilen der Alten Welt ein. Allein 5000römische Goldmünzen wurden hier gefunden. Im gleichen Jahr (1935) fandaußeTdem e in,e bisher vergebliche Suchenarh den Schätzen des Seeräubers Kl4us Störtebecker in der sogenannten Pir�ten höhle auf Rüge� stat t  . . Um d�eSchät2ie der lnkakön1ge zu fmden, leitete man 1912 d,en 3500 m hoc? g� legenen H�il i,gcn See von Guatav1ta m Peru ab und fand Gold und Edelstein·� die doi,t ·als Weihegeschenk für die vergötterten Könige versenk� _ word•�nwat-en. 1 935 unternahm Kap1tan 1..och im Auftrag des lndianiw�en Museums in New York einen zweiten . Ver.such,weitere Schätze zu heben. D;e Sitten, d:en Toten Geld i.ns Gr_ab mi�zug:b:n,hat sich seit  ältesten Z�iten ID1t Zah1gke i t  erhalten. Ein•e bl�hende _Industri1'lebte in China von di-eser Sl,tte. Ungeheure Schätze füg�_n noch_ pietätvollbewahrt in den Furstengräbcrn ous alJ.en Zeiten. Andere Gräber, wie die der ägypt i chen Ph�r�one.n, die Grüf�eder .franzö ischen Kon1ge und der russischen Zaren, wurcre.n geplündert, ebe"'lso wie vor eiai„en Jahren di.e lctz�n Ruhestätten de:° chin,esiachan Ka.i&t:r, 
ll 

w� C?an im Grabe der großen Kaisn-mTs1-li Werte von 40 MJl.:onen Tael fand. Auch das Grab des Mon«olenhcri:schers Dschin«is Khan bei Kankorum in dei: Mo�go!ei bare- unerhört,: Kleinodien. Auch nach der Schatzkammer des letzten Aztekenkai&rs Montczuma wird gesucht, welche, s ein,: Schätze, die einen Wert von 5 Mill:onen Dollar darstellen soHen, 1520 in dem Tempel von Mokachahan im hcut ipen Guatemala verborgen hab�o soll. Etn Aztekenabkömrnling versichei:te 
1936, daß · der Kaiser d,en Schatz in der Nähe des ,Tempels des m,exikanischen Kriegsgottes - i.n letzter M:.Oute vergraben habe. Der 1933 unternommene Versuch zur Hebung des Kronschatzes des erschossenen Kaisers M.axi� mi.ian von Mexiko, 4 Milt:onen D91lar.die der 1911 flüchtende Präsident Diaiauf e inem Schiff mitnahm, das .in der'Nähe der Küste Vii:ginias unterg'.•ng, ist geglückt. 1935 warden von Abkömmlingen der Soldaten der GroßenArmee Nachforschungen- nach demKriegssehatz Napo:.eons I. am Ufer desNjemen bei Kowno ·angestellt, . und beiSodelu an der Donau wurde lllach d'l"mKönigsschatz d·e r  Daz:ier, die zur Zeitdes Römischen Reiches Rumänien .bewohnten, gegraben. 

Koks, ein tüchtiger Kohlenhändler, ist in wenigen Jahren schwerreich geworden  und dick dazu. Aber · noch d icker ward •in d-er Zeit seine Frau, „Ich habe mich heute wieder einmal seit Monaten gewogen", jammerte s;e; ,,denk dir, ich habe bereits 110 kg." - ,,Furchtbad Wo hast du dich g·ewog,elll ?" - ,,Auf deiner- Kohlenwaage."- ,,Ach so, dann ist es nicht soschlimm, da kannst du ruhig ein Viertel wi{>ider ab'.lliehen." 
• 

Die Schülerinnen der obersten Gymnasialklasse hatten eine Mathemntikauf� �abe als Ha usarbeit aufbekommen ; 8ie sollen eine Gleichµng mit zwei Unbekannten lösen. Fräµlein, Claire, die hüb-6Chesle, aber auch schlechteste Schülerin der Klasse, hatte als e inzige dL� Aufgabe gelöst - und dazu ,ri.chtig. Als der Professor dies feststellte, lächelte e11 fein : ,, Ich glaube, ·Fräulein Claire, diese Gleichung haben Soe nicht mit zwei . Unbekannten, sonoorn mit einem Bekannten gelöst." 
• 

Bemann ging auf die Fasanenjagd. Aber am Abend mußte er doch wiedGr die Wildpret- und Gdlügeth·andlung von August Zetiner aufsuchen und seine Jagdbeute kaufen. ,,lkdaure unendlich !" sagte Herr Zeuner. ,,Frische Fasanen  sind n icht mehr da. Ausverkauft. Al>er ich kann Ihnen eine Konserve e tnpfehlen : Fasan in Madcii:a. Wirklirh ausgezeichne t !"  ßeman n ist ärgerlich. ,,Un-· sinn. Ich kann doch meiner Frau nicht sagen, irh hiilte Konserven geschossen 1" „Waru.m nicht, Plerr Beman n? Wir bohren I hnen ein paar Sehrotlöcher in die Dose . . . " 

Der alte Reif-fenstein ist kc:n schöner Mann mehr. Nculil'h kriecht er bei e inem Antiquitätenhändler in allen Ecken umher, um vielleicht e inen alten Meister aufzustöbern. Und er find-et im Hall.>tl 1111kcl et was in Goldrahmen, sohaut sioh's an Wld sagt : ,,De-r Rahmen ist hübsch, aber das Porträt drin - abschreckend häßlich ! "  \Vorauf derAntiquar ganz schlicht erwitlcrl : , ,Dasist kein Porträt, dai ist ein Spicgell"
* 

Bei der Anwesenheit des Kl1ediven iln Wien am Ende der achtziger Jah<"e fragte ihn eine Dame· der Hocharistokratie, diie sowohl durch ihre Schönh-cit als auch durch ilu·c , Liebcnswürdi.gk :it überall sehr beHebt war, wi•e es käme, daß den Türken i1hre Religion gestatte, zu gleicher Zeit mehrere Fraue?l zu nehmen. ,,Unser· Prophet", antwor
tet der KhedLv·e höflich, ,,hat sein�n An'hängern deshalb" di,ese Erlaubnis gegeben, weil sie nur bei' mehreren Frau.en · alle _dte vortrefflichen Eigenschaften finden können, die bei Ihnen, gnäd'ige Frau, in einer Pe·rson vereinigt 
siln.d I" 

• .  #JJ

Piecbulla ist e.in guter Mensch. Aber e in bißchen dumm. Neulich jagte der Herr Baron a1tf Enten. Steht im Kahn, schießt, verl iert das Gleichgewicht un·d st,ürzt ins Wasser. Pierhnlla bat · vom Ufer aus als· einziger den Unfall ge� s-ehen . . Und er rennt zu, ein paar Leuten, die in der Nähe arbeiten. , ,Srhnc\l l Zu Hilfe ! '' keucht er atemlos. ,,Herr Baron steckt schon bi.s zu den Knien iuiSchhunm l" - ,,Das ist doch ilicht so schlimm I" sagten die Leute. ,,ßr wi:rd &chon wieder selber heraus,vaten l "  - ,,Nein.!" schrei t  Piechul,la beschwö,rend. ,,bt sehr gefährlich. Schlammgeht schon bis an Knie. Und HerrBaron.  hat doch Kopf nach u:nten l "

,,Der Angeklagte gibt zu, Sie f!eküßttJ· zu haben", wenrliet sich der •Richter :einer hiiß'.Jchen Klägerin zu, ,,behauptet aber, er habe sich in der Person ge, i.rrt. Hat er &irh nachher enischuJ.digt 1",,Pfu.i Teufel I" hat er gesagt. 
* Verteidigei: : , ,Me. ine Herren, ich bitte für me'nen Klienten um .mildend� Umstände. Er ist nämlich stark kurzsichtil! und konnte nicht voraussehe� welche Folgen sein,e Tat nach sich ziehen . würde t" . 
.. 

· ,,Mutti, gib mir doch e in  Stückchen Zucker. Das Stück, das du mir gegeuen hast, habe ich fallen lassen."' ,, Wohin hast du es denn  faJLen lassen, Karlchen ?'· 
,,fo die Schale." 

* 

„Mein lieher Herr, es war höchste Zeit, ,daß Sie gekommen s:n..:1 1" sagte der Arzt zu Eeinem Patienten. . ,,Weiß· ich, in der heu ti,c.;en schlechten Zeit braucht jeder Geld." 

f 
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W a a g r e c h t : 1. Tschechischer Rcfo'rm.atoi:. 3. Römischer Grenzwall. 8. Je Tausend (lat. Abk.) 9. · Tonstufe (mo!l). 10. Widersacher. 11 . Schnell. 
13. Sta·d t  an der Loir,e. 15. Spidkarte.

· 16. Deutscher Phi'o ;oph. 17. Aegypti�cher Eonnen_:;o· t. ;J,8. Vo�spruch. 20. Ab-'kürzunµ: für eine Form der Ha.ndclsgesellschaft. 22. Leit�pruch. 23. Viehweide. 25. Englischer Staatsmarun des
18. Jahrhundc·rts. 26. Tu:rnergruppe. 29.Einspruch. 31 .  Keinmal. 33. Oesterreichischer Filmdarsteller. 35. Abkürzungfür Fii:ma. 36. Englischer Adel{ltitd.
38. Brotform. 40. Gri,echische Vorsilbe :Gut.  4 1 .  Anhänger einer asiatisch�nReligionsform.S c  n k r e c h t: 1. Gestalt aus Grill-

Er. sagte schlicht und einfach : ,,Ich liebe Sie 1 \Vollen Sie meine Frau werden ?" 
,ia Das Mädchen von heute antwortet: •�,Schreiben Sie mir <las im e'ingeschrie. "bencn Brief mit Uückporto und IügenSie einige Referenzen bei." 

• 

,,Sie könnll'D Ihr Alibi zur Zeit d�-:Tat ni.rht nachwei6en. Hal:J.en Sie d,cnn ni�mand, der Sie wiihrend des Diebstahls gesehen hat?" ,,Gott sei Dank, nein; Herr Rieb._ ter." 
* 

Zwei Kinder treffen sich. Erich erzählt �tolz: ,,Gestern war ich beim Zahnarzt." , ,Tut d,ei: Zahn noeih weh?" , ,  lch weiß nicht. Er hat ihn dort:h.e'haltcn." 

Förster �l>ei der Treib�agd) : , ,Dann mache ich d:e Herren noch auf etwas aufmerksam: Was vorn l iiuF,t, ist gewöhnlich der Hase, der H.und kommt hintennach. Heute wollen wir ausnahmslos, Hasen schießen!" 

parzcrs „Des Meeres und deT Luebe \'7eU.en". 2. Staat. ·3_ �ugend•eckel. 4. Stellvertretungsze·ehen 1m Schriftverkehr. 5. Geschäftsführer in Kunst- und Sportkreisen (engl.). 6. Schwung. 7. Weiblicher Vorname. 8. Hafendamm (elllgl.). 10. ltaLieoische Speis.e. 12. AJ1stimm:;eNotenausgaue. 14. Ve·rt·eid"ger Wfons 
1529. 16: Teilhaher (Abk. C = K). 18. OrthodoKer Geistlicher. 19. Senkblei. 21. Lohn, Gehalt (franz.). 24. Fi:anzöst_scher Artikel- 27. Vertraut. 28. Nahrungsmittel. 2!}. Elektrische Meßeinheit. 30. Tonart. 32. Fabelwesen.  34.Stadt an der Thaya. 35. Guter Märchengeist. 37. Abkürzung für . D iemtinstruktiim. 39. Lateinische Vorsill:,•(zweifach).

Lokomotivführer: , ,Gefällt dir mein neuer Uundfunkapparat? Den habe ich selbst gebastelt I",,Pas hab ich mir _gedacqt." ,,Wieso?" ,,Der pfeift bei jeder Station genau wie du." 
• 

Der kleine Erwin bittet: , ,Erzähl miu doch, bitte, eine schöne Geschichte von d ir, Onkel." Onkel : ,,Kann ich nicht, ich hi.1 kein Dichter." Der kleine Erwin : , ,Nun, M utti sagt doch immer, du hättest in deiner Jugend ,schöne Geschichten' gemacht." 
• 

In der Rechenstunde fragte der Lehrer: ,,Sag einmal Max, wenn ihr sieben Enten auf dem 'Ieich habt und dre-i davon untertauc.hen, wi,e viele bleiben dann oben?" /, ,Herr Lehrer, wi:r haben keine En-ten." ,,Was hab� ihr d•enn?" ,,Gänse." , ,Also, dann dieselbe Frage mit Gänsen." „Herr Lehrer, Gänse tauchen nicht W1ter." 

. . .  daß der einfachste Koh:.enwasserstoff Methan ist. . . .  daß deT griechische Astronom Hipparch die geographi.sc4e. Län,,mc und Breite einführte. . . .  daß die ErdbeschLeunig-Jng für Wien 981 cm pro Sel..,rnd-enquad-at ist; . . .  daß die Reformation · im 16. Jahrhundert war. . . .  daß KaLome-1 als Abführmittel verwendet wird. . . .  daß O!l Lothar Mcy,er .und Mendelejeff unabhängig voneinand�r da!! Periodisch� System de.r Elemente aufg.estellt wurd,e. . . .  daß evaporierte l'vUlch auf hal� l\>knge · eingedickte Vo'..lmilch ist (ke:!1,1_Aufrahmen). . . .  daß die edelste ·wollai-t Kammgarn ist. 
.)4.u.�i6..sut1.g. de.1t. 1! 8.t�et. tlu.i � 

].&H.�-N,1J.m,m.e1t. ..
Xreozworträtsel. W a a g r e c h 1 : 1 Kom

manditgesel lschaft. 17 Einer. lß lnrl. 19 Na
tur. 20 ' Os. 22 Atm. 23 Glasur. 24 Bor. 
25 Ach. 26 Sau. 30 U ni. 31 Taft. 32 Ale. 
34 EE. 35 Ocl. 36 Unna. 37 Eli. 3� Tor. 
40 Ode. 42 Dan. 43 Re. ;H See. 46 Nu. 
48 Lab. 50 MG. 51 Burma. 53 Zenz. 54 Nabel 
55 Ei. 57 Do. 58 US. 59 sa: 60 En. 61 NO: 
62 Url. 64 Eulen. 66 Kamel. 68 Mal. 69 Bocil 
70 Man. 73 Mur. 74 Raps. 75 Unser. 77 Zeus: 
78 Jedoch. 79 Riesen. 82 TT. 84 Kumete. 
85 Gefangene. 86 Wurmkolik. - S e  n k .: 
r e c lt t :  1 Klosterneuburg. 2 Me. • 3 Mla. 
4 Ante. 5 Nem. 6 Dr. 7 Till. 8 Gnade. 9 Erste. 
10 Slut. 11 LN. 12 Lab. 13 Stoa. 14 Chur. 
15 Ar. 16 Tschiangkaischek. 21 Saale. 25 An
nam. 27 Ufl. 28 Alt. 29 Tee. 30 Un<!. ,33 Eo.._ 
35 Odo. 38 Gerve. 41 Gabel. H ,Sud. 45 '.Ern. 
46 Neu. 47 Uns. 48 La. 49 Ben. 52 Allah. 
54 Namur. 56 Ironie. 59 Sam. 5{ Napo!i. 
63 Josef. · 65 Um. 67 Er. 68 Mndel. 71 " Met. 
72 Mut. 74 Remo. 76 Ren. 78 Jak. ,00 N. G. 
81 In. 83 Zu. 84 Km. 

Wer war dast Prof. Viktor Kaplan. 
Denksport. E d i t h u n d d e r H e l -· 

r a t s s c b w I n d 1 e r. Der Tänzer hatte 
Edith erzählt, daß er In Klagenfurt seine 
P,rüfung als Diplomingenieur gemacht buhe, 
In Klagenlurt gibt es aber bekanntlich keine 
Technische Hochschule. 

Wie ergllnze ich's1 Elektronen-Mikroskop. 
Wie? Wol Werl Was? 1. Die Feltellcheq . 

die das Lkht weiß rellektlereo. 2. Etwa 
• 2,380.000 Poren. S. Fontanellen. 4. Moncganen., 

5. lm ·2. ·und 3. L-ebensjohr. · 6. Virus. 7. Pro
dukt. •8. Im Februar . .  9. Zur Familie · der 
Nachtsobattcogewiichse. 10. Risken. 11. Der 
englische Arzt Glisson (1650) beschrieb ,sie 
als erster genau. 12. Bantam - malaiische· 
Zwergkampl'häbne., 13 .. Bulgarien. 14. ,,Pkn� 
tltulo" = mit vollem TlteL 15. 1893 .. 
16. Plgmcntnblagerungon In der Haut. 17. AIL 
den Fingerspitzen und ari der Zungenspitze. 
18. Am 1. Jänner 1901. 19. Bel Dril:lngs- 1 
geburten. 20. Vom Dreikönigstag bis Ascher- ·  
mlttwoch. 

Kriminalri!tscl. Inspektor Stelner er-
kannte uus der Huispu.r der Pferde und der 
Lage der toten Hazel, daß .i,s sich um einen 
Mord und n;cht um einen Unloll handelte. 
Die Leiche lug nicht, wie es logisch . ge
wes�n wilrc, jenseits des Zaunes, sondern 
war vom Pford lünl Meter vor dem Zaun 
abgeworfen worden. Außerdem war die Kopf
verletzung kuum nut den Sturz zurückzu
führen, sondern war Huzel mit dem Knaur 
der lleltpeltsohe zugefügt worden. Ted Weston 
gestand außerdem während c'.er Unter�uchuniJ 
den Mord nn seinc-m Onkel und wurde ul::t, 
Doppelmörder veru-rteilt und hingerichtet. 

m 



�, 1111sertKRIM I N/\l1._�� ltHrzqes1:ilifirte

Grof}e Abenteuerinnen Das zwanzi"ste Jahrhundert ist das Zeitalter dlll6 'Kampfes der Frau um ihre politische und berufliche G]e:1;.�berechti�1mg. In den _meisten europa�schen Ländern hat dies-er Kampl mit dem vo'len Sie� des „schwachen Geschlechts" geen.det: der Frau steb'<}n fast a'lc Herufe offfm, s.ie sitzt im Büro, arbeitet in der Fabrik, verkauft im Laden, empfängt als �erztin !hre Patienten und plädiert im_ Genchtssaal. Wie aber jede Neueru�g ihre S'."h�ttenseiten hat, so auch die Emanz1p1.Crun!? der Frau. Unter diesen Nachteilen eines sozia'en Entwicldungsproresses muß man in erster Reihe auf die erhöhte Kriminalität der Frauen h inweisen: Besonders die gefährliche Laufbahn der Abenteurer und Hochstapler übt auf �ewis-re Frauentyr:en �tarke Anziehungskraft aus. Es l1e.�t m der Natur der Frau, daß gerade si� sich für ' Berufe ei!met. bei denen das Sichvierstellen, der 0

ge�hickt.e Umgan� mit Me1!sehen und nicht zuletzt die Erschlei-. chun!? von GeheimniS51;n �ine Ro!Ie sp1ek!l- Große Schausp1e]ermnen gibt es bereits seit mehr als hundert Jahren aber große Abenteuerinnen und Ho;hstaplerionen hat erst die ge�ellschaftliche Umwälzun!? �er zweiten Hälfte des neunzehnten und der ersten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts hervorgebracht. Therese Hmnbert Anfang Mai 1902 �richtete:n . dieParirer Blätter über emen r1es1�n Skandal, des,;en Ausbruch bereits seit Jahren in der . Luft schwebte, ohne daß jemand es gewagt hätte, von d�m -0ffenen Geheimnis den Letzten SchJ.�ier ru ziehen. Der ehemalige Abgeordnde Frederic Humbert und seine Gattin Therese, ferner di.e Geschwister d�s Mannes uud der Frau verschwand,e_n unter Hinterlassung von Schulden in d.er Höhe von 80 Millionen Goldfranken spur!o.; aus der französischen Hauptstadt. Die Familie Humbert galt als eine der vornehmsten in Paris. Der V'Dt:er Frederic Humberts war eine Z�it- . lang Justizminister, er selber hatte eme blühende Advokaturpraxis und vertrat jahrzehnte'.ang mehrere Wahlbrzirke im französischen Parlament. Im Palais der Humberts vet'kehrte sei t  Ende der acihtzigcr Jahre die vome-hmste �scllsrJi�ftFrankreichs: die höchste Aristokratie, fuhrcnde Politiker. darunter m?h�r. Prö ii!enten der Franzö_ i ;chen Republik, Dichter und Künstler allerersten Ranges und die Spitzpn der bürgerlichen GeEellschaft. Madame Humhert selbst ,galt als die Verkörperung der elegant-en, ge:streichen und V?rnehmen Französin. Ihre Bildung, ihre MCJ1SChen•kenntnis, ihr voUemleter Takt waren vorbildl:ch, und der literarische und politische Salon der Frau f!n�bert wurde soaar von mehreren franzo ,i,ch�n Sohri:fLste�lern iin i hlren Werken verewigt. N�and vermutete, daß siob hin ter der g1ünzenden Fassade Betru_g, Dokumentenfälschung nnd schmutz:ge Gehl-
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geschäfte ,·erbargen. Therese Humbert entstammt� einer kleinbürgerlichen Familie aus Toulouse. Ihr Vater, der alte Daurignae, war Kolonialwarenhündler. Therese war noch ein ju!lges Mädchen, als sie einmal einem alten Herrn, der auf der Straße vor dem Laden zusammengebrochfm war, erste Hilfe leistete und ihm sozusag<!n · das Leben rettete. Der Alte, ein spanischer Millionär, schenkte dem schönen Präu'.ein Therese aus Dankbarkeit eine schöne Mitgift. Mit H:lfe di-eses kleinen Vermögens gelang es _ dann ihrem Vater, sie mit dem Sohn des früheren Justizministers Humbert zu verheiraten, und es stellte sich bald heraus, daß die kleine Toulouserin 11"ch für die Rolle einer Dame  der aUerersten Gese'.l :chaft vorzüglich eignet,e. Nun nahm sie auch ihre Geschwister zu sich, und einige Jahre später fädelte sie den großen Schwind�!, der sie unsterblich machen soll te, ein. Aus dem Spanier in  Toulouse wu,de ein Amerikaner namens Hobert Henry Crawford, der angeblich im Jahre 1878 gestorb�n war und einen großen Teil seines Vie�mögens, 110 MiU:onen Franken, seiner Lebensretterin Thfr::se Humbert vermacht hatte. D:eses Vermögen soll in einem versiegelten Geldschrank verwahrt gewesen sein, der  im Palast der Humberts stand. Mit  dem Geldschrank im Hintergrund gi,ng dann die Fam:lie Humbert gewagte Speku'.ationen ein. Es wurden hohe Darlehen aufgenommen, eine Bank, eine Zeitung und verschiedene Unternehmungen in Tunis und Madagaskar gegründet. Wenn die Gläubiger auf Zah'ung drängten, verschaffte sich Therese Humbert durch ihre hohen Beziehungen und . mit ßerufun.� auf die sagenhafte Erb;chaft weit-ere Darleh�n, mit denen sie die Löcher sto(>fte. Von Zeit zu Zeit wurde das Märchen über die Erbschaft mit angeblich neu e:ngetretenen Ereignis,en ergänzt. Plötzl.ch erschienen zwei Nefie11 des Erblaseers, die das Testament anfochten. Sie wurden durch einen Notar und zwei Anwälte verti:-eten und strengten ge@!n Therese Humbert Klagen auf Heraus-gabe der Erbschaft an. Gerade zur Zeit, als die immer zahl�eicheren Gläubiger mit steigender Unruhe d:e OeHnunl!' des Geldschranks forderten, gelang: es den geheimnisvollen Crawfords, e ine VerEü_-;ung des Kas ia tionshofes zu erlangen, .nach der d ie Verletzung d�r Siegel des strittigen Vermögens verbo�n wurde. Dann so:I einer der Crawfords um die Hand der Schwester der Frau Humbert, Marje Daurignao, ange·haltcn haben.  Di.ese Fi'ktion wurde 11chtzehn Monate aufrech�rhalten, nach deren Ab'.auf Fräulein Marie klipp und klar erklärte, d•en verhaßtm C awford nicht heiraten zu wollen. Als es schließlich den Gläubi.�ern doch gelang� die gerichtliche Oeffnung des mysteriösen Geldschranks du ·chzusetzen. Hrsc.hwanden die Humberts mit ihrer ganzen Sippe aus Paris. Im Schrank fandman lediglich 20.000 Franken, einige wer,tlo:e Ob'. i:�a'. ionen und Ze itungspapier. Acht Monate später wurden die Humberts in Madrid verhaftet · und nach Paris gebracht. Nach einer an sensationellen Einzelheiten reich n Verhand·ung diktier-ten ihnen die Gerichte eine Strafe von je fünf Jahran Kerker zu. Ihr Leben beendeten sie in dem Stödtehen Asniere.s. 

Mata Hari 
Das tragische Schicksal der berfihmten indischen Tänurin Mata Hai:i ist noch viel mehr das der moderneren Abenteuerin. Im Jahre 1876 auf der· Insel Java in O,tindien geborrn, h:eß. sie mit ihrem richtigen Namen Gi:�th� Gertrude ZelJe und war die Tochter e ir.cs ho:ländischen Parmers und einer' Javanerin. Mit zwölf Jahi:en fand dasjunge Mädchen in dem Buddhatempel in Burma als Tänzerin Aufnahme und ist zwei Jahre später die berühmtesre . Tcmpeltänzerin des Ostens. In dieserEigenschaft lernt sie der englische OIfizier Lord Cam(>bell Mac Leo:l kennen, der sie zur Flncht aus dem Buddhatemi::el iiberre.det und in England!; heiratet. Zwei Jahre später läßt sie • ihren Mann und ihr neugeborenes Töch•terchen im Stich, flüchtet nach Parisund beginnt dort ihre Laufbahn alsLehoclame. D'e frühere Lady Cam.pbeU

tritt als Tänzerin auf, erobert mit  ihrerorientalischen Schönheit und ihrer Ku:1s1Paris irn Sturm, und ihr  Name ist numwährend eineinhalb Jahrzehnten in aJ •.ler Munde. D'e einz�lnen Etappen di�sel' Tänz.erinnenkarriere sind Mouli;r Rouge, Fo!,ie� Bergeres, Trocadero und'im Jahre 1914 der Berliner Winter,;arten. Hi.er stand sie auf der Höhe ihresRuhmes. Die schöne Tänzerin führteaber ein stürmisches Leben u nd gab dasGeld, das sie leicht verdiente, mit vollen Händen aus. Um diese Ausgaben, die alJe Grenzen überstiegen,zu bestreiten, knüpfte sie rci' he Bekanntschaften an ; im Salon ihr,er v:110in Neuilly bei Paris konnte man steti;Fürsten, hohe Aristokraten und Finanzkapitäne antreffen, die um di•aGunst der berühm�en Frau wetteiferoe1D.Da brach der Weltkrieg ans, und MataHari suchte nach nei:ien Geldquellen.Ihre Bekanntschaft mit hohen D"plomaten des In- un:l Auslandes machte sieden franzö0i -chen Behörden von vornherein verd'ichtig. Ihre liäufige.n Reisen nach Span'en und Bel.�ien erhärteten . noch diesen stei.��n :len V.erdacht.,und immer fester ward die Uelier:IJCugung des Sp:ona<?e!eiters der franzö.�ischen Armee, M�jor Ladoux, daß �ie..a m deutschen Dien� stehe. Als Irr:1/ �Ju'i J917 d"e R,1dio1tation die� E:ffel-·turmes ein Funkte!e!!l'amm abfing. wonach die Madrider 'd iplomatische SteUedner krie<>führcnden Macht die Amsterdamer Ste'·1e dec,se.Jben Landes anwies,der Spionin H. 21 in Panis 1 5.0llJ Pt>-setas anszuzah!en, wurde Mata H!)riverhaftet und vors Krieg,gericht gestellt. Sie leugnete hartnäckig, gegen Frankreich spioniert zu haben, undbehauptete, daß das ihr an�ewiesep.eGeld ledigl'ch als private Unterstützung des betreffend en Dipl-0rnaten zuwerten sei. Das franzö1ische Kriegsge-l'icht war a�r gegenteiliger Auffassungund verurteilte s·-e zum Tode durch Er• �chießen. Am 15. Oktober 19 l 7 wurdi, Mata Hari im Bois d� Vincennes h:n,gerichtet, trotz der ßemüht?�gen. ihreshoflfnungslose:n Anbeters, drs .1ungenfran:tös•�chen Ober!eutnonts P'.erre deMon�essac, der a·le Hehel in Bewegunggese_tzl hatte, um ihre Begnadigung_ .zu erwirken. Der junae Offirz.i,er oolued, glelrh nach,lem er das tra11itm'he Endese.iner Angebeteten erfahNn° hatte, ausder Armee aus und zo„ sich in daeKloster Miraßore •urück�

�nd.-Bezirksinspektor ALOIS LIEBMANN7

Neues Gendarmeri'egebäude in Weiz 
Vor zehn Jahren g.ing über das schöne oststei·rische Hügel

l-0nd die Kriegsfurie hinweg. Manche schöne Ortschaft wurd_e 
h :-erbei in Schutt und Asche gelegt, und noch heute sehen wi r
d ie  Spuren des Kampfes aus  di·eser Zeit des schrecklichen
Grauens an  manchen Gebäuden. 

Durch dieses furchtbare Elend der Völkerwanderung flohen
auch viele Bewohner von ihrer Heimstatt. Alte Gendarmerie•
be,imte mit ihren Angehörigen und den Frauen und Kindern
der im FronteinS<'ltz stehenden Gendarmen mußten sich ebenfa l ls
befeh lsgemäß -0bsetzen. Während der Kriegs· und Nachkriegs•
wi rrnisse verloren die meisten Gendarmen ihr bescheidenes
Hab ·und Gut. Nach ihrer Rück- oder Heimkehr standen sie
vor dem Nichts. 

D;e große Wohnungsnot tra f d i e  Gendarmen wohl a m
schwersten. S o  muß'.e zum_ Beisp ie l  d i e  sechsköpfige Fami l ie 
eines Gend-0rmen jahrelang in einem Kellerraum von zwölf Oua
d r-0tmetern hausen. 

Da neben der dienst l ichen Aufsicht die sozia le Betreuung
der Untergebenen die edelste Aufgabe ei nes Vorgesetzten ist,
wdr es seit Jahren das Bestreben der Gendarmerievorgesetzten,

Das neue Gondarmeriedienst• und -wohngebliude In Weil, Steiermark 

die  katastrophale Wohnungsnot der Gendarmen in der schönen
El instadt W e i z energisch zu bekämpfen. Es mußte doch
möglich sein, für die Gendarmen bessere Wohnverhältnisse · zu
sch-0ffen. 

Mit den Vertretern der Stadtgemeinde Weiz wurden ver
schiedene Möglichkeiten erwogen. Besonders der verstorbene

J 110.,,,t/{4u.s $if�U��<6D« 
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Te l e p h o n  B 31 5 25 

G e s a m t e Sp o r t a u s r ü s t u n g  u n d  B e k l e id u n g  

Bürgermeister der S:adt W e i z , Herr Siegfried E s t e r, und
die Werksdi rektion E I  i n nahmen sich sehr um die Wohnungs
s-orge der Gendormen an. 

Im Herbst 1952 wurde gemeinsam mit  dem Bürgermeister
Siegfried E s t e r  I der Grundgedan ke zur Erbauung e ines Gen
da rmeried ienst- und -wohngebäudes· schriftlich n iedergelegt. Die
Stadtgemeinde Weiz faßte einen einstimmigen Gemeinderats
beschluß,  wonach der Gendarmerie von der _ Stadtgem�inde
W e i z für ihr Bauvorhaben ein Baugrund a ls Bauzuschuß ge-
widmet wird. 

Als der Baugrund s ichergeste l l t  war,  konnte e in  Bauansuchen 
an die vorgesetzten Dienststellen erstellt werden. Dieses An-

suchen wurde objektiv verfaßt und die unmenschl ichen Wohn
verhä l tnisse de� Gendarmen i l lustriert darin au fgezeigt. Bei a l len
vorgesetzten D ienststellen Fond dieser Bericht bzw. die _ Bau?itte 
sofort e ine wohlwol lende Behandlung und erweckte e i n  t1des
Mitgefühl .

Alsba ld tra f aus  Wien d ie  ·erfreu l iche Nachricht ei.n,  daß
dank des hel fenden Eingreifens unseres a l lseits beliebten und für•
sorglichen Gendarmeriezentro lkommandanten Genera l Dr. Josef
K i m m  e I das. Bauvorhaben genehm igt sei. Emsig wurden nun 
Ziegel um Ziegel au fgeschichtet und der Rohbau konnte �or. Einbruch des Winters .noch unter Dach gebracht werden. Hier
leisteten di•e braven Handwerker der Baufi rma Arch. Ing ;  Sepp 
Ueb wirkl ich feste Arbeit. Kaum war der Rohbau fertig, a l s
schon andere Handwerker e inzogen, um dim Bau d ie  innere 
Ausstattung zu geben. 

An einem kl-0ren Oktobertag 1 955 wurde dann der schmucke,
modern erbaute Wohnblock _se iner Zweckbestimmung übergeben.

Im -neuen Haus wurden das Gendarmerieabte i lungs-Bezirks
und -Postenkommdndo in he l len, räum lichen Ka·nzieien im Mezza
nin und in  den Stockwerken 13 Gendarmeriebeamte mit ihren
Fam i l ien •untergebracht. Vielen Gendarmen wurd� h iermi� ein
Herzenswusch erfü l lt, wieder ordentl ich mit  ihren Lieben
wohnen zu  können.

, � 
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DES.· OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Osterreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Verfolgung wegen § 467 lit. b StG ,erfolgt nur auf Grund einer 
Ermächtigung des Verletzten 
Der Schuldsprud, des Angeklagten A. wegen Uebertre

tung der "unbefug:en Inbetriebnahme eines Motorfahrzeug-es", 
gemeint des unbefug'.en Betriebes von Fahrzeu3,en nad, § 467 b 
StG, verletzt das Gesetz in dieser Gesetzesstelle sowie i-n den 
Bestimmungen der §§ 2 und 259 Z. 1 StPO, der Sd,uldspruch 
wegen Uebertretung des Diebstahls nach § 460 StG in den Be
stimmungen dieser Gesetzesstelle sowie des § 467 StG ,und des 
§ 262 StPO.

Die Uebertretung des unbefugten Betriebes von Fahrzeugen
,nach § 467 b StG wird n;m/ich nad, dem dritten Absatz dieser 
Gesetzess'.elle nur mit Ermächtigung des Verletzten (§ 467 Abs. 2 
StG) verfolgt. Wurde eine solche nicht erteilt, wie es im ge
gebenen Fall nach der Aktenlage zutrifft, dann fehlt es ,an dem 
Antrag eines be•ech'.igten Anklä3ers, ohne den gemäß § 2 StPO 
ein Strafverfahren weder eingeleitet nod, fortgesetzt werden 
darf; damit lagen aber die Voraussetzungen vor, unter denen 
b�i rich_tiger Anwen9ung des Gesetz7s gemäß § 259 Z. 1 StPO
ern Freispruch zu fallen gewesen wäre (OGl-f, 12. Juli 1955J 

5 Os 671, 672; BG Langenlois, U 78 und U 269/54). 

Der ursllchliche Zusammemhang wird auch dann nicht auf<1,ehoben 
wenn zum verantwor:lichen Tun oder Unterlassen des An� 
geklagten kausalwirkend die Fahrlässigkeit des Verletzten hin
zutritt 
Unter Be•ufun.g auf die Nichtigkeitsgründe nach § 281 Z. 9a 

und 10 StPO macht die Beschwerde geltend, daß die vom Erst
gericht festgestellte Fahrweise des Ang-eklagten nicht als ursäch
lich für den Zusammenstoß, zumindest aber nicht · als ursächlich 
für den tödlichen Erfolg dieses Zusammenstoßes angesehen wer
den könne. Denn dadurch, daß der Motorradfahrer 8. versucht 
habe, den Angeklagten rechts zu überholen, was der Straßen
polizeiordnung ebensowenig entsprach wie die Fahrweise des 
Angeklagten, sei die durch das Verhalten des Angeklagten aus
gelöste Kausalre'he unterbrochen worden. Das v-:,rschriftswidrig·e 
Verhalten des Mo:o�radfahrers sei dem Verhalten des Ange
klagten nachgefolgt, im übrigen von diesem auch nicht vorherseh
bar gewesen, weil es nicht eine typisdie, sondern eine atypische 
Reaktion auf das Verhalten des Angeklagten gewesen sei. Eine 
typische Reaktion auf sein Verhalten wäre es nach Ansicht des 
Besdiwerdeführers gewesen, wenn der Motorradfahrer gebremst 
hätte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Wäre der Motor
radfahrer infolge einer durd, das Verhalten des Angeklagten 
ausgelösten No:bremsung mit seiner Masdiine zum Sturz ge
kommen, dann wäre der Unfall nach Ansicht der Beschwerde 
lflOdi als vom Angeklagten verursadit anzusehen. Der Motorrad
fahrer habe aber dadur.ch, daß er auf das Verhalten des Ange
klagten a:ypisch reagierte und den Angeklagten rechts zu überh:ilen 
versuchte, vo·schriftswidrig gehandelt und hierdurch all<?in den 
eingetretenen Erfolg verursacht. Es könne daher dem Angeklagten 
höchstens eine konkre:e Gefäh•dung des Motorradfahrers und 
seiner Mitfah•erin, also die Uebertretung nach dem § 431 StG, 
'Tlid,t aber die fahdässige Tö'.ung der genannten Personen und 
somit audi nidit das Vergehen nach dem § 335 StG zur Last 
gelegt werden. 

Die Rechtsrüge erweist ·sich d!s unbegründet. Der ursächlid,e 
ZuSdmmenhang wird dadurch nicht aufgehoben, daß zum ver
dntwortlidien Tun oder Unterlassen des Angeklagten kausalwir
kend duch die Fahrlässigkeit des Verletzten hinzutritt (SSt. VIII 
106 u. a. m.)'. Im vorliegenden Falle hat der Angeklagte den 
Fests'.ellungen des Erstgerichtes zufolge vorschriftswidrig die linke 
Straßenhälfte befah•en und seine Aufmerksamkeit nicht dem 
Verkehre auf der Straße, sondern einer n�bzn du Straße im1
Betrieb befindlichen landwirtschaftlidien Masdiine zugewendet. 
Durch das Hupensignal auf das hinter ihm herankommende Me1-
torrad aufmerksam gemacht, hat er - ohne sid, umzusehen -
sein Fahrrad wieder auf die rechte Straßenhälfte zu lenken ge
sucht. Bei der Ausführung dieses Fahrmanövers kam es zu dem 
Zusclmmenstoße der beiden Fc1hrzeuge. Der Angeklagte hiit fahr-
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lässig gehandelt, dis er den Verkehrsvorsd,riften zuwider die 
linke Straßenhälfte befuhr und seine Aufmerksamkeit Vorgängen 
zuwandte, die sich außerhalb der Fdhrbdhn abspielten. Er hat 
aber dud, insofern fahrlässig gehandelt, d!s er nach Wahrneh
mung des Hupensignals unvermittelt wieder auf die redite Stra
ßenseite einbog, ohne sid, durd, Umsehen der durch das 
Erscheinen des signalgebenden Fahrzeuges geänderten Verkehrs
lage und insbesondere des Umstandes zu vergewissern, ob ihm 
noch die nötige Zeit zum beabsiditigten Einbiegungsmanöver zur 
Verfügung stehe. Beide Umstände haben den Unfdll herbei
geführt, so daß es für die Beurteilung der Schuldfrage nicht ent
scheidend ist, ob auch den Motorradfahrer ein fahrtechnisches 
Versdiulden traf. Ein Mitverschulden des Motorradfahrers konnte 
bei dieser Sad,lage den ursächlichen Zusammenhang zwischen 
dem in mehrfadier Riditung fahrlässigen Verhalten ,des Ange
klagten und dem Unfallserfoig nicht unterbredien. Mit Red,t hat 
dds Erstgericht somit den Tatbestand des Vergehens nach de�"

• § 335 StG als gegeben angenommen (OGH, 1. Juli 1955, 5 0�5211 KG Steyr, 3 Vr 849/54). 

Ehrenbeleidigung oder Ehrenkränkung? 
Is t e ine e h r e n k rdn k e n d e  A e u ß e r u n g  i n  e i n er 

"" -e i n  G e n d a r m e r i e p o s t e n k o m m a n d.:, e i n g e
s end e t e n  S t e l l u n g n a h m e  z u  e iner  S t r d fcin z e i ge: 
a I s "ö f f e n t I i c h v o r g e b r a c h t" a n z u s e h e n ? 

Diese Frage hatte der Verwaltungsgerichtshof kürzlich im 
Zuge eines Rechtsstreites zu lösen und er entschied dahingehend, 
daß das Tatbestandsmerkmal der Oeffentlichkeit in einem sol
chen Fall unbedi-ngt gegeben sei. 

Der Sachverhalt war kurz geschildert der, daß der Stadt
baumeister A. 8. zu ei•ner gegen ihn von den Eheleuten 
Gei-er erstatteten Anzei,se eine Stellungnahme dn das Gendar
meriepostenkommando richtete. Die Eheleute Geier erhoben 
daraufhin wegen verschiedener In dieser Stellungnahme enthal
tener Angaben die Privatanklage wegen E h r e n  k r ä n k u n g 

'nach § 1339 ABGB bei der V e r w a l t u n g s b e h ö r d e. 
Sowohl die Verwaltungsbehörde erster als auch zweiter Instanz 
stellten aber das Verfahren gemäß § 45 Absatz 1 lit. a VStG. 
mit der Begründung ein, daß es sich im konkreten Falle uni ein 
Di·enstschreiben und nicht eine private Aeußerung des A. 
8. gehandelt habe, und es nach Lage des Falles unver
meidlich gewesen sei, daß über die beanstandeten Aeußerunsen 
mehrere unbestimmte Personen Kenntnis erhalten hätten. E s  s e iJI) 
d a h e r "O e f f e n t I i c h k e i t" u n d d a m i t d I e Z u s t ä n-r. 
d i g k e i t  d e s  G e r i c h t e s, ni c h t  a b e r  d e r  V e r wdl-
t u ,n g s b e h ö r d e g e g e b e n. 

Noch i,n der Beschwerde an den Verwdltungsgerichtshof 
vertraten die Eheleu�e G. den Standpunkt, daß die Unter
behörden zu Unrecht das Tatbestandsmerkmal der Oeffentlich
keit dis gegeben angesehen hätten, da die Dienstbehörden zur 
W a h r u n g d e s  A m t s g e h e i m n i s s e s  verpflichtet ge
wesen seien. 

Der Verwaltungsgerichtshof dagegen stellte fest, daß die an
das Gendarmeriepostenk,ommando eingesandte Stellungnahme 
schon nach den für die Aktenbehandlung und den weiteren Ge
schäftsgang geltenden Vorschriften mehreren Personen zur Kennt
,nis kommen. mußte. Die Verwaltungsbehörden hdben daher 
mit Recht angenommen, daß die Aeußerungen als öffentlich v,or
gebracht' anzusehen sind. 

Der Ei-nwand, daß die Behörden zur Wahrung des Amts
geheimnisses verpflichtet seien, erschi-en dem Verwdltungsgerichts
hof schon deshalb nicht stichhaltig, w e i I e s  f ü r d i e A n. 
n a h m e d e r O e  ff e n t I i c h k e i t v o n A,e u ß e r u n g e n 
g e n ü g t, w e n n d i e s  e m e h r e r e n B e a m t e n - a u c h 
i n  A u s ü b u n g  i h r e s  D i e n s t es - z u r  K e n n t n i s  
k o m m e n m u ß t e n. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß diese Rechtsansicht 
,nicht nur vom Verwdltungsgerichtshof, sondern auch vom Ober
sten Gerichtshof und auch in der Literc1tur (vgl. Finger, Malaniuk)
vertreten wird. �. k. 
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Von 
Gend.-Kontrollinspektor RUDOLF GUSENBAUER 
Gendarmeriezentralkommand.o 

f� Ein Hauptanziehungspunkt der Wiener Faschlngsxeranstaltun
�sen war auch heuer wieder der Ball ,der Bundesgendarmeri,e, 

der am 4. Februar 1956 traditionsgemäß l,n den Sofiensälen 
unter dem Ehrenschutz von Bundesminister Oskar H e  Im e r  und 
Staatssekretär Ferdindnd G r d f stattfand. 

Als Festgäst-e wohnten der Verc1nstaltung Bundesminister Oskar 
H e  Im e r, Sektionschef Wilhelm K r  e c h I e r, Sektionschef 
Dr. Ch a I o u p k a, Sektionschef Dr. Georg H e  i 11 n g s etz e ,r, 
Lc1ndeshauptmann Johann S t e i n b ö c k, Miln.-Rat Dr. Albert 
H a  n t s c h k, hohe Vertreter ausländi;cher Mächte und e!,ne 
große Anzahl von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bei. 

Punkt 20 Uhr zogen, geführt von Gendc1rmeriezentralkom
m<1ndanten General Dr. Josef K ! m m  e I unter den Klängen der 
Bundesfiymne die Ehrengäste ein. Nach dem feierlichen Einzug 
tanzte das aus 50 Paaren bestehende Jungherren- .und Damen
kdnitee unter Leitung des Tanzmeisters Willy Elmayer-Vesten
brugg die Eröffnungspolonäse und anschließend daran eröffnete 
Bundesminister H e Im e r  den Ball. Bald schlossen sich die übri
gen Gäste den bezaubernden Tanzrhythmen an und das lebhafte 
Treiben nahm seinen Anfang. 

P..swenlos spielten Im großen Sadl c1bw�hselnd die 1<4pella 

des La-ndesg•endarmer!ekommandos für Niederösterreich ,unter der 
bewährten Leitung des Kapellmeisters /. N e u  s s e r  und das 
klei,ne Orchester der RAVAG mit dem Dirigenten Charly 
G a  u d r i o t, während im renovi-erten Schönbrunner Saal die 
Polizeimusik unter der Stabführung des Kapellmeisters Hans 
A h n i n g e r aufspielte. 

Für jene Ballgäste, die Abwechslung i•n der Unterhaltung 
suchten, standen der Herzlkeller, das Jägerstüberl, die Bar ·und 
die übrigen Räumlichkeiten zur Verfügung, wo ebenfalls für· 
gute Musik und vor c1llem für Gemütlichkeit Vorsorge g,etroffen 
worden war. 

Besonders freudig begrüßt wurde ddS Mitternachtskabarett, 
das von namhaften Künstlern bestritten wurde. Als Abschluß 
marschierte zur Ueberraschung der Ballgäste die Deutschmeister
kapelle i,n schmucker Uniform ,unter den· Kl�ngen des Ma.rsches 
"O du mei,n Oesterreich" ein und hi,elt auf dem Tanzparkett, 
begleitet von minutenlangem Applaus, ein Platzkonzert. 

Die Ballveranstaltung hatte damit den Höhepunkt erreicht, 
der bis i1n die frühen Morgenstunden keinen Abbruch erlitt. 
Der Gendarmerieball wird allen Teilnehmern sicherlich in ,m
genehmer Erinnerung bleiben. 
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Eine beachtenswerte Beurteilung 
über die Abrichtung von, Lawinensuchhunden der Österreichischen 

Bundesgendarmerie 
I 

Ein n,imhaft.er Wissenschaf:ler auf dem Gebiet der K y n o -
1 o g i e, Herr Dr. B r ü c k  ·n •e r, Präsident für Hundef.::irschung 
in H<1mburg, hat in der Fachzei:schrift "T e r r i e r" zu dem 
vom D:ensthundereferen:en des Gend<1rmeriezentra I kommandos 
Gend<1rmeri·emajor Hattinger verfaß:en Skriptum für die Ausbil
dung von Diensthunden zu Lawinensuchhunden das Wort er
griffen. 

Mit Rücksicht ,rnf die Wicht'igkeit dieser Soezialausbildung 
und Anerkennung der von Gend,irmeriemajor Hattinger durch 
mühevolle Arbeit oft •unter den ,ungünsti·gst-en Witterungsverhält
nissen er<1rbeiteten Methode im Ausland, si,eht sich d:e Re
daktion veranlaßt, die Rezension auszugsweise wiederzugeben. 

"Gend<1rmeri·emajor Hattinger: 'Skriptum für die Ausbildung 
von Gend<1rmeri•e-Lawinensuchhundr:n." 

Zu den jüngeren Eimcatzbereichen des Gebrauchshundes 
als D:ensthund gehört 'der Lawinensuchhund. Die Schweizer 
Armee kennt ihn als solchen seit etwa zwei Jahrzehnten. Wäh
r-end des letzten Kri•eges bzstd:id in der deutschen Wehrmacht 
ei,n Sonderversuchskomma .nd.o für Lawinensuchhunde, das di•e 
wirtschaf:liche und praktische Grundlage für diesen Sonder
di,enstzwe'g des Heeres-Diensthundewese.ns schu•f und sich .iuch 
im Ernstf<lll mehrfach bewähren konnte. Hierüber hat Franz 
Heyer - sdnerzeit Leiter dc:s Komma.ndos - ver'schiedentlich 
berichtet. · 

Doch •nicht h�rvon soll <ln dieser Stell1e -gesprochen werden, 
sonder.n v-on der Schrrft des Gendarmeri,emaj,ors Hattinger im
österrei eh ischen Bundesinrienm i nisterium. 

Major Hafünger verfaßte ei,ne Art Lehrbuch von 36 Seiten 
d<1s uns z_ur Beurtei-lung vorlag. 

· ' 

D:,ese Schrift ist positiv zu bewerten und spricht den Kenner 
�kr Materie durch ihre Gediegenheit,· ihr Sachverständnis, 
ihre kl<1re Darstellung und ihre;i Respekt vor d�n noch offenen 
wissenschaaftlichen Problemen an. Wir möch:en wünschen, daß 
si·e ihr-es aUsemeinen Nutzens wegen für, die Alfgemeinheit 
hera-usgegeben würde. 

Besonders hervorzuheben ist die Zurückhaltung und Be
scheidenheit des S<'lcherfahrenen Verfassers hinsichtlich der Mög
lichkeit, duch andere Wege i,n der Ausbi,ldung von Lawinen
suchhunddührern zu gehen und die Erfahrungen anderer Fach
leute vorbehaltlos zu prüfen. D:ese Objektivität verdi,ent -
wei-1 leider nicht Regel in der Kynol:ogie - <1•usdrückl:che An
erkennung. 

lnha ltli-ch geht der Verfasser so vor, daß er zunächst von 
den Gef<lhren der Berge spricht, dann d1e Bedeutung des Lawi
nensuchhundewes,ens begründet, mehrere instruktive K<1pitel 
über den Schnee in vielfältiger Form und Art sowie über die 
Lawinengefahren und -struk:uren folgen läßt. 

Darauf spricht er vom Verhalten in lawinengefährdeten 
Gebieten und den Bedingungen für die Teilnahme an einem 
L.iwinensuchhundekurs. Gegen die hierbei vertretene Auffas
sung von Hattinger, daß der Gendarmeriehund ein Universal
hund sein soll , der im ganzen 36 Abrichtungsdiszipl'nen be
herrschen muß, ist nichts einzuwenden, da der Hund damit an 
sich weder überfordert wird, noch hierbei von ihm s:ch 
widersprechende Verh<1ltungsweisen verlangt werden. Empfeh
lenswert wäre es, wenn in der Diensthundeorg<'lnisation -ein'ge 
"Spezialisten" für komplizi-erte S:,ndereinsätze zur Verfügung 
gehalten werden könnten. 

Was der Autor über Ausbildung . von Hurideführern und 
Hunden S<'lgt - wir sprech-en aus Gründen konsequenter psy
chologischer Terminologie lieber vom Ausbilden beim /y\ann 
und Abrichten beim Tier -, deckt si-ch pr<1ktisch 1m wesent
lichen mit unser,en Erfahrungen, ist als wohldurchdacht zu 
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beurteilen und findet daher unsere uneingeschränkte Zustim
mung. Tierpsychofogisch für die Stiftun3 der wirksamen und 
lustbetonten Verknüpfungen richtig ist die mehrfache Unter
streichung der Forderung, daß der Hund zum Schluß einer 
Uebung immer zum Erfolg kommt und daß jede Uebung, zum 
Beispiel auch eine Scheinrettung, wirkl'ch bis zum Ende durch
gespielt werden muß. 

D:e Sprache des Praktikers und des verantwortungsbewußten 
Einsatzleiters vernehmen wir dann in den zweckmäßigerwe:se 
thesen.artig zusammengefaßten Richtlinien für die "Verhaltungs
m<1ßnahmen be:m Einsatz von Lawinensuchhunden". 

D<1s wissenschaftlich inoeressanteste Teilgebiet schneidet 
Hattinger im letzten Abschnitt "Das Geruchsproblem in cfer 
L<1winensuchhundearbeit" an! Er hat richtig erkannt1 daß hier 
der Has·e im .Pfeffer liegt, wenn man dieses Bild einmal -an 
dieser Stelle gebr<1uchen darf, und daß es für die Vertiefung 
der Arbeit und den rich:igen Ansatz des Hundes darauf an
kommt, her,auszufinden, was denn wirklich spurleitend für 
ihn ist. Wenn wir auf die Erhellung dieser Frage: verz'chten, 
begeben , wir uns natürlich der Erkenn:nis der ti•eferen _Zusam
menhäng·e und dam't der Möglichkeit zu„ v:,-eit:rer Verfe1nerun�..._, 
der Arbeit ·und Hebung der Leistungsfah1gke1t unserer Suchv 
hunde. 

~ 

Der Verfosser meint, daß in erster Linie der lndiv:dual
ger·ucb plus Angstg.eruch der Verschütteten spurlei_tend s_ind. 
Nun <1ls wissenschaftlich erwiesen ist es nicht, daß d:ese beiden 
F<1kt�ren d:-e Schwerpunktkomponenten sind. Welche Bedeutung 
si•e im Gesamtgeruchskomplex ha:ien, o:i der Angstgeru:h. zum 
Beispiel nicht a,uch eine l:idividualno:e hat, o:i es lnd:v1dual
ger,uch überhaaupt gibt und nicht nur Menschen plus Regional
geruch, da·s ist noch die Fraag,z I Sehr namhafte Exl='.ert_e.n der 
Ger-uchssi·nn-espsychologi•e des Hundes, wi� z�m Bz1:_p:el der 
frühere l<1ngjährige Mitarbeiter Mosts bei seinen 'f�h.'.tenver
suchen, Herr Albert Schössow, K:-el, -und Oberst Vetennar a. D. 
Hamm<1nn, Godesberg, stehen dem lnd:vidualgeruch sehr sk�p
tisch gegenüber. Selbst wenn dies <1lles auch noch rech_t proble
m<1tisch ist besteht kein Anlaß, den Autor wegen seiner Auf
f<1ssung0 zu' tadeln. Sie hat immerhin Gründe für sich und ist 
bisher ,auch wiederum nicht strikte widerlegt worden. Daß 
ger.ade der Autor den wohlfak\orisch,en Gesamtk_omplex <'In 
Schwi,erigkeiten, denen sich die Hunde im Law1n�nfeld •J•e 
in.ach den Umständen g-egenübers -ehen, beleuchtet, is_t Ja gerade 
das Erfreuli-che und ermutigt dazu, diese Schrift in mögl'chst 
vielen Händen einschlägiger Kreise zu wissen. D'e Vielfältig
keit der Situationen wird deutlich, wenn man s:ch klarmacht, 
daß Einzelverschüttungen, Gruppenverschüttungen, Verschüttun
gen bewohnter Anwesen und vielbzga,n3-ener Wege usw. mö-g-
lfch sind. .. . . III)

Was gibt es Schöneres und Menschenwurd:geres, als s1� 
für die Errettung anderer aus tödli-cher Gefahr •einzusetzen, 
mindestens den Versu-ch zu m<1chen, ihnen im Katastrophenfall 
beizustehen und sie schnell zu bergen? All,ein schon dieses 
Mot:v rechtfertigt diesen Sondereinsatz der österreich:schen 
Bundesgend.armerie und die ernsthaften, fachlich . fu,ndierten1 

Bemühu·ngen des V.erf.assers um di,ese Sache. Wl'r .alle .im 
Diensthund lnt-eressi,erten sollten di zs dankbar anerkennen, zu
gleich <1ber auch fragen, ob es nicht .nützlich wäre, gleich�_erich
tete Bestrebungen dieser Art in den europäischen Alpenla.�dern 
zu konzentrieren und in einer Kombination von Sportverbanden 
u•nd Bergschutzbehörden zusammenzufassen, um h:�_rdurch ei-ne 
ZuS<'lmmenführung der Methoden und Erfahrungen fur d;e Aus
bildung und Abrichtu.ng im Lawinensuchhundewesen zu errei
chen und ei,nen systematischen Ausbau der Hi lfsorganisJtionen 
itn den L<1wi,nengebieten durchzusetzen. Wäre es nicht viel leicht 
ei,ne sich <1us der geographischen Situa:ion anb'etende Gelegen
heit, wenn derartige Impulse von Oesterreich ausging-en? 

Hoff.ein wir, daß das Werk des Verfassers .auch nach dieser 
Sei,te hin sich .auswirken möge. 

Wenn <1uch di,e Schrift des Herrn Hattinger ,nicht allgemein 
zugängli·ch ist, so selbe sie doch ,an dieser SteMe ei,nmal be
sprochen werden, weil immerhin ein grö3!rer Kreis von Kurs
te:ln·ehmern Gelegenheit hätte, sich mit der Arbeit und den 
Ansch<1uungen von Herrn Hattinger unmittelbar auseinanderzu
setz·en und we·il es um der guten Sa,che willen <1ngebracht 
ersch·ein.t, d:e Gesam:frage aut oreiterer Ebene in du Odfent-
lic.hkeit zu diskutieren. Dr. Brüdcner 

DR. FRANZ DESORT 

Zeitlose Staatsgedanken 
(Fortsetzung Von Heft 1/1956) 

Mit j�der Entv:-ickl�ng v<?m Pri1;1itiven zum Vielgestaltigen 
und Gegliederten 1st eine D1fferenz1erung der einzelnen Teile' 
verbunden. In dem Maße, wie die Kultur sich entfaltet und 
steigert, wie der Staat in seinen inneren und äußeren Dirnen-. 
sionen wächst, wird auch der Mensch di.fferenziert. 

Das Gesetz der Differenzierung ist kein "Gesetz der Ge
schichte", sondern ein psychologisches Gesetz. Man kann ,es 
mit dem Evolutionsgesetz. zusammen als ein einheitliches Gesetz 
betrachten, denn das Maß -und die Progression der Diffe
renzierung steht im Züsammenhang mit dem Fortschreiten der 
Ev-olution. Die Fortentwicklung der Kultur ,und des Staates wird 
b�gleitet v<;>n �iner im1;1er tie�ergreifenden Arbeitsteilung, die• 
nicht nur eine außere D1ff.erenz1erung in Arbeitsgebiete sondern 
auch eine Aufspaltung und Differ-enzierung in einzel�e Wert
richt�ngen :und :'1ertinh�lte .�(t s _ich bringt. Die Differenzierung 
vollzieht sich nicht gle1chmaß1g 1n allen Gesellschaftsschichten. 
Im ländlichen Lebenskreis finden wir heute noch einen ver
hältnismäßig wenig differenzi,erben Menschen, übrigens auch ein 
Grund des Gegensatzes von Stadt und Land. Staaten über
wiegend agrarischen Charakters sind deshalb weniger diffe-

.,.&_\€nziert als Ha .ndels- und Industriestaaten. 
,,. In der Differenzierung liegt aber auch zugleich die Ursache für 

den Verfall einer Kultur und den mit ihm verbundenen Ni-e
d�rgang staatlicher Entfaltung. Es besteht keine Notw-endigkeit, 
dieses Altern von Kulturen und Staaten auf die Lebensgesetz-e 
eines überindividuellen Organismus zurückzuführen. Die Diff.e
renzierung, die die in der Werttotalität begründete Typisierung 
allmählich schwinden läßt, macht die Verbindung zu einem 
einheitlichen Kultur- und Lebenssinn unmöglich und löst das 
Geistesleben in Einzelgebiete auf, führt also zwangsläufig zu 
einer "Technisierung" der· Kultur. Hand in Hand mit dieser 
Verschiebung bewirkt die Differenzierung auch eine Heraus
lösung des Individuums aus der Gemeinschaft. 

Der vollkommene Sta<1t 

W,enn wir •uns nun fragen, wie denn eigentlich der voU
k,ommene Staat aussieht, so sehen wir, daß dazu vor allem 
die tragende Staatsidee univerS<'llistisch sein muß, daß 1neben 
der Machtsphäre auch der sozial ,en Sphä·re ein weit-er Raum 
vor allem im . Unterbau des Staates eingeräumt werden muß. 
f.erner muß die Grundpolarität, horizontal,e und vertika.le 
Polaritäten, den ganzen politischen W,ertgehalt in sich duf
nehmen und harmonisch auszugl·eichen vermögen, weiter müssen 
die Wertentscheidungsmittel, besonders das Recht, aus dem 
Ethos erwachsen sein und von ihm ständig beeinflußt werden, 

_ und schließlich muß das subjektiv,e Gewissen an j,eder Ent
f.heidung in ernster Verantwortung beteiligt sei,n. Der voll
\:'.°.hmmene Staat muß endlich die zeitbedingten Wertschwan

kungen in ausgeglichener, nicht ,abg,erissener Evolution über
winden und der Differenzierung die Zügel anlegen, die durch 
die Notwendigkeit einer universalistischen Staatsidee gegeben 
sind. 

Ist 5\onach das Ideal des vollkommenen Staates tnicht eine 
bestimmte Staats- oder Verfassungsform, sondern der die Wert
gesetzlichkeiten in j-eder Hinsicht verwirklichende Staat, so sind 
wir uns zugleich bewußt, daß es - wie jedes Ideal - diesen 
vollkommenen Staat in seiner vollendeten Form nie geben wird, 
da menschliche Unzulänglichkeit ein wertgesetzmäßiges Han
deln nie zur vollen Verwirklichung kommen läßt. Wir wollen 
aber nicht übersehen, daß uns .nur di,e richtige Erkenntnis vor 
Irrwegen bewahren kann, in die politische Leidenschaft und 
Ueberheblichkeit immer wieder hineinführen. 

Durch die Beherrschung der Naturg.esetze lernte der Mensch 
einst die ·el -ementaren Kräfte der Natur zu bä:ndigen und sicn 

M,.-.1E- L 
SONDERA"CEBOT FÜR 1

" CENDARMERIEBEAMTE ■ 
Bequeme Teilzahlung zu Kassapreisen ohne Bank, ohne Kreditinstitut, 
Sofortkredit bis 3000. - S ohne Anzahlung. 

dienstbar zu machen. Durch die Erkenntnis der Wertgesetze 
vermag er auch in der Gestaltung des Stadtes sich ;v,on der 
Stufe des Instinktes zu lösen und bewußt die Verfassung vor 
den bis dahin für unentrinnbar gehaltenen Mächten der Zer
störung und des Verfalls zu bewahren. Zw.ar ist es ,nicht der 
ewige Völkerfri-ede, der die Erfüllung der Wertgesetzlichkeiten 
verbürgt -, denn das dualistische Wesen allen Lebens macht 
den Widerstreit zur normativen Notwendigkeit -, aber der 
den Weltfri-eden g -efährdende Konfliktstoff in den Staaten ,und 
zwischen den Staaten kann um ein Gewaltiges vermindert wer
den. Ein wertgesetzlich fehlerhafter Staat bedroht den Frieden 
mehr als ein di-e Wertgesetze erfüHender Staat, das hat die 
jüngste geschichtliche Vergangenheit gelehrt. Je vollkommener 
in di-eser Hinsicht -ein Staat ist, um so blühender '-lnd mächtiger 
wird er sich entfalten, a ber um so .eher wird er auch die Grenzen 
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seiner g-eschichtlichen Sendung erkennen und zum Fri•eden bei
tragen, denn di-e zu einer Katastrophenpolitik führenden Kräft:e 
werden in ihm nicht zur Herrschaft gelangen. 

Der Staat ist aber heute nicht mehr Alleinherr <1uf seinem 
Gebiet. Er beginnt vi-elmehr ein dienendes Gli,ed f'.U �,erden 
innerhalb einer Fülle menschlicher Interessengemeinschaften. 
Die S t  a <1 t e n g e m  e i n s  c h <'I f t, die überstaatliche Vereini
gung v,on Menschen, pocht an seine Tore . Freilich wird .aber 
damit ·gleichzeitig di-e Souveränität als bedeutendstes Merkmal 
des Staates zum Problem. Die Menschen des 20. Jahrhunderts 
haben gelernt, daß ihr Wille Staaten, aber noch mehr - daß 
er auch Ueberstaaten erschaffen kcmn. 

Wer will es uns da v-erwehren, in diesen zeitlos,en Staatsgedan
ken noch einen letzten Blick zurückgeworf.en zu haben, bev:x wir 
mit den Schultern unter den breiten Riemen schlupfen ,und die 
schwere Schubkarre unseres Besiegtendas·eins "recht aus dem 
Kreuz heraus" in die Höhe lupfen, um sie in die Zu-kunft hineirn
zuschieben? Ist -es doch tröstlich zu seh•en, daß nach :dem letzten 
Weltkrieg bis in unsere Tage eine ganze Menge v-on Gelegen
heitsmachern so nachdrücklich mit dem Kopf gegen die Wa,nd 
gerannt ist, daß seine erschütterten Schädel uns heute nicht 
mehr den Weg verrammeln können - heute, wo die Arbeit 
für die Zukunft eingesetzt hat und der Kampf ,um die Zu·kunft 
heraufdämmert! 

Vergessen wir aber dabei nicht, daß ein politisch geschulter 
Mensch ebens,o wie ein politisch geschultes Volk lernen muß, 
auch eine abweichende Meinung zu ertragen und .sich mit ihr 
ernsthaft auseinanderz:.isetzen. Denn wie viele glückliche Ideen 
starben als Embryos in den Gehirnen der Menschen, weil man 
es nicht wagte, sie vorzutrag,en und werbend für sie einzutreten, 
wenn es geg,en den Strom hätte sein müssen. 

Literatur: G i er k e: "Die Grundbegriffe des Staatsrechts", Zeitschrift 
für öffentliches Recht 22; Rudolf Werner F ü s s I e i n: "Die unwandelbaren 
Fundamente des Staates". 
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Ein Geheimfach für Diebsgut in 
einer Dreschmaschine 

(Fortsetzung von Seite 10) 

Da durch Sachverstä7dis,engu:achten festgestellt wurde, daß 
die Hinte--äder und AJe ·e.1 Ges:ell nicht der Fabriksausführung 
er.tsp echen, also na:::h3e.11a:h� sind (ursprünglich kleine Eisen
räder• jetzt größere LuftreJen, dahzr auch Aenderung des Ge
stelles), wurde angenommen, daß zwischen Umbau du Räder 
und Einbau des Geheimfa:hes ein Zusammenhang besteht, über 
v..eLhe .1 die an'.-e·ti3e.1de Werks'.att Auskunft geben kann. Es 
stell:e sich jedoch heraus, daß auch der Radumbau durch H., 
9elbst s•e ä.igt wurde, woSei der Dorfschmied nur an den von 
H. mitse::irach'.-e7 Teilen wei;ungsg,emäß einige Aenderungen 
durch 'ü'.1r)e. Außerdem s'.ehen laut Sachverständigengutachtens 
Ra::'.,umbau und Einbau des Geheimfaches in keinem ,notwendigen 
Z,u,ammenhang. 

Da bei den ersten polizeilichen Erhebungen und bei der 
Beschlagnahme der Maschine das nur schwer sichtbare und 
ebenso •unzu5ä:;gliche Geheimfach nur äußerlich besichtigt wer
C:,en konnt,e, wurde · die Dreschmaschine zur Ersichtlichmachung 
des Vo:ga·nges bei den durch H. getä'.igten Abzweigungen des 
D:,uschgu\es in das Geheimfach un�er · Anleitung eines Sachver
ständigen soweit als nötig zerlegt und das Geheimfoch freigelegt. 

Abb. 6 

Die Einflußöffnung für das Gztreidz in d•s Geheimfach mit dem Holz
reiber, der in geschlossener Stellung (hier geöffnet) eine Ueberfüllung des 
Faches und damit ein Ausfließen durch den Spalt (Abb. 4, strichliert) 
verhinderte. (Die Aufnahme wurde nach Losreißen des Bodens von unten 

gemacht.) 

Hierüber geben am besten das Sachverständigengutachten selbst 
und die anläßlich der Zerlegung gemachten Aufoahmen (Abb. 2 
bis 6) Aufschluß: 

„Es "handelt sich i,n di,esem Falle •um eine Br-eitdr,eschmaschi,ne 
der Firma L -a ,u r ,e & Co. Di,e Breitdreschmaschine weist entlang 
der rückwärtigen Achse eine von fachunkundiger Hand selbst 
a,ngdertigre Lode auf. Von außen her ist di -eselbe vom Laiejn 
nic"ht z,u erkennen, da sie denselben Farbanstrich besitzt als 
der Drescher selbst. Erst bei genauer Durchsidit der Lade von 
unten ist mir ,ein Loch in der Größe von ungefähr 15 >� 12 cm 
a,ufgef0ll,en (Abb. 3). Entlang der Innenseite dieser von H. ang,e
brac·hten Lade ist ein Spalt von ungefähr 8 cm Höhe frei
geblieben, der den Zweck hatte, das Getr,eide während des 
Drusches gleichmäßig zu verteilen. 

An der unteren Seite des Siebkastens der Dreschmaschine war 
ein Loch in der Größe von ungefähr 4 X 4 cm, mit einem 
Schieberblättchen abdeckbar, vorgeiunden worden (Abb. 6). Ist 
nun die Dreschmaschine in Betrieb, so fällt durch dieses oben er
wähnte Loch vom Si,ebkasten her das Getreii<::J.e i·n das von H. 
angebrochte Geheimfach und konnte dessen Einfall wiihrend des 
Drusches durch di,esen Holzschi,e:ber abgestellt werden. Durch 
die Eigenbewegung der Dreschmaschine selbst, bedingt durch 
die Dresc'htrommel, ist ein gleichmäßiges V•erteilen des Korn-
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g·utes i,n der Geheimlade gewährleistet g,ewesen. Außerdem 
konnte r.och z·usä:zlich durch diesen schon erwähnten Spalt von 
zirka, 8 cm entlang dieses Geheimfaches das von H. abg-ezapfte 

Getreide händisch gleichmäßig verteilt werden. War nun dieses 
Geheimfach voll, so konnte H. durch das untere schon erwähnte 
Loch irn der Größe von 15 X 12 cm das von ihm abgezapfte 
Getreide mittels Schiebers (Abb. 4) ablassen bzw. diesen schli-e
ßen. An der Dreschmaschine selbst ist meines Wissens bis auf 
di-e Gummiräder, die H. selbst mon'.iert zu haben angibt, nichts 
geändert worden. Das Geheimfach ist von unten bzw. innen 
bet·achiet, sehr primitiv ausgeführt gewesen und weist keime 

Fachmannsarbeit auf. Der Ans:rich desselben war nur von außen 
ersichtli·ch und war der Farbe der Dreschmaschine •entsprechend. 

Mit Rücksic.ht darauf, daß H. mit der Dreschmaschine zu 
seinen Nachbarn in der weiteren Umgebung fuhr, ist es schon 
möglich, daß er für diese Fahrten die leichter gängigen Gummi
räder benützre. Dazu mußte er auch die Achsgabeln verlängern 
bzw. •neu anfertigen lassen. Meiner Meinung nach ist diese 
Aenderung auf die Funktion der Geheim lade nicht zurückzuführ,rn. 
Diese Gummi·räder hätten auch in der Originalausführung ein
gebaut werden können. Beim Dr-eschen selbst allerdings mußten 
di,ese Gummi·räder gegen solche aus Eisen ersetzt werden, da 
man ja bestr,ebt ist, jede D,-eschmaschine rüttelfrei zu bekommen, 
was durch die Gummiräder nicht gewährleistet ist. 

V. DER TÄTER

Vora·uss-etzung z•u einer abgeschlossenen Darstellung. der Per
sönlichkeit des Tä�ers in Aufbau und Aeußerungsf.orm ist desseil'\ 
kriminalbioiogische Untersuchung. Da eine solche bisher noc� 
nicht möglich war, kann nur ein Versuch der Persönlichkeits
wertung auf Grund der Akten gemacht werden, der daher 
nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. 

a) objektiv 

H. war zur Zeit der Anzeige 4 3  Jahre alt. Er hat Volks
schulbildung und besuchte spä'.er noch eine landwirtschaftliche 

Schule. Er wird - abge;ehen von der gegenständlichen Tat -
gut beleumundet, gilt als arbeitsam ,und guter Familienvater. Be
kannt ist jedoch seine Habgi•er. Er hat ein Ja:hreseink,ommen 
von 8000 S, welc'hes er sich damit verdient, daß er mit -eigenem 
Traktor ,und Zusatzgerät,en landwirtschaftliche Arbeiten gegen 
Entgelt durchführt 2_ Da er jedoch darüber nicht Buch führte, 
wozu -er verpflichtet wäre, wurde er auch bei kJ•er Steuerbehörde 
angezeigt. Seit 1947 baut er an seinem Haus, das einen W-ert 
von ,ungefähr 1 00.000 S darstellt. Wenn er auch sehr viel 
dabei selbst mi'.arbeitet, so steht dieser Wert doch i,n k,einem 
Verhältnis zu seinem Einkommen, weshalb die Annahme ge
r,echtf,ertigt erscheint, daß ein Großteil der für di,eses Haus 
verwendeten Beträge aus seinen betrügerischen Machenschaften 
stammt. Wenn er das unterschlagene Getreide auch ,nicht in 
Geld umsetzt·e, so konnte er durch dami-t getätig�en, auf dem 
La-nde üblichen Naturali·entausch fast das gesamte Leben seiner 
Famili•e bestreiien, so daß ihm seine Bar-einnahmen dadurch zum 
größten T-eil für sein Bauvorhaben zur Verfügung standen. Au,'iQ ., 
schli•eßlich von seinem Di,ebsgut dürfte H.'s Viehbesta,nd af' 
gezog,en sein. Bei nur einem Joch Eigengrund besitzt er vi,er 
Zuc'htschwei•ne, sechs Mastschweine u-nd 24 Hühner. 

Mitte Oei;unbtr neu pla lert tu.kor.innn. TP espost ,. 18.11.�4 j 
· Dreschmaschine mit Geheimfach 1 
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Abb, 7 

DL<e Schlagzeilen der örtllchan Tag•spre.se nac� der Verhaftung des H. 

!! \V/ofür er während des Krieges sogar vom Wehrdienst befreit war. 

b) subjektiv

Unter dem Druck des klaren Sac'hbeweises muß'.e sich H. 
wohl oder ü'.:>el zu einem Geständriis bequemen. Dabei gab er 
aber seine r -echtswidrigen Handlungen nur insoweit zu als sie 

ihm ·eindeutig nachgewiesen werden konn\e. So gab e; vorerst 
nur den Diebstcihl von Weizen zu. Als ihm vorgehal:en wurde, 
daß auc1h noch ander-es Getreide bei ihm �hergestellt wurde 
gab er . dess-en un,e:1htmäßige Anei3nung wohl auch zu, begrün'. 
det-e sie a'.:>er damit, daß der Rei'bu · zum Geheimfach nicht 
dic'htgehal'.en hat und es daher zu solchen Mischungen kam! 
Ferner bestrei:et er zum Bzispiel seine häufigen Reparaturfah
ten" zum Entleer,en seines Diebsfoc 'hes durchgeführt '�u haben und 
behaupte :, daß an der schon älteren Maschine tatsächlich so 
häufige Reparaturen durchzuführen gewesen wären, die er nur 
zu Hause ausführen konnte. H. behauptet, seit 1949 jährlich ,nur 
etwa 500 kg W,eiz-en, also insgesamt rund 3000 kg in einem 
Wert von 7000 S gestohlen zu haben. Er nennt ,elf Landwirte 

��� deren Aufträgen er sei-n Geheimfach angeblich ,nicht be'. 
ta:1gte und begründ�t dies einesteils damit, daß diese seine
Nachbarn wa•en, bei denen er so etwas nicht tun wollte zum 
ande �en Teile, daß die so Verschonten den von ihm gefor-derben 
Arbe1tslo'hn nich: drückten und davon nichts herunterhandelten! 

D:e Anfertigung des Geheimfaches schilderte H. folgender
maßen: ,, ... lc'h gebe zu, daß ich im Jahre 1949 in diese 
Dresc'hma_schine ein Geheimfach einbaute, in welches durch ein 
Loc'h beim Dr,eschen Getreide in das Fach fiel. Den Einbau 
dieses. Faches habe ich ganz .illein durchgeführt und ich habe 

iftz-u in de _r T,enne meiner �uUer die ,rückwä-rtigen Räder von ·�r Masch1,ne genommen, die Maschine aufg,ebockt und das 
Fach zwischen Träger der Hinterachse und dem Holzrahmen 
der Maschine eingebaut. Dieses Fach habe ich auch genau so
gestrichen wie die Dreschmaschine und die Farbe stammte vom
Bestand, den ich für das Str-eichen der Holzteile meines Hauses 
v�rwendet habe. An cfer Unterseite habe ich in dieses Fach 
�i-nen Holzsclhi-eber _ein�ebaut, wo?urc_h -es mir möglich war, das in d1,es-�m Fadh bef1ndl1che Getreide herauszuräumen. In diesem 
Kast,en habe ich neben dem Loch, durch welches das Getreide 
in den Kasten fiel, ein flaches Holzstück mit einer Schraube 
bef,estigt, wodurch es mir möglich war, dieses Holzstück wie 
e i,nen sogenannten Reiber vor das Loch zu schi,eben und es 
konnte da,:in in das F.ach k-ein Getreide einfließen. 

1

lch 'habe 
dies-e Vorric'htu-ng deshafü angebracht, weil ich ,nur Weizen 
stehlen woll:,e und ich somit verhi•ndern konnte, daß auch an
der,es Getreide in dao Fach fiel. Dieses Geheimfach faß:e 80 bis 
85 kg Weiz,en. 

We�n mir vorg,eha,lten wird, daß diese Vorrichtung zur 
Verschl1,eßung des Loches im Kasten vermutlich dazu bestimmt 
war, um ein Ueberfließen des Kastens zu verhindern und nicht 
daz-u, wi·e ich vorgegeben habe, um nur Weizen zu stehlen 
so gebe ich nun zu, daß es richtig ist, daß di,ese Vorrichtung.: 
von mir Reiber gena,nnt, den Zweck hatte, iein Ueberfließen 
des Kastens zu verhindern, und ich habe di,esen Reiber beim 
Einflußloch vorgeschoben, sobald der Kasten voll war. Ich bleibe 

.och dabei, •nur Weizen gestohlen zu haben, zumal ich 
�rst:e und Haf.er zu Hause selbst angebaut habe. 

D1�se Vorrichtung habe ich ganz allein ei,ngebaut ,und es 
hat mir dabei niemand geholfen, Ich habe auch diesen Mechanis
mus selbst erdacht, wie ich überhaupt fast sämtliche Repara
turen an der Dreschmaschine und an den übrigen Geräten selbst 
durchführte 

Ich geb� zu., daß ich seit 1949 auf diese Art bei den ver
schiedensten La,�dwirten beim Lohndreschen Weizen gest,ohlen 
habe, welchen ich später in meinem Haushalt und für meinen 
Gebrauch für das Vieh verwendet habe .,." 

c) kriminalbiologische Beurteilung 

. Körperlich scheint H. dem leptosomen 3 Typ zuzuordnen zu
sein, unter den kriminellen Typen gehört er jedenfalls der 
Gr,uppe der Vermögensverbrecher aus gering.er Widersta,ndskraft J 
an., Dies-e Menschen -unterscheiden sich in ihrem äußeren Ge
haben lceineswegs von ihren Mitbürgern (im Gegensatz etwa zu 
den arbeitsscheuen Be,ufsverbr-echern oder den Verbrechern aus 
Angriffssucht). Ja;, sie füllen oft sogar geachtete soziole Stellen 
aus 'lind sind Könner ihres erlernten Faches. Lediglich den An
reiz,en der Umwelt bringen sie - insbesondere bei entsprechen• 
den Erbanlagen - zu wenig Widerstandskraft entgegen, so daß 
si,e früher oder später einmal der Versuchung zu unr,edlichen 
Handlungen nicht widerstehen können .und so mit dem Strof• 
ge9etz i•n Widerspruch kommen. Die Prognose (Rückfallsgefahr !) 

3 Nach K r e t s c h m e r. 
' Nach S e e I i g. 

is_t bei früher Erkennung und Ergreifung von entsprechenden Er
ziehungsmaßnahmen verhältnismäßig günstig; hat sich dieser 
We,-e�szug der Pe·sönlichkeit aber einmal gefes:i3t, so ist Wie
derho.-ungsg,e'ahr immer gege:>en, Höchstens Furcht vor neuer
licher Strafe und damit Zerstörung der Existenz kann hier noch 
entgeg,enwirken. 

Alle a,ngeführt-en Merkmale finden sich bei H.: Er ist ein 
arbeitsame� 'lind s'.rebsam-er Mensch, der stets bemüht i,st, seine
w1rtschaf:l1·che Stellung durch eigener Hände Arbeit zu ver
bessern, wobei er Fleiß und Ausdauer zeigt. Durch die Art 
sei_ner Betä'.igung,, ve,bunden mit gewissen bastlerischen 'Fähig
keiten., -ergeben skh jedoch Gelegenheiten, die Erreichuns dieses 
angestreb�en Z:e!es - auf unredliche Art - zu beschleunigen, 
welchem Anreiz H. infolge Fehlens von entsprechenden Hem
mungen schließ!i<Ch erli•egt. Die wiederhdten Tathandlungen wer
den - gerade weil H. sonst -ei,n arbeitsamer Mensch ist und 
sich daher ei•nes guten Rufes erfreut - erst verhältnismäßig spät 
entd-eckt. 

VI. STRAFRECHTLICHE ZUORDNUNG

Zuletzt nicht uni,�teressant ist vielleicht -noch das Aufwerf.en 
der Frage, welcher strofrechtliche Tatbestand durch diie Hand
lungsweise des H. ges-etzt wurde.· Poli•zei und Staatsanwaltschaft 
haben die Anzei,ge wegen Verbrechens des Diebstahles er
stattet, der Untersuchungsrichter hat den Haftbefehl .1.mt-er dem
selben· Tatbes:and ausgestellt. Es b!eibt abzuwarten., ob das -
derz-eit noch ausständi;ge - Urteil sich a,n dieselbe Gesetzes
stelle halten wird. 

Der - gewiß nicht alltägliche - Sachverhatt läßt sich 
·meines Erachtens auch anderen Gesetzesstellen zuordnen. 
a) Bei Vorli-egen von D i e b s  t a h 1 (§ 171 StG) 5 wird offenbar 

angenommen,, daß sich auch während des Dreschvorganges 
das Getreide bi,s zum Durchgang durch das mit einem 
Reiber verschli,eßbare Loch (Abb. 6) oberhalb des Geheim
faches im Besitz des auftragg,ebenden Ei,gentümers pefindet 
und erst nach Hin_ei,nfallen in das Diebsfach rechtswidrig 'lind 
schuldhaft durch H. diesem Besitze entzosen wird. 

b) Ebenso könnt,e jedoch auch der Tatbestand des B e  t r u _g e s 
(§ 197 StG 6) vorli-egen, •unter der Annahme, daß H.'s Kun
den mit vollem Recht, üblicher - und auch technisch ein
wandfr,ei,er W-eise erwarten, ihre vollen Aehren nach Durch
gang durch die Dreschmaschine bestellterweise g.esondert 
i·n „Spreu und W-ei-zen ", jedoch insgesamt ohne Gewichts
und Raumverlust wi,eder zu erhalten. In di,eser billigen Erwar
tung wurden si•e nun durch di-g listige Handlungsweise des H.
in Irrtum geführt, wodurch si-e an ihrem Eigentum Schaden 
-erlitten, 

c) Schließli,ch könnte di,e Tat H.'s auch als V e r u ,n t r e u u n g
(§ 183 StG 7) gewertet werden-, sofern der Dr,usch, ohne 
Mithilf.e der A·uftraggeber, allein durch H. oder v-on ihm 
bea,uftragte Personen durchgeführt wurde, da di,esfalls das
Dreschgut währrend des Dr,eschvorganges H. zu diesem
Zwecke .anvertraut wurde und mithin in seine Gewahrsame
(in di1es•em Falle allerdings nicht, wie angenommen, -eines 
redlichen Geschäftsfüh:r,ers !) überging,, aus welcher er es 
den Eigentümern vor,enthi,elt bzw. sich aneignete. 
Die Verbr-echensqu.alifikation ,ergibt sich in allen drei Fällen 

aus der Höhe des Schadensbetrages (§§ 173, 20 0, 183 StG), 
irn Falle a) z·usätzlich aus der Eigenschaft des Täters (zur Arbeit 
gedung,en, § 176 II b StG), 

Bezüglich der Mitschuld der Frau des H. war bereits unter 
III c die Rede. 

VII. DAS URTEIL

In der im vereinfacht,en Verfah�en vor ein,em Ei,nz,elrichter 
des Landesgerichtes für Straf;achen in Graz durchgeführten Ver
handlung wurden nu,r sechs Einzeltatbestände mit einer Gesamt-

fi § 171 StG: "Wer um seines Vorteiles willen eine fremde beweg
liche Sache dUS eines anderen Besitz, ohne dessen Einwilligung entzieht, 
begeht einen Diebstahl." 

G § 191 StG: "\l'/er durch li_stige Vorstellungen oder Handlungen 
einen andern in Irrtum führt, durch welchen jemand, sei es der Sta:dt1 iein-e: 
Gemeinde oder eine andere Person, an seinem Eigentume oder a,nder:en 
Rechten Schaden leiden soll; oder wer in dieser Absicht und auf die eben 
erwdhnte Art ,eines anderen Irr-turn oder Unwissenheit benützt, begeht einen 
Betrug; er mag sich hierzu durch Eigennutz, Leidenschaft, durch die Absicht, 
jemanden gesetzwidrig zu begünstigen, oder sonst durch was immer fü:
eine N�benabsicht haben verleiten lassen." 

7 § 183 StG, "D<:s Verbrechens der Veruntreuung macht sich auch 
derjer>ige schuldig, welcher oußer dem Im § 181 enthaltenen Falle ein ihm 
anvertrautes Gut in einem Betrdge von mehr dls 1500 S vorenthdl! odc ... 
sich zueignet." 
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schadenssumme von 2600 S ols ,erwi1es·en <1ngenommen I H. wurde 
deshalb wegen Verbr-echens des Di,ebstahl-es (nach §§ 171, 173, 
176116 StG) gemäß § 178 StG zu ocht Monaten schweren 
Kerker, ergänzt und verschärft durch ei,n hartes Lager monatlich, 
verurteilt, wobei gemäß § 54 StG Rücksicht auf di,e schuld-
1,ose (?) Familie genommen wurde. Außerdem wurde di·e· Strafe 
6 e d i n_g t <1uf eine Probezeit von dr.ei Jahren ausgesprochen. 

Nur drei Geschädigten wurden als Privatbeteiligten Schaden
ersatzbeträge von insgesamt 810 S zug,esprochen; ein vi·erter 
Privatbeteiligter wurde auf den Zivilr,echtswege verwi,esen. 

,,HELLAS" 
STRICKHANDSCHUHE 

Als erschwer•end wurden di-e wi1ederholten diebischen An
griffe durch fa,st fünf Jahre hi,nd-u:rch sowi•e das besondere 
Raffitnement, mitt welchem H. di·e Diebstähle begangen 'hat, be
wertet, a.ls mildernd sei:ne bisherige Unbescholtenheit, das Ge
ständnis, .die T<1tsache der Zustandebri,ngung eines TeHes .des 
Diebsgutes sowi•e die Bereitwilligkeit zur restlichen Schadens
gutmachung. 

Offenbar i,n Erwägung krimin<1lpsychologischer Gesichtspunkte 
war d<1s Gericht der Ansicht, daß beim bisher noch unbe
scholtenen Ang,eklag,ten di·e bloße Androhung des Vollzuges 

der Freiheitsstra,fe genügen wird, ·um ihn in Hinkunft von der 
Begehung weiterer strafbarer Handlu,ng,en obzuhalten. 

Bezüglich der in der Anzeige vertret,enen Einzeltatbestände, 
betreff.end welche Freispruch erfolgte, lag wohl auch nach 
Meinung des Gerichts der dringende Verdacht vor, daß der 
Angeklagte sich auch hi,er widerrechtliche Getr-eidemengen an
geeignet hatte, doch mußte diesbezüglich, da sich ,ei,n einwand
freier Nachwei•s ,nicht erbringen li-eB, in Befolgung des Grund
satzes „in dubi•o pro reo" vorgegangen werden, jedoch hat sich 
die StaatsanwoltschaJt gemäß § 34 (2) StPO di•e spätere Ver
folgung vorbehalten. 

Gegen di,e Frau des H. wurde überhaupt kei,ne Anklage 
erhoben. 

VII. ZUSAMMENFASSUNG 

Im vorstehenden wird der nach Ansi,cht des Verfass,ers 
bisher i,n der Literatur noch ,nicht behandelte Fall der Anf,erti
gung eines Geheimfaches in einer Dr,eschmaschi,ne eines Lohn
dreschers besprochen, über welches di,eser in Ei,nzela,ngriffen 
von je 80 kg im Verlauf von fünf Jahren vermutli-ch :rund 
20.000 Kilo Wei,zen im Werte v,on 50.0:::>:::> S im Zuge des von 
ihm durchgeführten Lohndrusches aus dem Bestand seiner Auf
traggeber obzweigte ·und für si·ch verwendete. Vorerst wird 
berichtet, wi,e ,es zur Entdeckung der Tat und zur Anz,eige kam, 
sodann werden die bi·s zu fünf Jahren zurückliegenden Einzel
fälle a,ufgez,eigt. Nach ei•ner technischen Beschr,eibung des Tat
werkz,eug,es wird versucht, ein Bild des Täters mit anschli,eßender 
krim i,na !biologischer Beurteilung zu geben. In der Folge werden 
die verschi,edenen stra,fg.esetzlk:hen Möglichkeiten der Zuordnu

!
■'\

der T<1t (Di·ebstahl•, Betrug, Veruntreuung) besprochen, woran si U eine kurze Wi,ederga,be des Str<1-furteiles •und dessen Begründun -_ 
ainschli,eßt. 

Gendarmerieball in Tirol 

Von Gend.-Oberstleutnant EGON WAYDA, 1. Stellv-ertreter des Landtesgendarmeriek,ommandanten für Tirol 

. Der am Samst<1g, dem 14. Jänner 1956, im l,nnsbrm:ker Hotel 
"'Ma,rid Theresi<1" stattgdundene Gendarmeri,eball, der vom 
Landesgend<1·rmeri,ekomm,mdo für Ti,rol •unter dem Ehrenschutz 
von Landeshauptmdnn Oek,onomi,erdt Alois G ,r a, u ß und Si·ch,er
heitsdi.rekuor für das Bundesland Ti,r,ol ORR Dr. Max S t  o c k e r  
v,eranstaltet wurde, hat sich, .nich,t ,nur in _jeder W,eise würdig 
an seine Vorgänger d-r�ger,eiht, ·sonder,n diese in jeder Hinsichb 
noch übertroffen. Das glanzvolle g,esdlschaftliche Ereignis hatte 
trotz der d·llgemei,n geringen Frequenz derartiger Unterhaltungen 
auch heuer wieder -einen ausgezeichneten Besuch aufzuweisen. 
An der Stirnseite des großen Saa,les pr.angte der Tirder Adler 
mit der Gend<11rmeri.eg,ran<1:e, und ,reicher Girl-andenschmuck gab 
dem Raum ei,n durcha,u.s f.estliches Gepräge. Im :9roßen Saal spi,elte 
di;e bereits bestens bekannbe Genda,rm.eri1e-T anzmusi k unter der Lei,
tung von Genda,rme•iek.apellmeis�er Schwandtner, in den beiden 
übrigen Sälen di·e Kapellen "Di,e fidden lnntal,er" und "Tiroler
kl<mg". Durch ei1n Spalier von Gendarmen betraten tdi•e Gäste 
die Säle. z,u Ballbegi,nn um 20.30 Uhr ,kam der Landeshaupt
mdnn, und ,unmittelb,ir d<1rdu,f wurde der Ball mi.t ei:ner Pobnäse 
eröffnet. Unter d�n Ehrengästen befanden sich weiter Landes
hauptmannstellvertrder J. A. M a y r, die Landesräte Doktor 
Ts c h.i g g f.re y und Es g e  r, Landesamtsdirektorstellvertreter 

Eröffnung des Gendarmeri(eballes durch die Ehrengäste 
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Wirklicher Hofrot Dr. Sc h ·u m  <1 c h e 'f, der Oberlandes
g-erichtspräsident Dr. W i d m  <1 .n n, Oberstaatsanw<1lt D•::>ktor 
R i c c ,ab o ,n-a, der leitende Erste Staatsanwalt Dr. A 11 i n  g e ,r -

Die Kap•lle d•s Landesgendarmeriekommandos für Tirol 

Cs o 11 i c h, der Bürgermeister der Landesh<1•uptstadt Doktor 
G r e i t,er mit sei,nen Stellvertreter,n F l ö c k i n g e r  und S ü ß, 
Stadtrat Dr. W i n t e r, von der pr:>vis·oriscben Grenzschutz
abteilung di,e Majore· S e  y r I und G r d 6 ,n ·e r, National.rat 
M a c  k o w i t z, di•e Konsuln Frankreichs und Großbritanniens, 
Polizeidirektor Wirklicher Hofrat Dr. J u ,n g e r  mit mehreren 
Konzeptsbeamten und Offizieren, in Vertretung des Rektors der 
Universität lnnsbr,uck Prof. Dr. A n t o n i o  11 i ur:id viele andere. 

Bdld nachdem die Polonäse in den Eröffnungswdlzer über
gegang,en w<1r herrschte i,n allen drei Säl·en 1richtig-e Faschings
stimmung und es wurde fleißig ge�a,nzt. Auch ,nach der großen 
Pouse bli,fib di,e Stimmung durchaus erhalten, und ,erst die fünfte 
M·orgensbunde mahnte zum Aufbruch. 

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer und Ver
leger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. Für den Inhalt verantwort
lich: Gend<irmeri<a-Major Ferdinand K ö s. - Alle Wien III, Hauptstraße 68. 

Druck: Ungar-Druckerei, Wien III, Ungargasse 2. 

I• Ein köstliches Buch! 

J,', J,'. (J. l{.Jr,inWflf.C/lltf 

' 
Ne u e r s c h e i n u n g

Friedrich F. G. Kleinwaechter 

Der fröhliche 

Präsidialist 
3/6 Seiten. Leinen S 64.-' 

4 - 8. TmisPnd

Salzburger Volksblatt.: Auch m diesem Lager ist 

Österreich, dieses gute, alte donaumonarchistische 

Österreich, mit seinen Sonnen- und Schattenseiten. 

Kleinwaechter war Zeuge der österreichischen 

Tragödie und ihrer unmiliverständlichen. Vor

zeichen, er sah sie von der ·höheren Warte des 

Ministerialen und hat es nun unternommen, dem 

düsteren Bilde aufhellende Farben aufzusetzen. 

Dieser Präsiclialist wird in der Himmelpfortgasse 

sozusagen B a e d e k e r d u r c h d i e h e i l i g e n 

H a l l e n  .d e r  M i n i s t e r i e n  und jener Träger 

höchster Ämter, die dem gewöhnlichen Sterb

lichen so fern standen wie etwa die Erzengel in 

der himmlischen Hierarchie. Der Autor charak

terisiert treffend und humorgesegnet, ohne je in 

billige Karikatur zu verfallen. Ein Buch, das auch 

bittere Erkenntnisse schmackhaft macht. 

für Ihre PHOTODIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz 

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel 

PHOTO-KONSUM 
Inhaber: Vinzenz Dworzak Johann Banzl 
Wien VI, Capistrangasse 2 
Tcl,phon A 33 o 81 und B 23 2 87 

Gcschliftsz.eil von 8-17 Uhr, Samstag von 8-12 Uhr 

langjähriger Lieferanf der Kulturinslilute, _Behörden und 
lnduslrie, Fachphotographen und Photohandel 

-.HALDA 
Reise

Schreibmaschinen 

ein schwedisches 

Oualitätserzeugnis 

Angehörige der Gendarmerie 

verlangen Sonderangebot 

Wien IX; Währinger Straße Nr. 6-8 

A 10 5 55 

SOLEX-SCHNELLSr A AT• 

UND SPARVERGASER 

G,zneralvontretuns 

Adalbert Kiss 

1 
• 

VELOS O LEX MOTORFAHRRAD • 

Wi,zn 1, Barl,zn1teln9ass,z lo, A •• 0 71 
Ein•au- u. Eln•agullarun91wonk1tattan 
V, Wi,zdn,zr Hauphfrgß,z US, U lt3 0 91 

Flaggen u nd Wimpel in Jedem Stil 

oom S ohnengörtner 
AUS MITTERSILL 

Österreichs g r ö 8 t e Fahnenfabrik 

.{},ärlnet & @l'J-. 
Mittersi ll (Salzburg), Telephon 48 
Auslleferungslager fDr Wien: 
WIEN 1, ellRSEGASSE 10, Tel. U 25091 

5ahnen-'Oruckerei, -5ärberei, -näheret, -Stickerei 



BORO- UND KLEINMOBELERZEUGUNG 

- J. Sron3 (eitner
Wien VII, Schottenfeldgasse 5 3, Telephon B 33 4 26 

AUSLIEFERUNGSLAGER St e i er m a r k: Fa. Ludwig & Co., Graz, Neutorgasse 47, Tel. 45 43 
Ti r o 1 : Fa. Otto Schütz, Innsbruck, Maria-Ther es ien-Straße 19, Tel. 55 63 

VERTRETUNG Kärnt en: A. Gr il z, Wölfnitz bei Klag enfurt 

Wir empfehlen unsere 

Oualitäts-1 Faß- und Flaschenweine 

Burgenlänilif che 

tonileskellerei Eif enrtailt 
r. G. m. b. H.

EISENSTADT, Ruster Straße 14, Telephon 338 

Drahtanschrift: Landeskellerei Eisenstadt 

Internationale 

Getreide- und Waren-Handels-Aktiengesellschaft 

WIEN 1, HEIDENSCHUSS i 

RADIOBETRI EB E 

Gr az, Süd fir o l e rpl afz io 

S f e g e r s b a c h 44 

All e  Neuh eite n! 

Wir nehmen Ihren alfen Apparat zurüd1 
und leisten g ü n s I i g e Teilzahlung. 

Fernseh�n. 

LEOPOLD PETERKA 
B A U - U N D M O B E L T I s· C H L E R E 1 

Telephon U 27 5 30 Telegramme: ., Vigor'" 
WIEN XII 

Bahnzeile 17 Fernschreiber: 

Auslandsverkehr 1685 Inlandsverkehr 1970 
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lmporf und Großhandel 

BUROMASCHINEN 

B U R O 8 E ·o A R F 

E 

Telephon R 37 0 54 

N K A U F 

VE R KA UF 

UMTAUSCH 

c>4.ug.u�t , ... __,,.... U NY 1 9 WIEN IX, SCHLICKC. 2, TEL. R 53075

Sonderr abatt für G e nda r m eriebeamte 

E G E N E 

REPARATUR

WERKSTATTE 

PROCHASKA & CIE. 

IMPORT 

Linz 

G E S E L L S CH .ll FT M. B. H. 

GROSSHANDEL 

Wien 

EXPORT 

Graz 

Getreide, Futtermittel, Saaten und Sämereien, Öl

und Hülsenfrüchte, Mahlprodukte, Düngemittel 

• 

Zentrale: Wien I, Graben 14 (Eingang Bräunerstr. 2) 
Fernsprecher: R 25 6 45 Serie 

Telegramme: Proimport, Wien 

Fernschreiber: 01-1943 und 01-1944 (Proimport) 

Zweigstelle Linz, Bainerstraße 22 
Fernsprecher: 27 4 45 

Telegrdmme: Proimport, Linz 

Fernschreiber: 02-132 (Proimport) 

Zweigstelle Graz, Opernring 6 
Fernsprecher, 8 75 58 

Telegramme 1 Proimport, Graz 

Fernschreiber, 03-134 (Proimport) 

Friedrich Machacek 
Gerichtlich beeideter Sachverständiger 

und Schätzmeister 

Erzeugung von Metallmöbeln 

Komplette Einrichtungen für 

Krankenhäuser und Sanatorien 

usw. 

Wi e n  XX , Jäge rstraße 56 

Telephon A 41 o 36 

Soeben erschien N•. 1 der neuen 

Zeitschrift für 

Verkehrsrecht 

Ein Informationsblatt ube� dieses in de-r Praxis heute so 
wichtige Rechtsgebiet hat bisher g.efehlt. Die neue Zeit
schrift für Verkehrsrecht bringt in jeder Nummer Beiträge 
von hervorrag-enden Fachleuten über aktuelle Probleme und 
veröffentlicht in der "Spruchbeilage" die einschlägige 
höchstgerichtliche Rechtsprechung, aber auch Entscheidun
gen der Untergerichte. Wichtige ausländische· Entschei
dungen, insbesondere a-us der deutschen Rechtsprechung, 
werden in einer eigenen Rubrik abgedruckt. In der Zeit
schrift für Verkehrsrecht werden vor allem das Straßen
polizeirecht und das Kr<1ftfahrrecht, aber auch das Eisen
bahnverkehrsrecht behandelt. Das Blatt ist daher für die 
Angehörigen der Dienststellen der Gendarmerie und Polizei 

von größtem Wert. 

Die Zeitschrift erscheint monatlich. 
Bez,ugspreis pro Halbjahr (6 Hefte): S 37.50 

zuzüglid, Versandspesen. 

Probenummern und ausführliche Prospekte auf Verlangen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 

Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

ADLERWERKE - FRANKFURT AM MAIN 
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ALLRAUM·BETTEN IN MEHREREN TYPE�. 

DOPPEL-BETTEN. SITZ-SCHLAF-ECKEN. 

BETT EINSÄTZE. MATRATZEN mit STAHLFEDEREINLAGE' 

JOKA-WERKE, Johann Kapsamer KC. 
Schwanensladl, OÖ. 

WIEN INNSBRUCK GRAZ 

Verkauf durch die besseren Fachgeschäfte 

J.m .steti.g.e11. .1J,e.st1a.e&e11. 
da..s .1J,e.ste .z.u .sc:4a�n.: 

]l))IlJJ�IlCIHI 

Bohnenkaffee-Edelmisdwng auserlesener Hochland

sorten mit besonders würzigem Aroma. Sehr gehaltvoll 

und ausgiebig. Ein Hocngenuß für Kaffeekenner 
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e NÄHEN e STOPFEN • STICKEN e ENDELN 

ehte Leicbtiqkeit mit 

JA X-Nä�maac�iHeH

S i e b i e t e n : Einlache Bedienung 
Höchsle Leistung 
Präzision 
Zuverlässigkeit 
Formschönheit 
Preiswürdigkeit 

JAX-NÄHMASCHJNENFABRJK Ges. m. b. H. 

Linz an der Donau • Humboldlslraße U • Tel. 23 2 61 , 

PIE WAIIL OES HERRN, 
PER SIOI ZU KLEIDEN WEISS 




